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I. Adressen, die Allerhöchsten Proportionen betretend.

AUerdurchlauchtigster König ,c.

i.che un.^uer KöniglicheMajestät haben Allergnädigst geruht Allerhöchst ihren getreuenStänden durch das
»r!>°!t»n, derPropositions. Dekret vom 2. Februar dieses Jahrs den Entwurf einer Verordnung die bauliche
^üs"r"^"'Unterhaltung der Schul- und Küster-Häuser betreffend, nebst den dazu gehörigen Motiven, vor.

legen zu lassen, um dieselbemit Rücksicht auf die beiden Kreise Duisburg und Rees, in wel¬
chen das Allgemeine Landrecht zur Anwendung kommt, zu begutachten.

l. Wir verfehlen nicht diesem Allerhöchsten Befehle zu Folge nachstehendes zu bemerken:
Aus den dieses Gegenstandes wegen bei der Königlichen Regierung zu Düsseldorf, zu

deren Bezirk jene Kreise gehören, gepflogenen Verhandlungen, ergibt sich zwar, daß der im
8 37, Th. 2. 1'it. 12 vorgesehene Fall, wo das Schulhaus zugleich Küstcrwohnung ist, kaum
noch eristiren kann, und der Natur der in jenen beiden Kreisen sowohl, als in dem ganzen Regie»
rungs-Bezirke obwaltenden Verhältnissen nach nur noch eine Seltenheit sein dürfte. Denn seit
länger als dreißig Jahren sind die in jenen beiden Kreisen vorgekommenenSchulbauten, auf den
Grund der dort früher bestandenen gesetzlichen Vorschriften, die Gemeinde «Verwaltung und das
Schulwesen betreffend, immer aus bürgerlichen Gemeinde-Mitteln erbaut, und später, bei cntstan«
denem Zweifel über den Fortbcstandder großherzoglichbelgischen Gesetzgebungin dieser Materie, bei
erforderlichen Schulbauten nach den Bestimmungen des z 34, Th. 2, 1'it. 12 des Allgemeinen
Landrechts verfahren worden. Daher ist es auch zu erklären, wenn, nach der Versicherungder
Königlichen Negierung zu Düsseldorf auch in den genannten beiden Kreisen feit der Wiederein¬
führung des AllgemeinenLanbrechts in denselben, also seit 1815, die in den Motiven des vorlie«
genden Gesetz-Entwurfs berührten Fragen und Zweifel über die Auslegung und Anwendung des
gedachten8 37, Th. 2, 1'it. 12 des AllgemeinenLandrechts gar nicht vorgekommensind.

Da aber nichts desto weniger von der Königlichen Regierung zu Düsseldorf in ihrem
an das KöniglicheMinisterium der Geistlichen-,Unterrichts, und Medizinal- Angelegenheitenunter
dem 7. Januar vorigen Jahrs erstatteten Bericht geäußert worden, daß, jener Zustände ungcach-
tet. dennochin jenen Kreisen vielleichtder im z 37, Th. 2, 1'it. 12 vorausgesetzteFall noch »er«
schiedentlich eristiren könne, und diese Möglichkeitauch von einem Mitglicde des vierten Standes
des gegenwärtigen Landtags bestätigt worden, so hat es der letztere für nothwendig und für seine
Pflicht erachtet, den vorgelegten Gesetz.Entwurf über die Erläuterung und Ergänzung jener Be¬
stimmungdes AllgemeinenLandrechts betreffend, einer sorgfältigen Prüfung zu unterwerfen, —
und Euer KöniglichenMajestät getreue Stände sind nach reiflicher Erwägung aller Verhältnisse zu
der übereinstimmendenUeberzeugunggelangt, daß die beabsichtigte nähere gesetzliche Vorschrift für
den im § 37, Th. 2 lit. 12 des Allgemeinen Lcmdrcchts erwähnten Fall, daß das Schulhaus
zugleichKüsterwohnung ist, auch für die Kreise Duisburg und Nees für wünschcnswerth zu
erachten, und der vorgelegte Gesetz-Entwurf aus den in den Motiven angeführten Gründen, nach
Inhalt und Form, dem Zwecke vollständig entspreche.

Die treugehorsamsten Stände erlauben sich daher die alleruntcrthänigste Bitte:
Euer Königliche Majestät wollen Allergnädigst geruhen, die beabsichtigteVerordnung die

bauliche Unterhaltung der Schul- und Küster-Häuser betreffend, auch in den Kreisen Duisburg
und Nees in gesetzliche Wirksamkeit treten zu lassen.

Wir ersterben :c.
Coblenz, den 14. Mckrz 1845. _________
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Allerdurchlauchtigster König ,e.

>3uer Majestät haben Allergnädigstgeruhet den treugehoisamstenStänden den Entwurf einer Ver- ,, Kuncrc
ordnung wegen Einführung kürzerer Verjährungsfristen für Allcrhöchstdcro Landcstbeile, in welchen ^"'"'"""""'
gemeines Recht gilt, zur Begutachtung vorlegen zu lasse». deelüciic».m

Bei deren Berathung hat sich bei denselben die Ueberzeugungfestgestellt, daß sie, die neue ^"^'^''
Verordnung, im Allgemeinennützlich und zeitgemäß sei, folgende Abänderungen »'«»i». Zusätzejedoch
angemessen erscheinendürften.

1) Im 8 1. unter 5. ist vou Tagelöhnern und anderen gemeinen Handarbeitern die Rede. Das
Prädikat gemein, als Gegensatzvon nichtgemein, möchte überflüssigund mißzuver-
stchen, daher wegzulassensei».

2) Zur vollständigen Erreichung des Zwecks der neuen Verordnung, und zur Aufhebung des,
hinsichtlichihres Gegenstands bisher sowohl von dem 6c»llo «iv!I, als dem Allgemeinen
Landrcchtc isolirten Rechts-Zustands des OstrhcinischcnTheils des Regierungsbezirks
Cob lenz, welcher allein von der Nhcinprovinz durch jene Verordnung berührt wird —
scheint es erforderlich, durch den Ablauf der kürzeren Verjährungsfrist nicht blos die Klage,
sondern auch nach Analogie des Allgemeinen Laudrechts das Recht selbst erlöschen zu
lassen.

3) Man kann die Frage, ob zur Unterbrechung der Verjährung die Anmeldung der Klage
nöthig, uud eine außergerichtlicheMahnung, wenn solche erwiesen werden könne, nicht
genügend sei, nach der bisherigen Theorie und Rechtssprcchung nicht als unbestritten an¬
sehen, weshalb die, in das Gesetz aufzunehmende ausdrücklicheBezeichnungder Klag-An«
Meldung als Mittels zur Unterbrechungder fraglichen Verjährung, zur Erziclung gleich«
förmiger Urtheile hierüber dienen würde.

Bei dem 8 7. Abtheilung 1. der Verordnung setzen die Stände voraus, daß die Publication
dieser Vcrordnuug noch während des laufenden Jahrs erfolgen werde, damit der Lauf der neuen
Verjährungsfristen nicht eher beginne, als die Gläubiger Kenntniß davon erhalten haben.

Die getreuen Stände erlauben sich hierauf, Euere Majestät ehrerbietigst zu bitten, der neuen
Verordnung mit den vorstehend motivirtcn drei Abänderungen ««i». Zusätzen, die Allerhöchste
Sanction Allergnädigst ertheilen zu wollen.

Wir ersterben :e.

Coblenz, den 3. März 1845.

Allerdurchlauchtigster König ,e.

Euer Majestät haben allergnädigst den trcugehorsamsten Ständen anheimgegeben, der von einer?, Nerihtilu»,
Kommissionmit Stimmen-Mehrheit anerkannten verhältnißmäßigen Ungleichheit der Klassensteuer- ^E^tw«""«'
Contingente der RheinischenNegicrungs-Bezirke durch Abgabe bestimmter Vorschlägeauf den Grund
der von dem Landtags - Kommissarius vorgelegten statistischenDaten abzuhelfen, oder zur nochma»
ligen Berathung des Gegenstandes den abermaligen Zusammentritt einer Commissionzu veranlassen.
Bei näherer Erwägung sind wir zu der Ansicht gelangt, daß die Ausgleichung der Contingente nach
statistischen Daten nicht anzunehmen sei, indem die dagegen vorgebrachten Gründe durch das Ge¬
setz vom 30. Mai 1820 unterstützt worden; es folgt hieraus von selbst, daß alsdann auch eine
nochmalige Berathung des Gegenstandes durch eine Commission nicht zur Aufhebung der wegen
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Uebcrbürdung einzelner Ncgielungs-Bezirke erhobenen Klagen führen könne. Die Gründe dieser
Ansicht sind in dem allerunterthänigst hier beigefügtenBerichte des 5. Ausschusses näher dargestellt.

Der in diesem Berichte vorgeschlageneAusweg, bei Euer Majestät auf die gänzlicheAuf¬
hebung der Contingentirung anzutragen, hat unsere Veistimmungnicht erlangt, weil mannichfachc
Besorgnissegeäußert wurden, es möge alsdann wiederum denjenigen Theilen der Provinz, wo der¬
malen in Folge der Contingentirung eine zu friedenstellendcreVeranlagung als die frühere einge¬
treten ist, die Vcranlaßung zu den nämlichen Klagen sich erneuern, welche seiner Zeit den Antrag
auf Contingentirung herbeigeführt haben.

Unter diesen Umständenist von der andern Seite, wo die entgegengesetzte Ansicht hinsichtlich
der Contingentirung bestand, beantragt worden, Euer Majestät allerunterthänigst zu bitten:

daß Allcrhöchstdicsclben geruhen wollen, in dem Negierungs-Vezirke Trier die Contin¬
gentirung, da sie dort zu den meistenKlagen Veranlassung gegeben hat, Allergnädigst
aufzuheben.

Dieser Autrag hat zwar nicht zwei Drittel der Stimmen gewonnen, ist aber doch'von der
Majorität, und zwar mit 35 Stimmen gegen 34 Stimmen gutgeheißen worden.

Die Minorität begründet ihr Votum in gleicher Weise, wie dasjenige gegen die Aufhebung
der Contingentirung für sämmtliche rheinische Bezirke, sie hat geglaubt, um so mehr sich folgerecht
für die Beibehaltung der Contingentirung sämmtlicher Bezirke aussprechen zu müssen, als das
Aufhören der Contingentirung in einem einzelnen Bezirke gleichsam eine Einleitung zu dem ähn¬
lichen Aufhören auch in den andern Bezirken sein möchte.

Die Majorität dagegen erachtet es als einen unabweisbaren Akt der Gerechtigkeit,die Bitte
eines Bezirkes zu unterstützen, welcher beharrlich behauptet, in der Klassensteuer beträchtlichüber
das gesetzliche Maaß überbürdet zu sei», und hofft um somchr auf eine allergnädigste Gewährung
dieser Bitte, als sie darin unter den obwaltenden Umständendas einzige Mittel erkennt, den muth-
maßlich begründeten Beschwerdenjenes Bezirkes bald abzuhelfen.

Wir ersterben :c.

Cob lenz, den 31. März 1845.

Bericht des fünften 'Ausschusses
über Ausgleichung und Contingentirung der Klassensteuer der tiinf Nheiuischcn

Negierungs - DezirKe.

Se. Majestät der König haben im Allerhöchsten Propositions-Dekrete in der 10. Proposition den
Ständen eine nochmalige Erwägung der besten Art und Weise anheimgegeben, in welcher eine
richtigere Verthcilung der Klassensteuer unter die Bezirke der Provinz zu bewirken sei, und hierbei
Allerhöchst Bezug genommenauf die nähern dicserhalb von dem Herrn Oberpräsidcnten, als Land¬
tags - Commissarius, zu erwartenden Vorschläge.

Diese sind in einer sämmtlichen Stände-Mitgliedern zugekommenenDenkschrift enthalten, jedoch nicht
mit Bestimmtheitausgesprochen. Der Herr Oberpräsident zeigt die Schwierigkeiten, welche sowohl
mit einer neuen in der ganzen Provinz zu bewirkenden Individual-Vcranlagung, wie auch mit einer
auf statistische Uebersichten zu begründendenAusgleichungverbunden sind, und kommt zu dem Resul¬
tate, daß mit mathematischerBestimmtheit eine Vergleichung r«>«p. Begutachtung des Grades der
Ucbcrbürdung eines Bezirkes gegen den andern nicht durchzuführenist, und daß man sich daher mit



einem annähernd richtigen Haltpunkte würbe begnügen müssen. Es wird dann weiter bemerkt: „um
„zu solchem Resultate zu gelangen, möchte es zweckmäßig sei», das ganze Klassensteuer» Contingent
„der Provinz in vier Theile zu theilen, und davon '/- nach der Bevölkerung und '/- nach der Grund-
„steucr zu vertheilen, weil diese Momente unstreitig die wichtigsten und bedeutendsten sind; '/„ dage¬
gen würde nach der Gewerbesteuer und '/^ nach dem gestiegenen Werthe der Grundgütcr, als
„Repräsentant des Wohlstandes im Allgemeinen, zu vertheilen sein. Nach dieser Ansicht ist eine
„Vcrtheilungs - Uebersicht entworfen worden, welche von verschiedenenGesichtspunktenaus wieder
„das Ergebniß liefert, daß die Bezirke Coblenz und Trier als am meisten belastet erscheine!!,
„die Bezirke Köln und Düsseldorf dagegen am geringsten, während Aachen so ziemlichdie
„Mitte hält."

Daß die vorstehendeAeußerung des Herrn Oberpräsidenten keinen bestimmten Vorschlag,
sondern nur eine mit gerechter Vorsicht angedeutete Ansicht enthält, scheint unverkennbar zu sein.
In der That ist durch nichts erwiesen, — weder in jener Denkschrift, noch in den Verhandlunge»
der aus Verwaltungsbeamten und Ständemitgliedern zusammengesetzten Commission, welche früher
den in Frage stehendenGegenstand geprüft hat, — daß die vorerwähnten verschiedenen Maßstäbe
und die Vcrhältuißmäßl'gkciteines jeden derselben zu einer richtigen Vcrthcilung der Klassensteuer
unter die verschiedenenRegierungsbezirke dienen könne. Aus diesem Grunde kann auch davon
abstrahirt werden, die erheblichen Zweifel darzustellen, welche gegen die Richtigkeitdes Verhältnisses
des Kaufwcrthcs der Güter im Jahre 1828 zu dem Kaufwcrthe im Jahre 1843 aus der Uebersicht,
welche dieses Verhältniß feststellen soll, hergeleitet werden können.

Die Vorsicht, mit welcher der Herr Oberpräsident mehr einen Ausweg angedeutet, als einen
bestimmtenVorschlag gemachthat, mußte eine Aufforderung für uus sein, die vorliegende Frage
mit besonderer Sorgfalt zu prüfen. Dies war um so nothwendiger, als es sich im Falle der
Annahme des angedeutetenMaßstabes der Verkeilung davon handeln würde, die beiden Regierungs-
Bezirke Köln und Düsseldorf (den ersten mit 13,920 Thlr. und den andern mit 28,355Thlr.)
zusammenmit rund 42,000 Thlr. neu zu belasten, und dagegen die Regierungsbezirke Coblenz
und Trier um die nämliche Summe zu entlasten, (und zwar Coblenz um 10,205 Thlr. und
Trier um 31,915 Thlr.). Der Regierungsbezirk Aachen kommt in dieser Rechnung wenig in
Betracht, weil darnach sein Beitrag zur Klassensteuernur um 155 Thlr. vermindert werden würde.

Zuvörderst haben wir erwägen müssen, ob es überhaupt gesetzlichzulässig sei, die Klassen¬
steuer im Allgemeinen nach solchen Maßstäben, wie die oben angegebenen, oder
nach ähnlichen allgemeinen statistischen Grundlagen unter die Negierungs«
Bezirke zu vertheilen?

Diese Frage müssen wir unbedingt verneinen; ihre Bejahung würbe nichts anders sein, als
an die Stelle des Klassensteuer-Gesetzesein ganz anderes und zwar sehr verschiedenes hinzustellen.

Die Klassensteuer ist nach dem Gesetze vom 30. Mai 1820 nicht eine auf Provinzen, Bezirke,
Kreise oder Bürgermeistereien nach dem Verhältnisse der Boden-Kultur, der Grundsteuer, der
Gewerbesteuer, oder nach ähnlichen allgemeinen durch die Statistik zu ermittelnden Verhältnissen zu
repartireude Steuer, sondern eine Kopfsteuer, welche das Individuum trifft, und sich von einer
gleichen Kopfsteuer nur dadurch unterscheidet,daß sie diejenigen Individuen befreit, welche wirklich
oder präsumtiv ihren Lebensunterhalt nicht verdienen können oder in gewissen genau bezeichneten
Lebeneverhältnissensind; sodann daß die stufenweise,das Individuum höher oder niedriger besteuert,
je nachdem dasselbe in verschiedenenLebenslagen sich befindet, welchezu erkennenund zu unterschei¬
den das Gesetz die Mittel uub die Merkmale angibt. Dieser gesetzlicheCharakter der Klassensteuer
ist durch keine spätere gesetzliche Bestimmung aufgehoben worden, und besteht noch vollständig; denn
die verschiedenen Bestimmungen, durch welche die Befreiungen von der Steuer erweitert oder die

4*
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Steuerklassen ««r- Steuerstufen vermehrt worden, haben den Charakter der Klassensteuernicht

"""^Möqe man die Klassensteueran und für sich selbst mit Recht tadeln können, daß sie im Ver-
häl.niss zum Vermögen die untere Klasse zu sehr drücke, oder daß die Merkmale für d.e Abstufung

S.ue ltze nicht gut s"en, so kann dies zwar Veranlassung zu der Erwägung gebe», ob d.e
KlassmsteuerabgeM und an ihre Stelle eine andere bessere Steuer gesetzt werden soll; aber so
lanae b nicht geschehen ist, würde es nicht nur gegen alle Grundsätzeder S.aa.swn'thchaft son-
lange °'e° "" « verstoßen, die Steuer nach anderen Grundsätzen, als den gesetzmäßig festge-

stellttn zum Nachtheile von Individuen zu vertheilen, die nach diesen Grundsätzen bereits hoch

^""^ HKrIus geht'zur Genüge hervor, daß der in der Denkschrift des Herrn Oberpräsidenten
anaedeutete Ausweg nicht angenommen werden kann.

Die vorstehendeErörterung führt aber auch zu der Ueberzeugung, daß selbst etne ,n
der aan'en Rheinprovinz vorzunehmende Individual-Veranlagung eben so
wenig dazu benutzt werden darf, die Gesammtsumme der jetzigen Klassensteuer«
Contingcnte der Provinz unter die fünf Regierungsbezirke zu vertheilen.

Diese Individual-Veranlagung kann und darf nur nach dem Gesetze erfolgen. Angenommen
nun sie ergäbe, daß die steuerpflichtigenIndividuen der RegierungsbezirkeKöln und Düssel¬
dorf nach Maßgabe des Gesetzes hinreichend hoch besteuert sind, wenn diese Bezirke im Ganzen
den Betrag ihrer dermaligcn Contingente aufbringen; daß dagegen der Betrag der Steuer w
aesctzmäßighinreichend hoher Veranlagung in den RegierungsbezirkenTrier und Cool enz eme
Summe von 42,000 Thalern weniger betragen müsse, als der Betrag der dermaligcn Contmgente;

mit welchem Rechte kann dann diese Summe den beiden zuerst genannten Regierungsbezirken
aufgebürdet werden'. Es hätte sich ja dann weiter nichts herausgestellt, als daß zwei Bezirke
gesetzmäßig zu hoch, zwei andere dagegen gesetzmäßig hoch genug besteuert sind.

Wir können daher, nachdem wir die Frage grundsätzlichnäher geprüft haben, nicht rathen,
daß nach dem frühcrhin angeregten Vorschlage die jetzt bestehende Contingcntirung der einzelnen
Regierungsbezirkedurch ein Zusammenwerfender Contingcnte in Ein bestimmtes, von der Provinz
auf-ubringcndcs Contingent, ohne Rücksichtauf die gesetzmäßige Vcitragspflichtigkeitder Individuen
verwandelt werde. Wir mögen schon deshalb diesen Vorschlag nicht machen, weil hierdurch der
ciacntlich mit dem Klassensteuer-Gesetzeunvereinbare Grundsatz der Contingcntirung eine weitere
Ausdehnung und Sanction erlangen würde, als ihm durch die Allerhöchste Kabinctsordre vom 1.
December 1823 eingeräumt ist; denn diese bewilligt offenbar nur die Contingcntirung für die
RheinischenRegierungsbezirke, nicht aber deren Zusammcnwcrfung in einen einigen Klasscnstcuer-

""Die Richtigkeitunserer Ansicht hinsichtlich der Contingcntirung wird nach der Denkschriftdes
ücrrn ^'«Präsidenten durch eine Aeußerungdes Herrn Finanz-Ministers bestätigt. Derselbe spricht
unumwunden aus, daß „hinsichtlichkeines der fünf RheinischenRegierungsbezirke eine über das
Gesetz vom 30. Mai 1820 hinausgehende Heranziehung zur Klassensteueranerkannt werden könne."

Es bleibt um die muthmaßlicheUcberbürdung einzelner Regierungsbezirke '°«i>. einzelner
Kreise oder Bürgermeistereien aufzuheben, nichts übrig, als dieserhalb den gesetzmäßigenWeg ein¬
zuschlagen mit anderen Worten: die Klassensteuer werde wieverum in den RheinischenNegicrungs«
Oc'irkcn/was sie grundsätzlichist, eine individuelle Steuer; man werde den Individuen, die zu
hoch besteuert sind, gerecht; wenn in einer Bürgermeisterei oder in einem Kreise die Mehrzahl der
Individuen muthmaßlichzu hoch besteuert ist, so mache man dort eine neue Veranlagung in der
Art und Weise, wie das Gesetz sie vorschreibt, durch die Communal-Behörde unter Aufsicht des
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Landraths; man gebe die mit dem Gesetze in Widerspruchstehende Annahme auf, daß ein Regier«
ungs-Bezirk, ein Kreis oder eine Bürgermeisterei ein gewisses festes Contingent zur Klassensteuer
aufbringen müsse. Es ist dann Sache der Staatsbehörde dahin zu sehen, daß/ so wie auf der
einen Seite die Individuen nicht über das Gesetz hinaus besteuert werden, auf der andern Seite
auch die Individuen, überall die Steuer in der gesetzmäßigen Höhe entrichten.

Werde» diese einfachen,mit dem Gesetze in Uebereinstimmungstehenden Grundsätzeangenom¬
men, so ist ganz und gar nicht von einer neuen Individual-Veranlagung in der ganzen Nheinpro¬
vinz die Rede, sondern es finden nur Berichtigungen der Steuersätze von Individuen oder einzel¬
nen Ortschaften Statt.

Anstalt das Prinzip der Contingcntirung noch weiter auszudehnen oder festzustellen,muß
daher der 5. Ausschuß sich dahin aussprechen, daß er das gänzliche Aufgebe» dieses Prinzips als
nothwendig erachtet, damit der Grundsatz der gleichverthcilendenGerechtigkeitbei der Klassensteuer
zur Anwendung komme.

Zu den Gründen, welche wir oben zur Unterstützungdieser Ansicht anführten, fügen wir
noch einige hinzu.

Wie das Aufheben der Contingcntirung als einziger Weg zur Rückkehrin den legalen Zu¬
stand erscheint, so erachten wir ihn auch aus höher« politischen Rücksichten für durchaus gerathen.
Im Allgemeinenist das Absondcrungs-Systemin den Verwaltungs-Gegenständen zu verwerfen; es
stört nicht nur die Verwaltung, sondern leitet sie auch auf Irrwege. Es befördert die Ausbildung
eines nachthciligen Provinzial - Geistes, welcher die höhere Einheit des ganzen Vaterlandes nicht
genugsam achtet, und der Ausbildung eines wahren nationalen staatsbürgerlichen Geistes hemmend
im Wege steht. -

Die Absonderunghinsichtlichder Klassensteuervon den übrigen Provinzen steht im Wider¬
spruch mit einem Grundsatze, welchendie RheinischenStände nie aufgeben werden und dessen Aus¬
führung zu verlangen sie nie ermüden dürfen, — dem Grundsätze: daß die Steuern nach Maßgabe
des Bedürfnisses des Staates erhoben und in gleichmäßigen Verhältnissen auf alle Unterthanen ver¬
theilt werden müssen. Die Stände würden also, wenn sie hinsichtlich der Klassensteuer die Con¬
tingcntirung festhalten wollten, selbst die guten Gründe schwächen, mit welchendie Bitten um gleich¬
mäßige Vcrthcilung der Grundsteuer unterstützt werden können.

Es ist gar nicht zu besorgen, daß durch das Aufgebender Contingcntirung die Klassensteuer
im Gesammtbctrage für die Nheinprovinz erhöht werde; im Gegentheil, eine Erniedrigung ist viel¬
mehr zu erwarten. Für diese Ansicht führen wir in der Kürze einige Motive an:

») Aus manchen Gründen, insbesondere wegen der vcrhältnißmäßig großen Zahl der Indivi¬
duen aus den untersten Volkecklasscn, ist es wahrscheinlich, daß in keinem Negierungs-Ve-
zirke der Nheinprovinz eine Erhöhung des von demselben aufzubringendenKlassensteuerbe-
tragcs in Anspruchgenommen werden könne.

I») Dagegen ist es wahrscheinlich,daß in manchen Gemeinden einzelner Regierungsbezirke,
namentlich des Regierungsbezirks Trier, eine mit dem Gesetze nicht vereinbare Ueberbür-
dung stattfindet, welche eine gerechte Staatsverwaltung aufhören zu lassen gewiß keinen
Anstand nehmen wird,

e) Hieran ist um so weniger zu zweifeln, weil Billigkeitsgründe dafür ebenfalls sprechen und
zwar: 1. im Allgemeinensind die Grundsätze, nach welchen bei Veranlagung der Klassen¬
steuer zu verfahren ist, in der Anwendung noch gemildert worden*); 2. wenn auch in den

l) Siehe die üon dem Finanz-Ministeriumam 19. April 1844 in 0er Staatszeitung Nro. 109 ge.
gebenen Erläuterungenzum Budget des Staates.
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«rstcn zehn Jahren des Bcstchcns der Klassensteuer in einigen Gegenden mit einer gewissen
Strenge verfahren sein möchte, um den ursprünglich präsumirtcn Ertrag der Klassensteuer
herauszubringen, so ist dies doch jetzt nicht mehr zu besorgen, weil der Gesammtertrag der
Klassensteuer durch die Zunahme der Bevölkerung seil 20 Jahren erheblichgestiegen ist, und
außerdem die Staatsrevenücn im Allgemeinen durch den anhaltenden Fricdenszustand be.
ttächtlich steigen; 3. die Rheinprovinz darf um so mehr hinsichtlichder Klassensteuer jcd
billige Rücksichtvon der Staatsverwaltung zuversichtlich erwarten, als wohl bei jedem in
der Finanzwissenschaft und in der Statistik erfahrenen Staatsbeamten lein Zweifel darüber
mehr vorhanden ist, baß diese Provinz jährlich im Verhältnisse gegen die
östlichen Provinzen eine sehr bedeutende Summe zu viel an Grundsteuer
entrichtet, eine Summe, welche höchst wahrscheinlich mehr als die Hälfte
derjenigen beträgt, welche von der Rheinprovinz an Klassensteuer auf¬
gebracht wird.

Sollte noch irgend ein Bedenken hinsichtlichder Aufhörung der Contingentirung durch die
vorstehendenGründe nicht beseitigt sein, so wird dasselbe durch die Wahrnahme aufhören, daß in
den 7 andern Provinzen, wo die Contingentirung nicht statt findet *), die allmählige Vermehrung
deS Gesammtbetrags der Klassensteuer in fast gleichem Verhältnisse wie in der Rheinprovinz statt¬
gefunden hat. Es ergibt sich dies aus der Vergleichungder Veranlagung im Jahre 1829 *') mit
der von 1843 5), wobei jedoch in Beziehungauf die Rheinprovinz die Veranlagung von 1844 zum
Grunde zu legen ist. Dies letztere muß deshalb geschehen,weil hier die Vermehrung des Klassen-
fteuer-Contingents nach Maßgabe der Vermehrung der Bevölkerung nur von 3 zu 3 Jahren be«
wirkt wird, und das Jahr 1843 gerade der Schluß, dagegen das Jahr 1844 der Anfang einer
solchen dreijährigen Periode war. Es betrug nämlich im Jahre 1843 die Veranlagung, exel»»;,«
der Zuschlägefür Bezirksstraßen und Iustizkosten 1,226,822 Thaler, dagegen im Jahre 1844:
1,246,440 Thaler, also 19,618 Thaler (d. i. 1,60 pCt.) mehr. Nach diesen Prämissen ergicbt sich,
daß in dem angegebenenZeitraume die Klassensteuergestiegenist:

in der Rheinprovinz um ..................... 9,04 pCt.
in den 7 andern Provinzen um ................... 9,45 pCt.

Dieses Verhältniß kann jedoch nur insofern als Maaßstab dienen, als damit ein anderes
Verhältniß, das der Zunahme der klassenst euerpflichtigen Bevölkerung, in Verbindung ge,
bracht wird. Hierüber liegen unö nur Nachweisenvom Jahre 1834 und vom Jahre 1843 vor 55).
In diesemZeitraume betrug die erwähnte Bcvölkerungs»Zunahme:

in der Rheinprovinz ...................... 13,gg M.
in den 7 übrigen Provinzen ................... 14,35 pCt

Es hätte also nach dem Verhältnisse, in welchen die klassenfteuervflichtige Bevölkerung ge»
stiegen ist, die Zunahme der Klassensteuer in der Rheinprovinz, um in gleichemVerhältnisse mit
den andern Provinzen zu stehen, betragen müssen ............. 9,14 pCt.
da solche aber nur betrug ...................... 9,04 „
so betlägt die ganze Differenz während des angegebenen Zeitraums nur Ein Zehntel
P r o c e n t.

*) Nur in der Provinz Sachsen soll auch die Contingentirungeingeführt sein.
««) Diese ist aus der den WestphälischenStänden zugefertigten Denkschrift des Finanz.Ministersvom

18. Mai 183N ersichtlich.
5) Sie ist dem gegenwärtigen Landtage mitgetheilt.

55) Für 1834 in „Hoffmanns Lehre von den Steuern«, Seite 179; für 1843 in der dem gegen¬
wärtigen Landtage mitgetheilten Uebersicht der Veranlagung dieses Jahres.
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Gegen diese Berechnung kann nur eingewendetweiden, erstlich, daß darin die KlasscnDuer
der Nhciuprovinz vom Jahre 184t, von den andern Provinzen dagegen vom Jahre 1843 berück»
sichtig! worden ist, nnb daß ohne Zweifel auch in diesen Provinzen eine Zunahme von 1843 auf
1844 stattgefunden hat; sodann daß der Maßstab der Zunahme der klassensteuerpflichtigcn
Bevölkerung nicht von 1829 bis 1843, sondern nur von 1834 bis 1843 angelegt worden ist.

Hinsichtlich der ersten Einwendung muß ihre Nichtigkeit zugegebenwerden; jedoch wird die
lncraus entstehende Differenz nur auf etwa '/, pCt. zu veranschlagensein, weil in den andern Pro¬
vinzen die Vermehrung der Klassensteueralljährlich nach Maßgabe der Vermehrung der Bevölker¬
ung bewirkt wird.

Hinsichtlich der andern Einwendung ist zu bedauern, daß uns der Nachweis der klasscnstcucr-
pfiichtigen Bevölkerung des Jahrs 1829 nicht vorgelegen hat. Da im Allgemeinenin frühern
Jahren die Bevölkerung in den östlichen Provinzen mehr als in der Nheinvrovinz zugenommenhat,
so würde wahrscheinlich, wenn jener Nachweis uns vorgelegen hätte, sich ergeben haben, daß auch
die klassensteucrpfiichtige Bevölkerung damals in der Nhcinproviuz in einem kleinern Verhältnisse
als in den andern Provinzen gestiegen ist, woraus dann die Folgerung sich ergeben hätte, daß
nach diesem Verhältnisse die obige kleine Differenz, welche in der Klassensteuer zwischen der
Nheinvrovinz und den übrigen Provinzen sich zeigt, verschwindet.

Der 5. Ausschuß trägt aus den dargestellten Gründen darauf an, daß die hohe Stände-
Versammlung «n Se. Majestät den König die ehrfurchtsvolleBitte richten möge:

daß Allcrhöchstdieselbcn geruhen wollen, die bisherige Klasscnsteuer-Conlingentirungder
fünf Nhcinischcn Negieruugsbezirte vom 1. Januar 1846 an aufzuheben, und die Staats«
Verwaltungsbehörden anzuweisen, bei der Veranlagung darauf zu wachen, daß unter
Beibehaltung der jetzt in der Nheinvrovinz bestehenden Steuerstufen das Maß der durch
das Gesetz vom 30. Mai 1820 normirten Besteuerung nicht überschrittenwerde.

Cob lenz, den 17. März 1845.
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<? Haupt-Nachwei sung Von den Soll«Aufkommen

Seelenzahl
Die diesjährigen

Klassensteuer-Listen

Davon

in der
Negierungs- nach weisen nach:

^s
Bezirke.

der letzten

Klassensteuer-

Personen Ist« Stufe. Zwischenstufe für
die Nheinprovin;.

Haushal¬ Einzeln- Haushal¬ Einzeln¬
Aufnahme. über unter tungen steuernde tungen stem» nde !

16 Jahre. 16 Jahre. ÜU
144 Thlr.

zu
72 Thlr.

zu
120 Thlr.

z»
60 Thlr.

1 Königsberg . . . 679,448 422,290 264,335 13
2 Gumbinnen 560,750 348,096 221,257 4 — — —
3 Danzig. . 281,836 169,064 118,544 1 — — —
4 Maricnwerder 510,559 306,638 212,650 — — — —
5 Posen . < 732,037 451,447 290,304 14 — — —
6 Vromberg 394,315 232,853 166,775 10 — — —

' 7 Stettin. < 408,211 247,315 169,169 3 — — —
8 Cöslin . 352,074 207,775 150,566 2 — — —
9 Stralsund, 140,275 86,678 56,027 21 — — —

10 Vreslau 935.713 581,111 366,268 27 — — —
11 i!leg»itz. 783,631 511,270 277,223 42 — — —
12 Oppeln. , 854,191 479,154 391,176 23 — — —
13 Potsdam , 637,804 393,521 253,261 17 — — —
14 Flankfurt 693,779 430,775 270,772 8 — — —
15 Magdeburg 513,723 319,870 198,440 13 — — >—
1b Merscburg 590,219 368.548 231,858 27 — — —
IV Erfurt . . 270,935 168,690 105,582 3 — — —
18 Munster 389,089 254,549 137,087 13 — — —
19 Minden. 409,008 237,455 175,073 10 — — —
20 Arnsberg ....

Summa .

521,020 313,951 212,564 21

10,658,617 6,531,050 4,268,931 272 — — —

21 lCoblenz . .
i Etadt Wetzlar

442,646
4,653

268,602
3,002

175,592
1,589

2 — 3 —

22 Düsseldorf. . 758,699 470,215 298,676 24 — 20 1
23 Köln . . . 352,165 211,623 142,351 6 — 2 —
24 Trier . . . 433,594 259,515 177,947 2 —> 2 —
25 Aachen .....

Summa .

Hauptsumma .

332,792 208,980 125,709 2 _ 9

2,324,549 1,421,937 921,864 36 — 36 I

12,983,166 7,952,987 5,190,795 303 36 1

33

an Klassensteuerfür bas Jahr R843
st e K e r n

Es 1alle>» «u> vr» 5wps
erst en Haupt-Klasse

2te Stufe. Zwischenstufefür Zwischenstufefür Ite Stufe. der Gesammt- der Bevölkerung

Haushal¬' Einzeln-

dieNheinproviuz. dicRhciüprovinz.

Haushal- Einzeln- Haushal¬ Einzcln-

Vevölke cung: über 16 Jahre:

vZllizciii-
tungen stcnemde tnngen steuernde tungen ! steuernde tungen steuernbe Nruchtheil ! in Äruchtheil in

zu zu zu zu zu zu zu zu eines > eines
»6 Thlr. 48 Thlr. 72 Thlr. 36 Thlr. 60 Thlr. ! 30 Thlr. 48 Thlr. 24 Thlr. Thalers. "Sg. Pf. Thalers. Sg. Pf.

13 130 0,5616 16 .« 0,9036 27 1
3 — — — — — 39 — 0,4827 >4 6 0,7776 23 4
8 — — — — — 74 2 0,5807 17 5 0,9680 29 1

12 — __ — — — 107 — 0,5369 16 1 0.8940 26 10
33 2 — — — — 155 1 0,5027 15 1 0,8170 24 6
13 — — — — — 84 2 0,5065 15 2 0,8576 25 9
18 - — — — — — 162 — 0,6825 20 ! « 1,1265 33 10
14 1 — — — __ 109 1 0,5415 16 > 3 0,9177 27 6
28 1 — — — — 106 — 0,6680 20 > 1 1,0811 32 5
85 1 — — — — 369 <? 0,5894 17 8 0,9485 28 5
79 — — — — — 232 — 0,6588 19 9 1,0988 30 4
30 — — — — — 211 1 0,5375 16 2 0,9582 28 9
36 1 — — — — 192 — 0,6356 19 1 1,0301 30 1
25 — — — — — 170 1 0,6295 18 11 1,0139 30 5
73 — — — — — 158 — 0,7040 21 1 1,1306 33 11
42 — — — — — 182 1 0,6364 19 1 1,0l92 30 7
10 — >—> — — — 51 1 0,5575 16 9 0,8954 26 10
13 — — — — — 33 — 0.5824 17 6 0,8902 26 8
10 1 — — — — 50 — 0,5201 15 8 0,8959 26 11
26 ' ' 124 0,5203 15! 7! 0,8634 25 11

571 8 — — — — 2,738 12 0,5808 17 5 0,9475 28 5

4 — 13 — 17 1 39 2 — — — — — —

43 1 52 3 87 141 5 __
8 — 9 — 20 — 67 — — — — — — —
6 — 5 — 10 2 23 1 — — — — — —

15 21 37 76 — — "

76 1 100 3 171 3 346 8 0,5271 15 10 0,8628 25 11

647 9 100 3 171 3 3,084 20 0,5711 17 2 0,9324 28
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Haupt-Nachweisungvon den Soll-Auskommen

Negierungs-

Davon

in d er zweiten Haupt-Kl asse

^5 Zwischenstufe f ür die Rhein« 4te Stufe. Fte Stufe. Zwischenstufe für

Bezirke. Provinz.
»---------. die Rheinprovinz.

Haushal¬Einzeln-Haushal¬Ginzeln- Haushal¬Einzcln- Haushal¬ Ginzeln-Haushal¬ Einzeln¬
tungen steuernbe tungen steucrnbc tungen steucrnde tungen stcuclübc tungen sten erndc

zu zu zu zu zu zu zu zu zu zu
36 Thlr. 18 Thlr. 30Tl)lr. 15 Thlr. 24 Tblr. 12 Tblr. 18 Tblr. 9 Tblr. 15 Tblr. 75 Tblr.

1 Königsberg. . 352 1 524 2
2 Gumbinncn. . — — — — 121 — 211 —
3 Danzig .... — — — — 494 — 746 —
4 Marienwerder — — — — 273 1 444 — —» _
5 Posen ..... — — — — 334 1 241 — __
6 Bromberg. . . — — — — 213 2 224 — ^.
7 Stettin .... — — — — 312 — 361 1 —
8 Cöslin..... — — — — 389 1 281 — __
9 Stralsund. . . — — — — 221 6 221 — —

IN Breslau. . . . — — — — 858 5 1,985 1 —
11 Liegnitz .... — — — — 919 11 1,610 — —
12 Oppeln .... — — — — 521 5 1,160 3 — __
13 Potsdam . . . — — — — 438 1 726 — —
14 Frankfurt . . . — — — — 501 — 752 2
15 Magdeburg. . — — — — 819 4 1,154 —
16 Merseburg. . — — — — 696 3 1,111 2
17 Erfurt. .... — — — — 257 3 428 __
18 Münster.... — — ^— — 192 — 640 3
19 Minden.... — — — — 247 1 506 __
20 Arnsberg . . .

Summa.

<Coblenz....

" 260 9 426

13,751

2 — —

— — . — — 8,417 54 16 — —

21
56 — 76 2 206 9 425 8 298 5

l Stadt Wetzlar — — — 4 — 8 6
22 Düsseldorf . . 187 7 235 5 537 16 965 5 528 1
23 Cöln ..... 107 4 119 3 198 2 370 4 194 ^—
24 26 7 85 4 226 28 512 9 296 1
25 Aachen ....

Summa.

Haupt-Summa

88 3 120 9 254 21

76

408 2 323 —

464 21 636 23 1,425 2,688

16,439

28 1,645 7

464 21 636 23 9,842 130 44 1,645 7

an Klassensteuerfür bas Jahr »8H3.
st e u e r n:

in der dritten Haupt-Kl asse

Ote Stufe. Zwischenstufefür
dieRhcinvrovinz.

?t« Stufe. 8t° Stufe. Zwischenstufefür
dieNheinprovinz.

9te Stufe.

Haushal¬Einzeln-Haushal- Einzeln Haushal¬Einzcln- Haushal- , Einzeln- Haushal¬ Einzeln. Haushal¬Einzeln^
tungen steuernde tungcn steuernde tungen stcuernde lnngen steuernde tungen ! steuernde tungen steuernde

zu zu zu > zu zu zu zu zu zu ! zu zu l«
12Thlr. 6 Thlr. lOTHlr. 5Thlr. 8 Thlr. 4 Thlr. 6 Thlr. 3 Thlr. 5 Thlr. 2z Thlr. 4 Thlr. 2 Thlr.

1,616 17 3,779 91 7,565 197 __ 17,112 456
748 — .— — 1,828 2 5.064 13 — — 16,417 131

1,479 4 — — 1,301 6 2,003 9 — — 5,005 97
1,367 3 — — 2,699 16 5,248 28 — — 11.017 284

944 16 — — 2,380 104 4,650 142 — — 13,669 625
621 6 — — 1,288 38 3,251 69 — — 8,412 418

4,481 3 — — 4,555 11 4,693 39 — — 8,910 379
1,562 1 — — 2,104 20 4,214 25 ^— — 5.373 227

771 16 — __ 852 67 910 107 — — 2.804 300
3,781 12 —. — 4,676 40 6.107 78 — — 13,643 342
3,819 22 — — 5,817 62 6,896 90 — — 14,658 432
3,271 22 — — 4,506 65 6,241 102 — — 12,523 334
2,665 5 — — 6,654 18 7,520 69 — — 12.507 676
2.808 10 — — 6,121 108 8,319 448 — — 17,415 437
2,851 11 — — 4,6 l6 39 6,032 51 — -^ 10,867 621
2,585 13 — — 3,972 46 5.837 92 — — 11,130 683
1,174 13 — — 1,633 7 2,170 35 — — 3,959 90
2,214 12 — > — 3,441 39 3.975 49 — — 6,114 185
1,499 10 — — 2,680 18 3,521 31 — — 5,789 102
1,304

41,560

822

16 2,355 45 3,763 47 7,788 349

212 — — 67,257 842 97,979 1,721 — — 205,112 7,168

43 1,029 15 2,045 94 3,353 175 1,737 35 6,286 544
14 __ 16 — 43 1 60 3 21 — 85 5

2,046 50 1,728 9 3,313 86 5.425 249 1,377 1 8,260 702
622 18 665 9 1,206 64 2,395 75 754 1 4.342 199
992 111 1,289 26 2,328 200 4,056 292 1,651 2 6,616 1,052
788 52 857 42 1,533 125 2,500 199 1,044 1 3,947 523

5,284 274 5,584 101 10,468 570 17,789 993 6,584 40 29,536 3,025

46,844 486 5,584 101 77,725 1,412 115,768 2,714 6,584 40 234,643 10,193
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36

^Z

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

Haupt-Nachweisunavon ben Soll-Aufkommen an Klassensteuersiir das Jahr R843.
Davon steuern:

Regierungs-Bezirke.

Königsberg
Gumbinnen
Danzig .
Marienwerder
Posen. .
Vromberg
Stettin .
Cöslin .
Stralsunb
Breslau.
Liegniy .
Oppeln .
Potsdam
Frankfurt
Magdeburg
Merseburg
Erfurt .
Münster.
Minden .
Arnsberg.

in der vierten Haupt-Klasse

1«ce Stufe.

Summa

«Coblenz. .
j Stadt Wetzlar
Düsseldorf.
Cöln . . <
Trier. . .
Aachen . .

Summa

Haupt'Summa

Hanshaltungcn
zu

3 Tblr.

12,693
10,346
4,763
8,441

16,9W
7/286
7,383
5,084
2,056

22,200
20,052
18,237
13,829
16,214
11,397
13,629
5,130
5,925
7,826
9,814

219,215

10,023
132

11,398
6,524
9,491
5,742

43,310

262,525

Emzeln-
sttucrnde

zu
1'/, Thlr.

544
78
42

159
355

1,535
214

76
88

197
94
97

468
490
256
17 l

79
92

113
28

Ute Stufe.

Haushaltungen Wnzelnstcucrnde

),176

428
2

152
73

276
290

1.221

6,397

2 Thlr.
zu

1 Thlr.

I2te Stufe.

22,279
18,950

9,524
19,660
30,325
15,703
12,279
11,287
5,060

41,839
36,991
48,260
30,714
31,221
26,839
31,561
12,713
16,623
17,750
29,671

4,905
2,450
1,778
3,556
5,101
2,662
4,061
2,463
2,291

11,659
9.333
5,361
8,551
8,135
7.392
7,759

984
2,009
1,789
7,079

Emzelnstcmrndc
zu

'/- Thlr.

469,258 99,318

21,431
243

26,215
15,824
18,985
11,184

3,795
84

4,691
1,413
3,276
2,285

93,882 15,544

563,140 114,862

Hiervongehen ab die Beischläge:
.-.) zu den rheinischenJustiz-Verwaltungskostenmit
I,) zu den Vczirtsstraßen-Bau-Kostenmit . . .

Bleibt Brutto-Soll-Einnahme:

201,101
139,512
76,440

141,116
221,562
406.798

97,287
91,906
41,534

255,102
205,703
176,743
144,844
149,066
113,281
131,825

69,897
98,851
95,505

120,547

2,678,620

107,145
1,088

214,595
89,674
84,409
80,301

577,212

3,255,832

24,520 Thlr.
43.030 „

Jährlicher

Steuer-Betrag.

Thlr. Sgr. Pf

381,609
270,678
163,65?
274,125
368,036
199,704
278,610
190,665
93,709

551,174
516,285
450,128
405,371
436,749
361,642
375,615
151,038
226,599
212,724
271,065

15

15
15
15
15

15
15

15

15

15

Davon gehen ab:

4 Procent

Hebungskosten.

Thlr, Sgr Pf.

15,264
10,827
6,546

10,965
14,721
7,988

11,144
7,626
3,748

22,046
20,651
18,365
16,214
17,469
14,465
15,024
6,041
9,063
8,508

10,842

6,188,188

250,356
3,373

420,951
186,741
245,820
187,130

15

15

1,294,372

247,527

9,747
134

16,463
7,320
9,570
7,310

— — 298,0747,482,560 — —

67.550 _
7,415,010 .

11
3
8

13
5

12
18
10
29
23
3

25
29
21
18
15
29
28
18

16

6
27
25
7

17
16

50,547 10

26

4
5
4
8

10
6
7

10
6
2
7
2

1
7
6

10
5

11

Bleibender

Steuer-Betrag

für das Jahr 1843.

Thlr. Sgr. Pf.

366,345
259,850
157,110
263,160
353,315
19«,716
267,466
183,038
89,960

529,127
495,634
440,762
389,156
419,279
347,176
360,590
144,996
217,535
204,215
260,222

3
26
21
14
1
9
2

12
19
15
1

26
4
1

24
11
14
15
1

26

5,940,660 13

1,243,824 19

7,184,485

8
7
8
4
2
6
5

2
6

10
5

10

11
5
6
2
7

240,609 8
3,238 2

404,487 19
179,420 22
236,249 12
179,819 13

7
5
3

11
5

10
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Allerdurchlauchtigster le.

,. «büüttt dt« !3>'e treugchorsamstenStände haben mit tiefgefühltem Danke durch das Propositions-Dekret von
A'"'""'^" Euer Majestät die Zusichcrungempfange», daß die Vorschläge, wtlche die auf AllerhöchstDero Be-

fehl im September vorigen Jahres in T rar dach versammelte Commission zur Linderung des in
den WeinbautrcibendenGegenden der Nheinvrovinz herrschenden Nothstandes sich zu machen erlaubte,
alle thunliche Berücksichtigungfinden werden, und es geben sich dieselbenum so mehr der Hoffnung
auf Erfüllung dieser Bitten hin, als sie das Maaß der Billigkeit nicht überschreiten, in den ört¬
lichen und steuerlichenVerhältnissen jener Gegenden ihre Begründung finden und keiner andern
Klasse zum Nachtheile gereichen werden. So wie nun aber die Commissionselbst es erkannte, ist es
den treugchorsamstenStänden auch einleuchtend, daß jene Maaßregeln, sollten sie auch dem weiter
Umsichgreifender Verarmung der Winzer einigermaßen Einhalt thun können, doch nicht vermögen
werden, dem aus der Zeit der Entstehung des Zollvereines herzuleitenden, also schon zu tief ein»
gerissene»Vcrmögens-Verfalle merklich wieder abzuhelfen, und es hat daher ein aus dem Schooße
des allgemeinen landwirthschaftlichenVereines für Nheinpreußen hervorgegangener von der Wein-
bausection dieses Vereins an den Landtag gebrachter, auch noch von anderer Seite unterstützterAn»
trag auf ein neues Hilfsmittel bei demselben um so mehr Anklang gefuuden, als damit noch ein
anderer schöner Zweck verbunden werden soll.

Es ist dies die Errichtung vereinigter Hülfs- und Sparkassen in den wcinbautrei-
bendcn Gegenden, wovon man sich die ersprießlichstenErfolge verspricht, und wozu von der Huld
Euer Majestät die nöthigen Geldmittel erbeten werden, sollen, durch die AllergnädigsteBewilligung
des Ertrages der Weinsteuer des ersten guten Weinjahres. Die treu gehorsamstenStände haben,
in Betracht, daß auf diese Art der Weinbau gewißermaßen in sich selbst die Hülfe finden würde,
daß bei dem unbestimmtenEingange der Nevenüen des Weinbaues, während die Ausgaben für den»
selben stets wiederkehren, eine Casse, welche zur gelegenen Zeit mit verzinslichen Darlehen zu
Hülfe käme, und wo zugleich derjenige Winzer, der durch den Verlauf seines Weines in den Besitz
von Geld gekommen, es sogleich mit Sicherheit rentbar unterbringen könnte, nicht verfehlen
würde, sowohl zur Hebung des materiellen als des moralischen Wohles der Bewohner
der weinbautrcibendenGegenden der Provinz beizutragen, einstimmigbeschlossen, an Eure Maje¬
stät die allcrunterthänigste Bitte zu richten, daß Allerhöchstdieselben geruhen wollen:

») die Errichtung vereinigter Hülfs- uud Spartassen in den Weinbau treibenden Theilen der
Provinz unter Zusage des Ertrages der Weiusteuer des ersten vollkommenenguten Wein«
jahres oder einer ähnlichen Aversionalsummehuldreichstzu befehlen,

l») Behufs der Organisation dieser Kassen und der Art und Weise ihrer Wirksamkeiteine
Commissionvon ? Mitgliedern bestehend aus Staatsbeamten und sachkundigenWeinprodu«
centen unter dem Vorsitze des Ober-Präsidenten der Nheinvrovinz zu verordnen.

Es hat aber auch in der Stände-Versammlung die Ansicht sich geltend gemacht, daß wenn
in der Moselgegend, wo es unerachtct der anscheinendgünstigen Lage und Orts »Verhältnisse noch
sehr an solchen fehlt, größere oder kleinere gewerbliche Anlagen, welcher Art sie seien, errichtet
würden, darin eine neue nachhaltige Nahrungsquelle für die unteren Klassen gefunden würde.

Es wurde dabei angeführt, daß diese wichtige Angelegenheit nicht nur schon seit lange die
Behörden beschäftige, sondern auch schon der Gegenstand einer Preisfrage Seitens der Gesellschaft
nützlicherUntersuchungenzu Tr ier geworden sei, unddaß jede Aufmunterung zu jenem Zwecke
höchst wünschcnswerthsein muß, daß aber eine solche darin liegen würde, wenn den zu errichtenden
neuen Etablissements eine Begünstigung bei der Anschaffungdes nöthigen Brenn-Materials zu
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Theil würde. Daher haben sich denn auch noch die getreuen Stände einstimmig zu der allerunter-
thänigsten Bitte vereinigt, daß Allerhöchstdieselben Allergnädigst verordnen möchten:

daß den in der Moselgegenb neu zu errichtenden gewerblichen Anlagen die Steinkohlen
aus den KöniglichenGruden an der Saar zu einem angemessenenerniedrigten Preise
abgelassenwerden sollen, und diese Begünstigung auch auf die andern weinbautrcibcnden
Gegenden auszudehnen, wo sie in Anspruchgenommen werden wird.

Endlich hat das Mitgefühl für die große Noth der ärmsten Bewohner jener Ge<
genden die getreuen Stände noch bewogen, zu beschließen, an Eure Majestät auch noch
die allerunterthänigste Bitte zu richten:

Allergnädigst zu befehlen: daß denjenigen, welche nach Ermittelung der Ortsbe¬
hörden zu jener Klasse gehören, die Steinkohlen für ihren Hausbedarf zum Erploitations-
Werthe ohne weitern Gewinn für die Verwaltung von dieser verabfolgt werde.

Es ersterben :c.

Cob lenz, den 2. April l845.

Allerdurchlauchtigster König ,c. ,e.

Eure Majestät haben den zum achten rheinischenLandlage versammelten trN» gehorsamstenStänden 5. «eme!,»
die Zusammenstellungder gesetzlichenBestimmungen über die den GrundbesitzbetreffendenRechtSver»^"'' ^^
Hältnisse über Realberechtigungen und deren Ablösung, insbesondere über Gemeinheitstheilung und »itute» > «ti».
Servituten-Ablösung in der Nheinprovinz, Allergnädigstvorlegen zu lassen, und zugleich anzuordnenA'^Nh"tt5
geruhet, daß ständische Organe bei der Bearbeitung des, diese Gegenstände betreffendenGesetzes pr»»«»,.
zugezogenund daß behufs einer gemeinschaftlichen Vorbcrathung mit Regierungs-Eommissarien, ein
ständischerAusschußaus den Mitgliedern des Landtages gewählt werden solle.

Es sind die Abgeordneten:
1) Ober»Kammerrath Münch aus Wetzlar,
2) Gutsbesitzer Uellenberg aus Niederheidt,
3) Kanonicus Lensing aus Emmerich,
4) Gutsbesitzer Vopelius aus Sulzbach,
5) Gutsbesitzer Altenhoven aus Zons,
L) Stadtrath Wergifosse aus Düren;

als Deputirte und zu Stellvertretern:
1) Gutsbesitzer von Runkel aus Heddesdorf,
2) Gutsbesitzer Fellinger aus Nath,
3) Rentner Kloenne aus Wesel,
4) Freiherr von Nynsch aus Winkel,
5) Freiherr von KempiS aus Kendcnich,
6) Gutsbesitzer Grach aus Zelt in gen,

und zwar drei für die Lanbestheile auf dem linken Nheinufer, einen für die ehemals Großherzogl.
Bergischen Landesthcile, einen für die Kreise Rees und Duisburg, wo das allgemeine Land¬
recht gilt, und endlich einen für die vormals Nassauischen und WetzlarschenLandcstheile (den ost¬
rheinischenTheil des Negierungs-Bezirks Coblenz) gewählt worden.

Die getreuen Stände fühlen sich verpflichtet, Eurer Majestät für die baldige, gnädige Ver¬
leihung eines Gesetzes, welches die Hemmnisse und Beschränkungen in der Benutzung des Grund
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und Bodens und in der vollkommnercn und freien Entwickelung der Landes-Cultur zu beseitigen
den Zweck hat, ihren ehrfurchtsvollen Dank auszusprechen.

Dieses Gesetz erscheintum so dringender und Wünschenswerther,als die frühern, in den auf
dem linken Nheinufer liegenden Landestheilen geltenden gesetzlichen Bestimmungen der französischen
Dekrete vom 20. September 1790, 28. August und 14. September 1792, die Servituten-Ablösung
betreffend, seit mehrern Jahren durch ein Urtheil des KöniglichenRheinischen Appellations-Gerichts-
Hofes, außer Kraft erklärt worden sind, weil die Verkündigung der fraglichen Gesetze als nicht er¬
folgt betrachtet worden ist.

Die vor dem Ausspruche dieses Urlheils eingeleiteten Theilungen und Servitut-Ablösungen
haben nun bis zum Erlasse eines neuen, diesen Gegenstand regulirenden Gesetzesausgesetzt werden
müssen, wodurch für die betreffendenGrundbesitzergroße Nachtheile entstanden sind.

Wir ersterben «. lc.
Coblenz, den 28. März 1845.

Allerdurchlauchtigster König,e.

«. Fe.»v°ii.Euer Majestät haben Allergnädigst den, zum achten Rheinischen Landtage treugehorsamstvcrsam-
fü" di^mei»' melten, Ständen den Entwurf einer Feldpolizci-Ordnung für die Rheinprovinz mit Ausnahme der
pr°»i»,, Kreise Nees und Duisburg zur Berathung vorlegen lassen.

Die Wichtigkeitdes Gegenstandes ist für den Landmann so überaus groß, so sehr in die
innersten Lebensbedingungcnder Provinz eingreifend; es kommt dabei so wesentlichauf eine voll¬
ständige und genaue Kenntniß der landwirlhschaftlichenInteressen, Zustände und Kulturvcrhältnisse
in allen Gegenden der Provinz, auf eine Berücksichtigungder darin von einander abweichenden
Nechtsinstitutionen an, daß der Landtag in dem kurzen Zeitraume seines diesmaligen Zusammen¬
wirkens nicht hoffen darf, jetzt schon eine allseitige, genaue und reiflichePrüfung des umfassenden
Gesetzentwurfeszu Stande zu bringen.

Nach grünvlichcr Erwägung und in Uebereinstimmungmit der, in der beigelegtenDenkschrift
gegebenen Andeutung, bittet die Ständevcrsammlung ehrfurchtsvoll:

Euer Majestät wollen Allergnädigst gestatten, daß derselbe ständische Ausschuß,
welcher bereits gewählt worden ist, die Grundzügc zu dem Erlaß einer Gemeinhcits-
Thcilungs« und Servituten-Ablösungs. Ordnung vorab mit zu berathen, auch zu einer
allseitigen Prüfung des Entwurfs eines Feldpolizei-Gesetzes für die Rheinprovinz den
Organen der Regierung beigeselltund daß die Resultate der Arbeiten dieser Commission
dem nächsten Landtage zu einem endlichen Gutachten vorgelegt, zeitig vor dem Zusammen¬
tritt der Stände aber durch den Druck veröffentlichtwerde.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht, :c. :c.
Coblenz, den 8. März 1845.

Allerdurchlauchtigster König ,e. ,e.

?. 5eidp°ii. Euer Majestät haben geruht, den zum achten Rheinischen Landtage versammelten treugehorsamstcn
zciOrdn,,»-«für^ä'„h5„ den Entwurf einer Feldpolizei-Ordnung für die Kreise Rees und Duisbura zur Ve»
„, T>u,5>»>lg. rathung Allergnädigst vorlegen zu lassen.
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Nach reiflicher Erwägung glaubt die Ständeversammlung, daß die Gesetzgebungin dem vor«
gelegten Entwurf nur eine Grundlage erblicken wolle, auf dem nicht nur jede einzelne Provinz,
sondern auch jeder einzelne Bestandtheil einer solchen, wenigstens bis zum Kreise herab, eigenthüm¬
liche den Feldschutz fördernde Institutionen errichten könne, und da schon in dem für die Nheinvrovinz
vorgelegten Entwurf die ganze linke Nheinseite, wo neurhcinischesRecht gilt, und der östliche Theil
deS Regierungsbezirks Coblenz, wo Gemeinrecht in Anwendung kommt, sind zusammengezogen
worden, so bitten die Stände ehrfurchtsvoll:

„daß es Euer Majestät allcrgnädigst gefallen wolle, der Eommission, welche den Entwurf
„einer Fcldpolizci-Ordnung für die Nheinvrovinz mit Ausnahme der Kreise Necs und
„Duisburg berathen dürfte, den Versuch zu überlassen, die beiden genannten Kreise
„in den Entwurf hinein zuziehen, und demnachein einziges, die ganze Provinz umfas¬
sendes Fcldpolizei-Gesetz zu bearbeiten, worin die erforderliche Rücksicht auf die Com-
„petenzverhältnisse von Gerichts- und andern Behörden, je nach dem verschiedenen Rechte
„genommen werde".

Wir ersterben :c. :c.

Coblenz, den 17. März 1845.

AUerdurchlauchtigstcr König ,c. :e

Euer Majestät treu gehorsamsten Stände haben sich mit der Prüfung der denselben vorgelegten lörGMu"e'bti
Denkschrift über Verschiebungder Klasscnmerkmaleder Gebäude in der Provinzial-Feuer-Societät >>« Mlinische»
pflichtschuldigst beschäftigt. O°°.,Mt'. "'

Ihre Berathung gründete auf Lokal-Kenntniß der verschiedenenTheile der Provinz und
der darin vorkommendenBauarten.

Die treu gehorsamstenStände erkennen die Gründlichkeit der zur Prüfung vorgelegtenDenk¬
schrift dankbar an, und glauben, daß der richtige Weg zur Hebung des provinziellen Instituts da¬
rin gefunden, auch dem Bedürfnisse desselben dauernd darin Fürsorge geworden sei, die wenigen
Aenderungen, welchesie nothwendig erachte», sowie einige Hindernisse, welche dem für die Provinz
so wohlthätigen Institut entgegenstehen, legen Euer Majestät Dero treu gehorsamstenStände in
der anliegenden Denkschriftalleruntcrthänigst vor. ^ ' -^^^

Da in der anliegenden Denkschrift darauf angetragen wird, solchen Orten, welche sich durch
gute Löschanstalten, oder — Feuerpolizei auszeichnen einen Rabat bewilligen zu dürfen, und diese
Orte, dem Vorschlage gemäß von einer Eommission, bestehendaus drei Ständemitgliedern und dem
Dircctor des Instituts, unter Vorsitz des Herrn Ober-Präsidenten bezeichnet werden sollen, so legen
die treu gehorsamstenStände das Ergebniß ihrer Wahl Eurer Majestät Allerhöchsten Bestätigung
untcrthäuigst vor.

Es sind die Stände-Mitglieder-.
1) Graf Boos Waldcck, kandrath zu Coblenz.
2) Stadtrath Dietz zu Coblenz, und
3) Gutsbesitzer Zünd er er aus Kleeburg.

Die Wahl wurde auf Mitglieder, deren Wohnsitzin oder bei Coblenz ist gelenkt, damit,
6
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durch Entfernung ihres Wohnortes von dem Sitze der Direktion dem Zusammentrete» keine Hinder«
Nisse erwachsenmöchten.

Wir ersterben ic.
Coblenz, den 18. Mär, 1845.

Denkschrift,
die Milderung der §§ 30 und 34 des Reglements tur die Rheinische ProvinMl.

Feuer-Socielät vom ü Januar l836 betressend.

Die in dem § 34 des Reglements für die Rheinische Provinzial-Feucr-Societät bestimmtenBei.
träge sind später, nach Anhörung der Stände der Provinz, von des Königs Majestät auf die
Hälfte herabgesetztworden. Durch diese Herabsetzung ist indessen eine solche Verminderung der
Einnahme entstanden, daß dieselbe zur Bestreitung des erforderlichen Kostenaufwandes nicht
hinreichte.

Schon in den ersten Jahren des Bestehens der Societät zeigte sich ein solches Mnverhältniß
zwischen Einnahme und Ausgabe, und die Hoffnung, daß das Fehlende in günstigeren Jahren wieder
ersetzt werden würde, hat sich nicht verwirklicht. Von Jahr zu Jahr wuchs dieses Deficit, welches
nur m der Weise der Societät gestattete, ihren Verbindlichkeitennachzukommen, daß aus den Ein»
nahmen des folgenden Jahres, zum Theil auch durch temporäre Anleihen oder durch Vorschüsse der
Negierungs-Haupt-Kassen die Ausgaben des vorhergehenden Jahres bestrittcn wurden.

Wirkliche Verlegenheiten sind zwar daraus für das Institut nicht entstanden, weil dem § 61
des Reglements gemäß die Brand-Entschädigungs-Gclder erst ein oder selbst mehrere Jahre nach
dem Brandunglück zu zahlen waren, indessenwar doch nicht — was hätte sein sollen — die Soll-
Ausgabe durch die Einnahme des entsprechendenJahrganges gedeckt, und es mußte daher um so
ernstlicheran eine Gleichstellungder Einnahme mit der Ausgabe gedacht werden, als am Schlüsse
des Jahres 1842 der Director der RheinischenProvinzial. Feuer-Societät in seinem zweiten, dem
Rheinischen Provinzial «Landtage vorgelegten Verwaltungs« Berichte das Deficit bereits zu der
Summe von 253,000 Rthlr. — ungefähr dem Betrage einer ganzen Iahres-Einnahme — angab,
ungeachtet im Jahre 1840 zu dem Mittel geschrittenworden, einen außergewöhnlichenBeitrag von
33'/, Prozent zu erheben.

Wenn auch manche sonstigeUmstände nachthcilig auf das finanzielle Gedeihen der Societät
eingewirkt hüben, so war es doch nicht zweifelhaft, daß der Hauptgrund in dem bis auf die Hälfte
ermäßigten Tarife zu suchen sei.

Eine Erhöhung der Beitragssätze erschien daher als ein unabwcisllcheS Bedürfniß, und es
entstand nur die Frage, ob durch alle Klassen eine gleichmäßige Erhöhung stattfinden, oder ob
diese nur einzelne Klassen von Gebäuden und welche treffen solle.

Ein Blick auf die dem zweiten Verwaltungs-Berichte beigefügte Uebersicht ließ erkennen, daß
nicht gleichmäßig in allen Klassen ein nachtheiliges Mißverhältnis) zwischen Einnahme und Ausgab
sich gezeigt habe, solches vielmehr vorzugsweise in der dritten Klasse, so wie in den drei letzten
Klassen, welche großentheils oder ganz Häuser mit Strohbedachungen in sich schließen, her¬
vorgetreten sei. Hierdurchist denn der Beschluß des siebenten Rheinischen Provinzial-Landtages hervorge¬
rufen worden, m einer Petition des Königs Majestät zu bitten, im Verwaltungswege die nach der
Erfahrung nöthig befundene Aenderung re»i». Verschiebung der Klassen - Merkmale der Gebäude in

c
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der RheinischenProvinzial-Fcuer-Societät vornehmen zu lassen, damit die Höhe der Tarifsätze mit
der größern Feuergefährlichkeit der Gebäude in ein richtiges Verhältniß gebracht werden könne.

Wie schon erwähnt, war nicht in allen Klassen die Einnahme zur Bestreitung der in den»
selben vorkommenden Ausgaben unzureichend. Namentlich und vorzugsweise gilt dieses von den
ersten Klassen, in welchen nur Gebäude einer bessern und solidern, der Beschädigung durch Feuer
minder unterworfenen Bauart vorkommen. Die Beiträge dieser Klassen zu erhöhen, lag an und
für sich lein Grund vor, ja es wurde sogar bedenklich sein, auch hier eine Erhöhung vorzunehmen,
weil die Provinzial-Societät mit den in der Provinz gegen Feucrsgefahr versicherndeninländischen
und ausländischen Privatgesellschaften eine Concurrenz zu bestehenhat und eine Erhöhung der Bei«
träge voraussichtlichdas Ausscheiden vieler Gebäude aus der Provinzial-Societät nach sich ziehen
würde, da ohnehin die Mitglieder der letzter« mancher lästigen Bedingung, z. V. der Entrichtung
des vollen Jahresbeitrages, auch wenn sie nur einen kleinen Theil des Jahres versichertsind, und
des Wiederaufbauens eines vom Feuer zerstörten Gebäudes unterworfen sind, die ihnen von den
Privatgesellschaften nicht gestellt werden. Wenn nun auch die Provinzial-Societät nicht eine auf
Gewinn berechnete Anstalt ist, so würde doch das Ausscheidender Gebäude besserer Bauart schmerz¬
lich empfunden werden, indem ein Ueberschuß,den die Gebäude der ersten Klassen liefern, zur Er»
leichterung der größeren Zahl von Eigenthümer» geringerer und schlechter Gebäude dient und durch
die Erhaltung der geringern Hausbesitzer der Wohlstand der ganzen Provinz befördert wird.

Es ist daher die Aufgabe, die besser» Häuser der Societät zu erhalten und ihnen nur einen
Beitrag aufzuerlegen, bei welchemeinerseits die Concurrenz mit den Privatgesellschaftenbestanden
werden kann, und durch welcheandererseits der in diesen Klassen vorkommendeKostenaufwand ge¬
deckt, ja sogar für unvorhergesehene Fälle noch etwas erübrigt wird.

Eine gleichmäßigeErhöhung der Beiträge aller Klassen erscheintunter diesen Umständen nicht
rathsam, dieselbe wird vielmehr nur jene Klassen treffen dürfen, in welchen nach den bisherigen
Erfahrungen die Beiträge nicht hingereicht haben, die den betreffenden Klassen zur Last fallenden
Ausgaben zu decken. Indessen ist eine solche Erhöhung der Beiträge allein nicht als genügend an<
zusehen, weil sich hinsichts der Klassification der Gebäude factisch eine Praris ausgebildet hat,
welche mit dem Gesetze nicht ganz im Einklängesteht, und eine Revision der Klassification nothwendigmacht.

Die erste im 8 30 des Reglements genannte Klasse soll nämlich massive Häuser umfassen.
Darunter sind, wenn man dem Sprachgebrauch folgt, auch Wohnhäuser mit Fenerungs-Einrichtung
zu verstehen. Es ist indeß in der Wirklichkeiteine Sondcrung zwischen massiven Gebäuden ohne
und solchenmit Fenerungs-Einrichtung gemacht worden. Jene sind der ersten, diese der zweiten
Klasse zugewiesenworden. Gesetzlich ist ein solcher Unterschiedzwar nicht begründet, doch rechtfcr»
tigcn ihn die verschiedenenGrade der Fenergcfäbrlichkeit, und diese Sonderung ist auch nicht ohne
gute Folgen für die Societät gewesen, weil der Kostenaufwand auch nicht in der ersten Klasse
würde gedeckt worden sein, hätte man massive Wohnhäuser mit Feuerungs-Einrichtungen in die»
selbe eingeschätzt.

Es hat sich indessen, da nu» nicht die zweite Klasse des Reglements zur dritte» und die
dritte zur vierten :c. wurde, der Mißstand cingeschlichcn, daß massive Wohngebäude mit Gebäu.
den von Stein fach werk, welches ohne Zweifel bei Weitem feuergefährlicher ist, in einer Klasse
(der zweiten) zusanuncnstcben. Zweck- und sachgemäßwäre es gewiß gewesen, wenn die Gebäude,
welche das Reglement in der zweiten Klasse aufführt, in die dritte Klasse, jene der dritten Klasse
in die vierte versetzt, uud die der vierten, welche den Gebäuden der fünften Klasse an Bauart und
Feucrgcfährlichkcitam nächsten stehen, mit der fünften Klasse vereinigt worden wäre. Dadurch
wären gleichzeitighöhere und man kann wohl sagen, auch angemessenereBeiträge erlangt worden,
und das Deficit würde, wenn auch nicht ganz vermieden, doch wesentlich verringert worden sein.
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In Gemäßheit der Anbeutungen, welche wegen einer in diesem Sinne vorzunehmendenRe¬
vision und Veränderung der Klassisieationin der von dem Landtage an des Königs MaMat ge¬

richtete» Petition enthalten sind, hat die Direetion der Rheinischen Prov.nzial-Feutr-^oc.etat das anl.eg-
ende Promemoria vorgelegt und in der Beilage «. desselben die Vorschläge übersichtlich zusammen,
abstellt welche geeignet erscheinen, die Uebereinstimmungzw.schendem Gesetz und der Prans her.
zustellen,das nicht zu billigende Zusammenwerfen verschiedener Bauarten in eine Klasse zu bese.t.gen
und de/ finanziellen Verlegenheit der Societät abzuhelfen.

Auf die in Vorschlag gebrachten Tarifsätze wirb später zurückgekommen werden; über d.e
Klasssffcationist Folgendes zu bemerken: „ ..

Der Unterschied,der faetisch zwischen massiven Gebäuden ohne Feuerungs-Emr.chtungen und
solchenmit dergleichen Einrichtungen gemachtworden, ist als durch die Praris bewährt beibehalten
worden, indem es in die Augen springt, daß da, wo keine Feuerungs.E.nnchtungen bestehen, e.n
Brandschaden nur seltener, und zwar entweder durch den Blitz oder durch M.tthe.lung von außen
bei großen weit um sich greifenden Feucrsbrünsten entstehen kann.

Vorzugsweise werden es also Kirchen sein, welche lunft.g d.e erste Klasse b.lden, und zwar
je nachdemdiese Gebäude mit Gewölben versehen sind oder nicht, werben sie zur Abtheilung 4.
oder N. zu rechnen sein. «,, »- <»^ .

^ekonomiegebäude. namentlich Scheunen, dürften aber n.cht zu d.eser Klasse sich e.gnen.
Scheun7n sind wegen ihres feuergefährlichen Inhaltes um so mehr aus der ersten Klasse zu ent-
fernen, als ein unbedeutender Funke, der durch Fahrläßigkeit oder Unvorsicht.gle. m e.n solches
Gebäude fällt, den ganzen Inhalt und mit ihm wenigstens theilweise auch das Gebäude zerstört,
während er in einem Gebäude, welches nicht eine solche Bestimmung hat, gefahrlos crl.scht.

Es hat daher angemessen geschienen, Scheunen in der Bauart der erstem Klasse in die zweite
Klasse und zwar in deren Abtheilung » zu versetzen,und sie zur Vermeidung jedes Zweifels dort
namentlich aufzuführen. ^ . ^. <^ ^ l <,» ^

Die zweite Klasse würde nach der neuen Klassisicat.ond.e ganz massivenWohngebaude um»
fassen, aber sich auch lediglich auf diese Bauart beschränken. Wie weit sie nach ihrer Lage oder Be-
nul'ungsart zur Abtheilung ä und «. gehörten, muß in jedem einzelnen Falle der Beurtheilung
de/ Verwaltung überlassen bleiben, weil hier, wie auch bei den folgenden Klassen, sich eine allge-
meine Bestimmung darüber nicht wohl geben läßt.

Nur die Bedachung mit Ziegeln auf Stohdocken möchte hier besonders zu erwähnen sein.
Ein Dach, dessen Ziegel auf Strohdocken ruhen, ist, wenn die Strohdockcn trocken sind und etwas
ucrvorstehcn, für ein von außen kommendesFeuer schon gefährlicher, als ein solches, dessen Ziegel
mit Kalk eingelegt sind. Entsteht aber ein Feuer im Innern eines mit Ziegeln auf Strohdocken
gedeckten Gebäudes, so ist von innenher die ganze Bedachung im Augenblicke vom Feuer ergriffen,
die Ziegeln fallen herunter, und das zur Unterlage dienende Stroh wird brennend vom Luftzuge

Darum möchten denn auch überall, wo Ziegeldächer mit Strohdockcn vorhanden sind, die
Gebäude als feuergefährlicher zu betrachten und in die Abtheilung «. zu setzen sein.

Eine Bauart, welche in einem großen Theile der Provinz vorkommt, hat bisher ,n der
Klassisieationkeine besondere Stelle erhalten. Es ist dies die gemischteBauart, theilweise massiv
und thcilweise aus Stein- oder Lehmfachwerk bestehend. Da der massive Theil dieser Häufer we¬
niger der Mittheilung deS Feuers von außen ausgesetzt ist, jedenfalls aber eine geringe Schaden¬
vergütung bei entstehendem Brande erfordert, weil der massive Theil in der Regel unversehrt ble.bt,
so bat es zweckmäßiggeschienen, diese Bauart in der projectirten Klassisieationbesonders zu er¬
wähnen, und zwar in der Art, daß je nachdem der massive oder der Fachwerkbau vorherrschend,
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d. h. über die Hälfte, bei einem derartigen Gebäude vorkommt, die vorgeschlagenedritte oder vierte
Klasse zur Einschätzungderselben bestimmtist.

Die projectirte drille Klasse soll neben diesen Gebäuden gemischter Bauart, bei denen der
massive Bau vorherrschendist, auch noch diejenigen Gebäude umfassen, welche zwar nicht so solid
wie massiv, jedoch ohne Holzverbindung in den Umfassungsmauern, also in Piftebau oder von
getrockneten Lehm steinen ausgeführt sind, und endlich diejenigen, bei welchen in den Um«
fassungsmaucrn zwar Fachwerk vorkommt, solches jedoch durch einen vollständigen, d. h. auch über
das Holz hinweggehenden Kalkbewurf oder durch Schieferbekleidung gegen die Mittheilung des
Feuers von außen her mehr geschützt sind.

Es kann wohl nicht zweifelhaft sein, daß die zur dritten Klasse vorgeschlagenen Gebäude
eine größere Feuersgefahr darbieten, wie die ganz massiven Häuser; auch ist bei ihnen, wenn sie
vom Brande ergriffen werden, eine größere Zerstörung, mithin auch ein vermehrter Schadenersatz
zu erwarten; indessen sind sie der Societät nicht so gefährlich, wie die in der folgenden Klasse
vorkommenden.

Zu der vierten Klasse sind 1) die Gebäude von Stein fachwelk, welche nach dem Reglement
in der zweiten Klasse stehen; 2) sämmtlichebisher zur dritten Klasse gehörig gewesenen Gebäude,
und 3) die Gebäude gemischter Bauart mit vorherrschenden Fachwerkbau vorgeschlagen worden.
Es hat hierbei nicht entgehen tonnen, daß Gebäude in Sleinfachwerl, welche bisher zu der zweiten
Klasse gehörten, um zwei Klassen herabgesetzt sind, was bei den Besitzernderartiger Häuser einen
Übeln Eindruck machen wird, weil dadurch die Beiträge von diesen Gebäuden nach dem Entwurf
auf das Doppelte erhöht werden sollen. Wenn indessendie Abstufung nach dem Maaße der Feuer-
gefährlichleit und zugleichnach dem wahrscheinlichenUmfange der Zerstörung bei den von dem Feuer
ergriffenenGebäuden und des daraus resultirenden Schadenersatzesbewirkt werden soll, so scheint eine
passendereKlassen-Einthcilung nicht wohl möglich, eS sei denn, daß die projectirte drille und vierte
Klasse in eine vereinigt würden.

Bis zur vierten Klasse einschließlich sind durchgängig nur Häuser gezogen worden, welche
eine feuerfesteBedachung, d. h. aus Steinplatten, Ziegeln, Schiefer, Metall oder Dornsche und
Asphaltdächer haben.

Die fünfte Klasse bildet auch nach dem neuen Entwürfe die Uebergangsklasse und enthält,
ähnlich der nach dem Reglement bereits bestehenden fünften Klasse, Gebäude der unsolidesten und
geringsten Bauart mit feuerfester Bedachung und ganz massive Gebäude mit feuergefährlicher Be°
dachung von Stroh, Rohr, Strauchwerk, Ginster, Holz und nicht vorschriftsmäßig construirten
Lehmschindeln.

Diejenigen Gebäude, welchenach dem Reglement zur vierten Klasse gehören, sind der pro«
jectirten fünften Klasse zugewiesenworden. Gebäude von dieser Bauart kommenerfahrungsmäßig
in der Provinz so selten vor, daß sich ohnehin nicht die Bildung einer besonderen Klasse für sie
rechtfertigen lassen würde. Abgesehendavon, haben sie auch mit den Gebäuden, wie sie die fünfte
Klasse enthält, in der Bauart und Feuergefährlichteit eine große Ähnlichkeit; denn es kann bei
der Mittheilung des Feuers von außen her wesentlichnicht viel darauf ankommen, ob die Hälfte
des Daches mit feuerfestemMaterial gedeckt ist, indem die vom Winde fortgetriebenenFunken eben«
sowohl auf den feuergefährlichen Theil des Daches fallen, wie auf den feuerfesten, und in diesem
Falle jene theilweise feuerfesteBedachung wenig hilf».

Den feuergefährlichen Bedachungen sind auch Holz und nicht vorschriftsmäßig construirte
Lebmschindclnzugesellt worden.

Obwohl Holz an und für sich nicht in demselben Grabe feucrfangcnb ist, wie Stroh ober
Rohr «., so macht dies doch bei Feuersbrünsten, namentlich bei solchen, die sich über mehr als ein
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einzeln stehendes Gebäude erstrecken, wenig Unterschied. Die bolzschindeln sind in der Regel durch
jahrelangen Gebrauch völlig ausgetrocknet, und bei der großen Hitze, welche eine Feuersbrunst ver¬
breitet, fangen sie fast eben so schnell Feuer, wie Stroh. Auch die nicht vorschriftsmäßiggefertigte»
Lchmschindel» bieten wenig Sicherheit gegen Feuersgefahr. Wenn diese durchgängig so verfertigt
würden, daß der Lehm das Stroh ganz deckte, so würbe sich die Fcuergcfahvlichkeitderselben
wesentlich vermindern. Mehrentheilo sind diese Lehmschindcldächer aber nur leicht mit Lehm getränkte
Strohdächer, an welchen das Stroh sowohl nach der innern wie nach der äußern Seite überall
hervorsteht; sie sind daher fast eben so gefährlich, wie ganz aus Stroh bestehendeDächer. Da sich
aber practisch nicht wohl ein Unterschiedzwischen guten und schlecht gearbeiteten Lehmschindcldächer»
bei der Feuerversicherungmachen läßt, am wenigsten aber wohl die Dircction aus den Bcitritts-Nn-
mcldungcn mit Gewißheit entnehmen kann, wie gut oder wie schlecht ein Lehmschindeldach angefer¬
tigt worden, so wird nur übrig bleiben, sie gleich den Strohdächern für eine feuergefährlicheBe-
dachung zu erklären, wodurch allerdings der Einführung dieser Art von Dachbedeckungkein Vor»
schub geleistet wird.

In der projectirten fünften Klasse kommen zuerst feuergefährliche Dächer von Stroh :c. uud
zwar auf massivenHäusern vor. Einen wesentlichen Unterschied macht es dabei, ob ein solches
steinernes, mit Stroh ic. gedecktes Haus allein oder ob es im Zusammenhange mit andern Gebäu»
den steht.

Im ersteren Falle kann ihm nur ein in dem Gebäude selbst ausgebrochrnes Feuer schädlich
werden. In Dörfern dagegen, wo derartige Häuser nahe bei einander stehen und in ihnen selbst
oder angebaute Scheunen sich befinden, wird bei einem leichten Luftzuge eiu derartiges Gebäude
auch dann bedroht, wenn in der Nähe eine Feucrsbrunst ausbricht, und die Erfahrung hat gelehrt,
daß iu zusammengebautenDörfern, in denen die Strohbcdachung üblich ist, der Brandschaden in
der Regel ein sehr bedeutender geworden.

Es würden nur noch die Fragen entstehen: 1) wie weit ein solches massives, mit Stroh bc<
decktes Gebäude von andern entfernt sein muß, um als ein isolirtes angesehen werden zu können;
2) ob einzeln gelegene Gehöfte, auf welchenmehrere solche Gebäude sich befinden, als isolirte oder
im Comvler befindlicheGebäude anzusehen seien.

Was die erste Frage betrifft, so möchte eine Entfernung von mindestens 100 Ruthen von
andern Gebäuden als Criterium für ein isolirt gelegenes Gebäude anzunehmen sein, weil bei ge¬
ringerer Entfernung vorzüglich bei starkem Winde das Strohdach von den fortgetriebenen Funken
in Brand gesteckt werden kann.

Was die zweite Frage betrifft, so ist zwar die Gefahr für die Societät bedeutend erhöbt,
wenn ein einzeln gelegenes Gehöfte aus mehreren Gebäuden besteht, indem auch noch der Um-
stand hinzutritt, daß wegen der schwieriger zu erlangendenHülfe sämmtliche Gebäude in Feucrsnoth gera¬
then; indessen darf man wohl annehmen, daß der Besitzer eines solchen Gehöftes in seinem eigenen Iiue-
ressc eine strengere Feuerpolizei ausübt, als dieses in Dörfern bei kleineren Hausbesitzern der Fall
ist, und darum dürfte es sich wohl aus Villig teils» Rücksichten rechtfertigen lassen, ein solches
Gehöft nicht als einen Comvler zu betrachten und demselbennur den Beitrag eines isolirt gelegenen
Gebäudes zuzumutbcn.

Die Gebäude, welche nach dem Reglement zur sechsten und siebentenKlasse gehören, verblei¬
ben darin auch nach dem neuen Klassisications-Entwurf; eine weitere Erörterung der hier obwal¬
tenden Verhältnisse scheint also nicht erforderlich zu sein.

Bereits beider ersten und zweiten Klasse des vorliegenden Klassisications-Entwurfs ist der
Scheunen und ihrer größeren Feuergefährlichkcit Erwähnung geschehen. Diese Gefahr vermehrt
sich noch, je schlechter uud unsolider die Bauart ist, und die Erfahrung hat gelehrt, daß bei Scheu-
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nen fast immer ein Total-Schaden eintritt. Hin und wieder ist wohl die größere Feuergefahr-
lichkcit der Scheunen bestritten worden, weil dieselben ohne Feuerungs-Einrichtungen sind. Vedenlt
man aber, daß in denselben in der Regel auch gedroschenwird und zwar häufig in den Winter¬
nächten bei Licht, daß ein unbennrtt enlfallener Funke in wenigen Minuten den leicht entzündlichen
Inhalt eines solchenGebäudes in Flammen setzen kann, und dann an eine Rettung nicht mehr zu
denken ist, so kann es wohl nicht bezweifelt werden, daß Scheunen gefährlicher als andere Gebäude
sind, und es gerathen scheint, sie ein. für allemal als solche zu bezeichnen und ihnen die Abtheilung
N. der betreffendenKlasse anzuweisen.

Es muß hier noch erwähnt werden, daß bis jetzt zu den nach den Klassensätzen normirten
Beiträgen auch mehrere gewerblicheEtablissements herangezogen werden, welche eine so große
Feuersgefahr darbieten, daß zu dieser per Beitrag nicht in einem richtigen Verhältnisse steht, wes¬
halb es nothwendig wird, sie jenen Etablissements zuzugesellen, wegen derer die Direktion nach §
8 des Reglements mit den Besitzern über den Beitragssatz besonders und in jedem einzelnen Falle
zu verhandeln bat. Unbedingt sind dahin folgende gewerbliche Anlagen zu zählen: Brauereien,
Malzdarren, Brennereien, Destillericn, Laboratorien der Apotheker, Lohmühlen und Windmühlen.

Die große Fcucrgefährlichkeit liegt schon in dem Gewerbe selbst, und wenn in dergleichen
Anlagen, die dazu noch meistentheils sehr kostspieligzu sein pflegen, ein Feuer ausbricht, so behält
es in den seltensten Fällen bei einer partiellen Beschädigung sein Bewenden, und die von der So«
cietät zu leistenden Entschädigungen belaufen sich immer auf namhafte Summen.

Pulvcrmühlcn und Pulvermagazine, welche bei keiner Privatgesellschaft Schutz finden, sind
der Societät zur Versicherungdurch das Reglement vom 5. Januar 1836 zugewiesenworden. Es
möchte indessenzweckmäßig sein, die Societät von der Verpflichtung, Gebäude dieser Art versichern
zu müssen, zu entbinden, indem von 8 versichertenPulvcrmühlen in der kurzen Zeit des Bestehens
der Societät bereits 6 aufgeflogen sind, und sie derselben offenbar zum Nachtheil gereichen.

Dem vorgeschlagenenneuen Tarif müssen folgende Bemerkungen vorausgeschicktwerben:
In den Jahren 1837 bis 1843 beträgt die Einnahme an Versicherungs- Nthlr. sg. vf.

Beiträgen im Ganzen ....................1,837,503, 22 5
darunter sind an außerordentlichen Beiträgen enthalten: Rthlr. sg. pf.

vom Jahre 1840 . . . 78,557 24 1
„ „ 1843 . . . 83,577 16 —

Zusammen .... 162,135 10 1

Nach deren Abzug an gewöhnlichenBeiträgen in diesen 7 Jahren verblieben . 1,675,368 12 4
In dem nämlichen Zeitraume betrug die Ausgabe ........ 2,008,108 19 3

Mithin überstieg die Ausgabe die aus gewöhnlichenBeiträgen herrührende Ein¬
nahme um ........................ 332,740 6 11
und durchschnittlich in einem Jahre fehlten also ........... 47,534 9 7
oder in runder Summe.................. . 47,530 — —
welche durch den neuen Tarif gedeckt werden müssen.

Außerdem muß
1) für die Bildung des im z 35 l». erwähnten eisernen Bestandesvon 150,000 Nthlr.
2) für den Ankaufspreis des für die Societät erworbenen Ge-

schäfslolals °«l ............... . 16, 500 „

zusammen . . . . 166,500 Nthlr.
Fürsorge getroffen weiden.
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Vertheilt man diese Summe auf 5 Jahre, wo nach 8 35 I». des Regle¬
ments wieder eine Revision des Tarifs stattfinden soll, so kommen auf 1 Jahr
und eS sind daher in den nächsten 5 Jahren jährlich mehr aufzubringen . .

Mehrfach ist es als billig anerkannt worden, den Bürgermeistern, welche
als Agenten der Societät fungircn, dafür aber gesetzlich eine Entschädigung nicht
beziehe», eine solche zu bewilligen, was auch unstreitig auf die Societät günstig
zurückwirken würde. Eine solche Bewilligung zöge nun allerdings eine weitere
bisher unbclaimt gewesene Ausgabe nach sich, und möchte, wenn die Prozente
der Bürgermeister mit jenen der Steuer. Einnehmer gleichgestellt würden, einen
jährlichen Aufwand von «Ire» 6,000 Nthlr. betragen. Der größte Theil dieser
Mehrausgabc würde durch eine angemessene Benutzung der Fonds der Societät,
namentlich durch zinsbare Unterbringung der augenblicklich zur Bestreitung der
Ausgaben nicht erforderlichen Gelder gedeckt werden; da aber zum Voraus nicht
zu bestimme» ist, wie weit dies auszuführen möglich ist, so soll vorsichtlich an»
genommen werden, daß eine Summe von etwa 3,000 Rthlrn. zur Nemuneri-
rung der Bürgermeister aufgewendet werden müßte.

Mit diesen .....................
würocn also in der nächsten 5 Jahren jährlich...........
oder abgerundet

Thlr. sg. pf.
33.300 — -
80,830 — —

3,000
.......... 83,830 — —
.......... 84,000 Nthlr.

mehr vereinnahmt werden müssen, eine Summe, die ungefähr einen Beischlag von '/- nach der Vcr.
sichcrungs-Summe des Jahres 1843 gleichkommt. Die zu erwartende Einnahme müßte also eine
Summe ergeben, die derjenigen ziemlich gleich wäre, welche sich herausstellen würde, wenn der im
Reglement festgesetzteTarif in der Gesammtheit nicht um die Häiftc, sondern um'/, ermäßigt
wäre.

In den 7 Jahren des Bestehens der Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät (1837 — 1843)
stellt sich durchschnittlich die Einnahme und der Kostenaufwand von 100 Nthlr. Vcrsichcrungs-Kapi»
tal iu folgender Art heraus:

^ Klasse.
Einnahme. Kosten-

Aufwand. Klasse.
Einnahme. Kosten- !

Aufwand.
Pfenniqe. PfcmiM. Pfennige. Pfennige,

I ä. 10. 5,22. V. H 60. 68,79.
It. 20. 18,87. n 80. 67,61.

II. 4 20. 17,77. ^ VI. ^ 80. 151,21.
II. 30. 38,68. ». 120, 180,26.

III. ^ 30. 40,02. VII ^. 100. 103,63.
». 40. 31,79. ! « 140. 218,61.

IV. ^ 40. 15.69.
!

«. 60. 28,15.
>
l

Diese Uebersicht bietet folgende Wahrnehmungen und Bemerkungen dar:
1) In der ersten Klasse waren die gewöhnlichen Beiträge zur Deckung des Kostenaufwandes hin¬

reichend, ja sie lieferten sogar noch einen Ucbcrschuß, der im Verhältniß zum Beitrage zwar
beträchtlich, für den finanziellen Zustand der Societät aber minder erheblich ist, indem die Ge<
sammt-Versicherung dieser Klasse keine bedeutende Höhe erreicht.
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2) In der zweiten Klasse hat bei der Abtheilung H. die Einnahme zur Bestreitung des Aufwandes
zwar hingereicht, jedoch wenig Ueberschuß geliefert; bei der Abtheilung II. überstieg der Kosten¬
aufwand sogar die Einnahme. Dieses Resultat ist vorzüglich dem Umständezuzuschreiben,daß
Gebäude von Steinfachwcrk neben massiven Häusern in der nämlichen Klasse stehen. Letztere
haben auch die erster» mit übertragen, und das Ergebniß dieser Klasse würde ohne Zweifel
noch ein weit nachtheiligcrcs sein, wenn die massiven Wohn-Gebäude, dem Wortlaute des
Reglements gemäß, zur ersten Klasse gezogen wären, und die zweite Klasse wirklichnur dieje¬
nigen Gebäude umfaßt hätte, welchedas Reglement dahin verweiset. Dadurch rechtfertigt sich
aber auch in dem vorliegenden Klassisiccttions - Entwurf die Ausscheidungder Gebäude in Pisee-
bau, von getrocknetenLchmstcincn und Stcinfachwerk aus der Klasse II. Erfolgt dieses, so
kann der bisherige Beitrag der zweiten Klasse unverändert beibehalten werden, während die
Stcinfachwerk«Gebäude, welchevorzugsweise den Kostenaufwand von 17,77 und 38,68 Pfen¬
nige von 100 Rthlr. Vcrsichcrungs-Kapital verursacht haben, thcilwcisc zur dritten mit 30 und
,>«8p. 40 Pfennigen und tbcilweise zur vierten mit 40 und r««!». 60 Pfennigen veranschlagten
Klasse übergehen.

Die bisherige dritte Klasse hat in der Abtheilung .4. bedeutend, nämlich '/- mehr gekostet,
als eingetragen, und zwar mit Ausnahme des Jahres 1843, wo der Kostenaufwand die Höhe des
Beitrages nicht ganz erreichte, in allen Jahren. Daß die hierhin klassificirt gewesenen Gebäude
also zu einem höheren Beitrage verpflichtet werben, erscheint recht und billig, und dies ist denn in
dem vorgelegten Klassifications- und Tarifs - Entwurf in der Art geschehen, daß die früher zur
dritten Klasse gehörig gewesenen Gebäude zur vierten versetzt sind, wo der vorgeschlageneTarifsatz
mit dem nöthig gewesenenKostcnaufwande (40 Pfennigen) übercintrifft.

Die Abtheilung U. dieser bisherigen dritten Klasse bat zwar durchschnittlich nicht so viel ge¬
kostet, wie beigetragen, weil einige Jahre in dem 7jährigcn Zeiträume nur auffallendgeringe Brand¬
schädenin dieser Abtheilung brachten; dagegen ist aber auch in einem Jahre fast das Doppelte des
Ertrages verwendet worden. Auf keinen Fall wird der in diesen 7 Jahren durchschnittlich geringere
und den Beitrag nicht erreichendeKostenaufwand einen Grund abgeben können, ein Gebäude, worin
ein feuergefährliches Gewerbe betrieben wird, günstiger zu behandeln, als ein solches ohne ver¬
mehrte Fcucrsgcfahr.

Künftig soll nach dem Entwürfe die dritte Klasse den bisherigen Tarifsatz zwar beibehalten,
dagegen Gebäude umfassen, welche bisher einen Theil der zweiten Klasse ausmachten, und durch diese
Verschiebungwird von den betroffenen Gebäuden ein höherer Beitrag erlangt werden.

Die bisherige vierte Klasse hat durchschnittlich mehr ertragen, als gekostet. Sie umfaßt nur
wenige Gebäude, und es ist wohl nur ein Zufall, wenn vcrhältnißmäßig wenige Brandschäden in
dieser Klasse vorkamen, und sich ein so günstiges Verhältniß zwischen Einnahme und Ausgabe in
derselben herausstellte. Dies könnte sich in andern Jahren und nach längerer Erfahrung ändern,
und wirklich liegt schon die Thatsache vor, daß, nachdem die Abtheilung ä. der vierten Klaffe in
früheren Jahren wenig über 3 Pfennige von 100 Rthlr. Vcrsicherungs-Kapital gekostet hat, im
Jahre 1843 auf 100 Rthlr. Vcrsichcrungs. Kapital 81,11 Pfennige fielen. Achnlich ist es in der
Abtheilung ll, wo der Kostenaufwand in einzelnen Jahren auf 79,22 und >'o«i». 90,50 Pfennige
von 100 Ntblr. Vcrsichcrungsjummegestiegenist.

Wie schon vorhin erwähnt worden, eignet sich die bisherige vierte Klasse nicht zu einer für
sich bestehenden; und die Gebäude, welchebisher zu derselben gehörten, werden ihrer Bauart nach
am zweckmäßigsten mit der fünften Klasse vereinigt.
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Mit der bisherige» fünften Klasse, welche die Ucbergangs-Klasse ist, und sowohl Gebäude
mit feuerfester wie mit feuergefährlicher Bedachung umfaßt, tritt das stete Mißverhältnis) zwischen
Beitrag und Kostenaufwand bestimmter hervor.

Bei der Abtheilung ^ war nur in einem Jahre (1843) der Kostenaufwand geringer als
der Beitrag — wie sich denn daS Jahr 1843 überhaupt als das günstigsteseit dem Bestehen der
Societät zeigt — sonst war derselbe stets bedeutender, als der Beitrag, und variirt zwischen 63,61
bis zu 93,14 Pfennige von 100 Nthlr. Versicherung^ «Kapital.

Die Abtheilung v. dieser Klasse liefert durchschnittlichein günstigeres Resultat. Besondere
Gründe dafür lassen sich nicht angeben, wenn man nicht etwa den annehmen will, daß ein bcdcu»
tendercr Theil von Gebäuden, welche wohl eigentlich zur Abtheilung It. gehören, zur Abtheilung
^ geschlagenist, und nur der 48ste Theil der in dieser Klasse versicherten Gebäude der Abtheilung
lt. zugewiesenworden.

Nach dem vorliegenden Entwurf soll die fünfte Klasse künftig sowohl die bisher zur fünften
Klasse gehörenden Gebäude als diejenigen, welchedie vierte Klasse bisher ausmachten, umfassen.

Mit dieser Klasse beginnt die Erhöhung des Beitragssatzes auch für diejenigen Gebäude,
welche durch die neue Klassisication ihre bisherige Stelle nicht verlassen. Der Beitragssatz, welcher
bisher 00 und i-e»!». 80 Pfennige von 100 Nthlr. Versicherungs-Summe betrug, wird nach dem
stattgehabten Kosten» Aufwand e von 68,79 und reüz». 67,61 Pfennige z,r« 100 Nthlr. auf 70 und
?««,>. 90 Pfennige künftig erhöht werden müssen, da eine Abstufung zwischen den Abtheilungen ^
und It. angemessenerscheint. Ein nicht unbedeutender Theil der in der Abtheilung H. vorkommen»
den Gebäude, namentlich die im Zusammenhange liegenden massiven Gebäude, mit Strohbcdachungen
werden zur Abtheilung It. übergehen und gegen den bisherigen Beitrag um 50 Prozent erhöht
werden.

Die sechste Klasse, welche auch nach dem neuen Entwurf die nämlichen Gebäude umfaßt, wie
die bisherige, hat bei einem Beitrage von 80 und rezp. 120 Pfennigen von 100 Nthlr. Versicherungs-
Summe einen Kostenaufwand von 151,31 Pfennigen und l«»i> 180,26 Pfennigen verursacht. Es
mußte also, der Beitrag künftig auf 150 und 180 Pfennige erhöht werden. Zwar ist es nicht mehr
als recht, daß diejenige Klasse von Gebäuden, welche den meisten Schaben bringt, denselben auch
trägt; auch würde ein auf 150 und 180 Pfennige erhöhter Tarifsatz noch nicht den vollen Satz,
der im Reglement dieser Klasse zuerkannt ist (160 und 240 Pfennige), erreichen; indessen ist es ge¬
wiß, daß die Höhe des so gesteigerten Beitrages, und der Umstand, daß die Privat-Gesellschaften
dergleichen Gebäude gar nicht oder nur gegen eine noch höhere Prämie versichern, manchen Inte,
resscntcn veranlassen würde, sein Haus ganz unversichert zu lassen. Wenn auch die Societät dem
Austrete» solcher Gebäude unbekümmert zusehen könnte, und sicher keinen Nachtheil davon hätte,
so kann eS doch nicht im Interesse der Provinz liegen, einen großen, und zwar den ärmer» Theil
der Bewohner schutzlos zu lassen, der bei ihn betreffenden Brandunglückcn dann doch an das Mit«
leid der übrigen Bewohner gewiesen werben würde.

Diese Erwägung ist die Ursachegewesen, für die sechste Klasse statt 150 und 180 Pfennige
nur 120 und 140 Pfennige von 100 Rlblr. Vcrsichcruugs-Kapital vorzuschlagen, und es scheint
dieser Satz um so mehr hinzureichen, als einerseits durch die bei den vorigen Klassen erwähnten
Versicherungenund Versetzungenaus der Abtheilung^. und It., so wie durch die auch in der sechsten
Klasse vorzunehmenden Versetzungenaus der Abtheilung ^ und lt. eine nicht geringe Mehrein¬
nahme zu erwarten steht. Im Jahre 1843 betrug das Vcrsichcrungs-Kapital der sechsten Klasse in
der Abtheilung ^ 16,788,220 Nlblr., in der Abtheilung lt. dagegen nur 297,900 Nthlr. Es unter¬
liegt keinem Zweifel, daß bei Anwendung der beiden Abtheilungen dieser Klasse zu gelinde ver¬
fahren worden, und viele Gebäude zu ^ gezogen sind, welche zu It. gehören.
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Häusig findet man bei Wohnhäusern dieser und der folgenden Klasse, daß entweder Scheune
und Stallung mit dem Wohnhausc unter einem Dache sich befinden, oder doch die Strohdächer sich
berühren, so daß vielleicht selbst der größere Theil, wenigstens aber ein großer der Abtheilung ll.
angehören müßte. Wird eine solche Versetzung bei der projectirten neuen Klassification bewirkt, so
haben viele Gebäude, welche jetzt zur Klasse VI. ^V. gehören und vom Hundert nur 80 Pfennige
zahlen, künftig in der Klasse VI, It. 140 Pfennige zu entrichten, also fast so viel, als ihnen auf«
zuerlegen sein würde, wenn unter Beibehaltung der bestellenden Einschätzung in der Abtheilung ^
sie einen den gehabten Kostenaufwand deckenden Beitrag zn entrichten hätten.

Die Gebäude, welche jetzt bereits in der Abtheilung L. stehen, würden freilich von 100
Nthlr. Vcrsichcrungs-Kapital 40 Pfennige weniger, als der Kostenaufwand betrug, zu tragen
haben, was allerdings verhältnißmäßig viel ist. Da aber 1843 nur 297,900 Nthlr. in der Klasse
Vl. II. versichert waren, so würde die Societät — wenn der Satz von 140 statt 180 Pfennigs
angewendet wird — nur 331 Rtblr. an Beiträgen einbüßen, was für diese unbedeutend, für den
armen Beitragspflichtigen aber schon viel ist.

Die siebente auch nach dem Entwurf unverändert bleibende Klasse hat bei einem Veitrage
von hundert und >'«»» 140 Pfennigen in den 7 Jahren des Bestehens der Societät durchschnittlich
103,63'und ro8,,. 218,01 Pfennige von 100 Nthlr. Versicherungs-Kapital gekostet und auffallender
Weise in der Abtheilung ^ weniger, wie in der gleichen Abtheilung der sechsten Klasse. Ein Grund
hiervon kann nicht anders angegeben werden, als daß zufällig in der Klasse von VIl. ^. weniger
Brandschäden vorgekommen sind, als in Klasse VI. ^.

Es würde sich vielleicht wohl rechtfertigen lassen, die Klasse VII. ganz aufzugeben und sie
mit der vorhergehenden sechsten Klasse zu vereinigen. Soll sie dagegen bestehen bleiben, so möchte
für die Abtheilung ^. der vorgeschlagene Tarifsatz von 140 Pfennig darum angemessen sein, um
wie in den andern Klassen eine Abstufung in der Art zu erhalten, daß der Tarifsatz der Abtheilung
H. einer Klasse nie geringer »st wie jener der vorhergehenden Klasse Abtheilung ll.

Ungeachtet der Kostenaufwand in der Abtheilung ll. der siebenten Klasse von 100 Thlr. Ver¬
sicherungs-Kapital 218,01 Pfennige betragen bat, ist in dem neuen Tarif-Entwurf doch nur l60
Pfennige vorgeschlagen worden. Das, was bei der Abtheilung It. der sechsten Klasse bemerkt wor¬
den, gilt auch hier. Die Differenz zwischen 160 Pfennigen und 218,6l Pfennigen ist zwar be¬
deutend; wenn man aber die nächste runde Zahl von 220 Pfennigen annäbmc, so würde, da 1843
nur 225,490 Nthlr. in der siebenten Klasse Abtheilung ll. versichert waren, bei dem Satze von 220
Pfennige nur eine Mehreinnahme von 375 Nthlr. 24 Sgr. der Societät erwachsen, was für diese
nicht erheblich ist, während der Einzelne dadurch gedrückt würde. Wie aber schon vorhin bei der
sechsten Klasse bemerkt worden, würde sich ein großer Theil der jetzt zur Abtheilung ^ gerechneten
Gebäude ihrer Lage nach zur Abthciluug ll eignen, und dadurch jcncr Ausfall mehr als gedeckt
werden, wenn eine Versetzung ;ur Abtheilung ll. vorgenommen wird.

Welche Resultate diese KlassM'VerschK'bungcn und Vcitrags-Erhöhungeu liefern werden, läsi-t
sich, auch abgesehen von dem stets vorkommenden Zugang und Abgang mit einiger Bestimmtheit nickt
angeben, denn erst müßte die neue Klassification selbst feststehen, und dann erst könnte, nach Prüf¬
ung der Verhältnisse eines jeden einzelnen bei der Provinzial-Societät versicherten Gebäudes, an-
gegeben werden, wie viel Versicherungs-Summc bei dieser Klasse und Abtheilung ab- und ander¬
wärts wieder zugeht, und daraus erst könnte mit Zuverlässigkeit der Betrag der erhöhten Einnahme
angegeben werden. Dies würde dann noch immer eine sehr zeitraubende Arbeit sein, indem bei
ei,»«» 300,000 Interessenten mindestens 600,000 Gebäude der Prüfung zu unterziehen wären.

Nach den Wahrnehmungen, wie sie in der Behandlung des Versichcrungs-Gcschäftes gemacht
worden, möchten sich aber muthmaßlich folgende Nesultate aus der projeetirten Klassen-Verschiebung
und Tarifs-Erhöhung ergeben: 7"
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In runden Summen gehen über:
1) Aus I. H,. jetziger Klassifikation zu I. ll. (der neuen Klassifikation) 1,400,000 Nthlr. und w«°

den erhöht um 10 Pfennige, giebt im Ganzen ...... . 389 Nthlr.
2) Aus I. ». zu II. ». (Scheunen)30,000 Nthlr. und werden erhöht um 10 Pfennige 8 „
3) Aus II. 4. nach II. « — 6,000,000 „ (Scheunen) „ „ 10 „ 1,666 „

„ III. H.— 16,000,000 „ „ „ „ 10 „ 4,444 „
„ III. «.— 4,000.000 „......„ „ 20 „ 2,222 „
„ IV. H— 10,000,000 „......„ „ 20 „ 5,555 „

4) Aus II. «. „ III.».— 1,000.000 „......„ » 10 „ 278 „
„ IV. «. - 1,000,000 „...... „ » 30 „ 555 „

5) Aus III- 4. „ IV. ^ — 12,000,000 „...... „ „ 10 „ 3,333 „
„ IV. «. — 7,000.000 „ ...... „ „ 30 „ 5,833 „

6) Aus III. «. „ IV. ». — 1,500,000 „......„ „ 20 „ 833 .,
7) Aus IV. H. „ V. ^V. — 100,000 „ ......„ „ 30 „ 83 „

^ V. «. — 8,240 „...... „ „ 50 „ 11 „
s) Aus IV. v. „ V. L. — 340,990 „...... „ „ 30 „ 284 „
9) Aus V. 4. „ V. It. - 12,000,000 „...... „ „ 30 „ 10,0()F „
10) In V. 4. werden erhöht 36,000,000 „ um 10 Pfennige, giebt . . . 10,000 „
11)In V. II. „ „ 1,800,000 „ „ 10 „ „ . . . 500 .,
12) Aus VI. H. gehen zu VI.«. 5,000.000 „ und werden erhöht um 60 Pfennige 8,333 „
13) In VI. ^ werden erhöht 12,000,000 „ um 40 Pfennige ....... 13,333 „
14) In VI. «. „ „ 298,000 „ „ 20 „ ....... 165 „
15) AusVII.H..gchcnzuVIl.U.üb. 3,000,000 „ und werden erhöht um 60 Pfennige 5,000 „
16) In VII. 4. werden erhöht 12,600,000 „ um 40 Pfennige ....... 14,000 „
17) In VII. «. „ „ 225,000 „ „ 20 „....... 125 „

Summe . . . 86,950 Nthlr
Diese in runder Summe zu 87,000 Nthlr. angenommenemuth maßliche Mehr-Einnahme,

veren Wirklichkeitaber in keiner Weise verbürgt werden kann, reicht hin, um den oben zu 84,000
Nthlr. angegebenen Mehrbedarfzu decken.

Sollte nach der Annahme der vorgeschlagenenKlassification und des proicctirtcnTarifs, de»
nach den zu Gebot gestandenen Materialien die Eoncurrenz mit den Privat-Gcsellschaftcn erfolgreich
bestehen läßt, die wirkliche Mehr - Einnahme den muthmaßlich angenommenenBetrag nicht erreichen,
so wird sie doch jedenfallszur Deckung des Bedürfnisses hinreichen,nnd es würde nur der zu bil¬
dende eiserne Bestand erst in einem längeren Zeitraum vollständig gesammelt werden können; über,
steigt dagegen die wirkliche Einnahme die nmthmaßlicheAnnabme, so wird allenfallsbei der nächsten
periodischenRevision des Tarifs eine Ermäßigungdieser oder jener Klasse, nach Maßgabe der in»
zwischen weiter gesammeltenErfahrungenerfolgen können, insofern der Ueberschuß so bedeutend sein
sollte, daß eine solche Maßregel angemessen erscheint.

Mit Rücksicht auf die vorstehenden Erläuterungen dürfte nun wegen Abänderung der Klassi¬
fication, so wie der jetzt in Kraft befindlichenTarifsätze durch eine besondere Verordnung
Nachstehendesfestzusetzen sein:

1. Die im 8 30 des Neglements für die Provin;ial. Feuer-Societät der Nhcinprovinz vom
5tc, Januar 1836 angeordneteKlassisieationder Gebäude tritt mit dem Isten Januar 1846 außer
Kraft, und es gehören dagegen von dem gedachtenZeitpunkte ab:
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Zur I. Klasse.
H. Gebäude mit massiven Umfassungs- und Scheidewänden und Dachgiebeln und gewölbten

Decken, ohne Heizungs- und Feuerungs »Einrichtung.
Feuerfeste Bedachung.

Il Gebäude mit massiven Umfassungs- und Scheidewänden und Dachgiebeln, mit Balken¬
decken, ohne Heizungs, und Feuerungs-Vorrichtung.

Feuerfeste Bedachung.
Ausgeschlossen von dieser Klasse sind Scheunen der angeführten Bauart.

Zur II Klasse.
^- 1) Gebäude wie in der Klasse l. H,. und L., jedoch mit Heizungs- und Feuerungs «Einrich¬

tungen.
2) Gebäude mit massiven UmfasfungSwänbenund Dachgiebeln; die Scheidewändemassiv oder

von ausgemauertem Fachwerk.
Diese und sämmtliche folgenden Gebäude mit oder ohne Heizungs«Einrichtung.

Feuerfeste Bedachung,
ll. Scheunen in der Bauart der I. und II. Klasse; desgleichen Gebäude mit einer durch Lage

und Venutzungsart vermehrten Feuergefährlichkcit; desgleichen mit Ziegeldächern auf
Strohdocken.

Zur in. Klasse.
.4- Gemischte Bauart. Gebäude, deren Umfassungswände vorherrschend, d. h. über

die Hälfte massiv, der übrige Theil von Holz und ausgemauertem, oder ausgcstaaktemund
gelehmtem Fachwerkbestehen. Letzteres jedoch auch vollständig über das Holz mit Kalkmörtel
verputzt oder mit Schiefern bekleidet. Gebäude in Piftebau oder von getrockneten Lehmsteinen
ohne Holzverbindung.

Feuerfeste Bedachung,
lt. Scheunen; desgleichen Gebäude dieser Klasse mit einer durch Lage oder Venutzungsart ver¬

mehrten Feuergefährlichkeit; desgleichenmit Ziegeldächern auf Strohdocken.
Zur IV. Klasse.

^ I) Gemischte Bauart. Gebäude der nämlichen Bauart wie »ä !!!., bei denen jedoch
der in der beschriebenen Art vorhandene Holzbau vorherrschend (d. h. über die Hälfte
erscheint.

2) Holzbau. Gebäude, deren Umfassungswände aus St einfach werk oder aus ausge-
lehmtem, jedoch vollständig mit Kalkmö'rtelbewurf oder Schiefcrbetleidung versehenen
Lehm fachwerk bestehen.

Feuerfeste Bedachung.
II. Scheunen oder sonstige durch Lage oder Aenutzungsweise gefährlichere Gebäude; Gebäude

mit Ziegeldächern auf Strohdockcn.
Zur v. Klasse.

H. 1) Gebäude, deren Umfassungsmauern theils aus Steinfachwerk, theils aus Lehmfachwcrt
bestehen, wo das Lchmfachwcrkjedoch entweder gar nicht oder nur zwischen dem Holz
mit Kalkmörtel überzogen ist; desgleichen Gebäude ganz von Lehmfachwerkohne vollstän¬
digen Bewurf und ohne Schiefcrdcklcidung.

Feuerfeste Bedachung.
2) Gebäude mit massivenUmfassungsmauern und Dachgiebeln, mit Stroh, Rohr, Strauch,

Ginster, Holz und Lehmschindcln gedeckt, bei isolirtcr Lage.



» ll Scheunen oder sonstige durch ^'age oder Benutzungsart gefährlichere G'bände in d.r in
die e Klasse unter ^ 1- ahnten Bauart oder mit Ziegeldächer» auf Strohdocken.

2) Geblude n der in dieser Klasse unter ^ 2. genannten Bauart in der Nähe anderer
Gebäude. .,

Iur Vl. Kla^e.
z ^ lNemisckte Bauart. Gebäude, deren Umfassungswände theils massiv Md. .he».

aus S'einfachwerk oder aus Lehmfachwerk bestehen, welches vollständig über das Hol; ,nu
Kalkmörtel verputzt oder mit Schiefer bekleidet ist. , . .

^ 5.ol.bau. Gebände mit Umfassungswänden von Steinfachwerk und Lehmfachwerk,w.l-
ches ganz über das Holz mit Kaikbewurf oder Schieferbekleidungversehen ist.

<N Gebäude iü Piftebau oder von getrockneten Lehmltcinen.
^.11-3 Bedachungvon Stroh, und sonstigem diesem gleich zu achtenden Material.

«. Scheunen und sonstige durch Lage und Benutzungsweise gefährlicherer Gebäude der in dieser
Klasse vorkommendenBauarten.

Zur VII. Klasse.
z 1-. Gemischte Bauart. Gebäude, deren Umfassungswände theilweise aus Steinfachwcrk

' und .heilweise aus Lehmfachwer!,ohne Schieferbekleidung oder das Holz bedeckenden
Kalkbewurf bestehen.

2) Gebäude,ganz von gelehmtemMachwerk ohne Schieferbelleidung oder das Holz bedeckenden
Kallbewuif. ^ ^ , ^ ^ ^ « < c ^ «

3) Gebäude von Holz, die Bretter mögen für sich die Wand bilden oder das Lchmfachwcrk
überdecken.

H,H 1 — 3. Bedachung von Stroh, oder sonstigemdiesem gleichzuachtcndcn Material.
N. Scheunen, und sonstige durch Lage oder Benutzungsweise gefährlichere Gebäude der iu dieser

Klasse genannten Bauarten.
2 Eben so treten mit dem Isten Januar 1846 die in Gemäßheit des § 34 des gedachten

Reglementsund der nachträglichenBestimmung in dem Landtags-Abschiede vom 2Lsten März 183»
zu 14 °- letzt gültigenTarifsätze außer Anwendung, und es wird dagegen von dem gedachte»Zeit«
punkte ab der ordentliche Beitrag hiermit für jede Jahres -Rate:

t. In der I Klasse.
Abtheilung H. auf ... . 10 Silberpfennige.

». „ .... 20
2. In der ll Klasse.

Abtheilung 4. auf .... 20 Silbcrpfennige.

3. In der II! Klaffe.
Abtheilung H. auf ... . 30 Silberpfennige.

„ v. „ .... 40 „
4. In der IV. Klasse.

Abtheilung H,. auf ... . 40 Silberpfennige.
«. „ .... 60

3. In der V. Klasse.
Abtheilung H,. auf ... . 70 Silbcrpfennige.

L. ,,...< 90 „
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6. In der vl. Klasse.
Abtheilung H. auf . . . . 120 Silberpfcnm'ge.

„ V „ . . . . 149 /,
7. In der vii Klasse.

Abtheilung H,. auf ... . 140 Silberpfcnm'ge.
». „ .... 160

von jedem EinhundertThaler Versicherungs»Werth bestimmt.

3. Zu den gewerbliche» Anlagen, welche dem § 8 deö Reglementsvom 5ten Januar 1836
gemäß den Versicherungs »Beitrag nach besondererUcbcreinlunft mit der Direction zu leisten haben,
sind vom Isten Januar 1846 an auch zuzahlen: Brauereien, Malzdarren, Brennereien,Destillericn,
Laboratorien der Apotheker, Lohmühlen und Windmühlen.

Dagegen sind vom nämlichen Zeitpunkte an Pulverfabrikenund Pulvermagazinenicht mehr
zur Versicherungbei der Provinzial» Feuer-Societät zuzulassen.

Cob lenz, den 15ten Januar 1845.
Der Ober «Präsident

von Schauer.

Hui Beseitigung der bei den ältern Landcs-Versicherungs-Anftalten vorgekommenen Klagen, daß
ohne Rücksicht auf die Feuergefährlichkeitnur nach dem ermittelten Werthe der Gebäude die Feuer-
Versicherungsbeiträgeentrichtet würden, hat das Reglementvom 5. Januar 1836 sieben verschiedene
«lassengewöhnlicher Gebäude und eben so viel Unterabtheilungenmit verschiedenenBeitragssätzen
angenommen, und außerdemnoch eine Klasse von Gebäuden ohne jede Tarifbcstimmung gelassen,
derentwegennach Maaßgabe der mehr oder mindern Gefahr besondere Verträge mit den Eigen¬
thümern der zu versicherndenGebäude von der Direction abzuschließensind.

Der in dem Reglementbestimmte Tarif für die sieben Doppclklassen stützte sich zwar auf die
bei den ältern Landes-Assekuranz-GescllschaftengemachtenErfahrungen, doch konnten diese ein voll¬
ständiges Material zur Festsetzung der Klassensätze wohl nicht liefern, indem die Gebäude ohne Rück¬
sicht auf die in dem Reglement vorkommendeKlassisicirung oder eine ähnlichenur mit dem allge¬
meinen Werthe angegeben waren.

Als das Reglement zur Ausführungkommen sollte, entstand das Bedenken,ob wohl zu er«
warten sei, daß bei den jetzt normirten Tarifsätzendie Provin;ial-Fcuer-Societät eine hinreichende
Theilnahme im Publikum finden würde, und mit den vielen Privat-Versicherungsgescllschaftcn,deren
Zahl sich noch immer vermehrt, würde bestehen können.

Diese Frage glaubte man verneinen zu müssen, und um dem Provinzial-Instituteinen um so
leichtern Eingang zu verschaffen, hielt man es angemessen,die im Reglementangenommenen Tarif¬
sätze zu ermäßigen. Dies ist denn auch geschehen, und die Tarifsäße sind bis auf die Hälfte der
ursprünglich beabsichtigtenHöhe herabgesetzt worden.

Der beabsichtigte Zweck, eine größere Neigung des Publikumshervorzurufen, der Provinzial-
Feucr-Socictät bcizulreten, und über die Privatgesellschaften hinsichls der Höhe der Versicherungs¬
prämie den Vorrang zu gewinnen, wurde zwar erreicht; jedoch zum Nachtheil des InslittXs.
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Es war vielleichtnicht hinreichenderwogen worden, daß bei dem Entstehen einer solchen An¬
stalt die Ausgaben nicht nur den gewöhnlichen Weg wie bei schon länger bestehendengehen, sondern
noch durch die Einrichtung des ganzen Geschäftes bedeutend vermehrt werden, während die Ein¬
nahmequellennur spärlich fließen.

Wenn nun auch erwartet werden mochte, daß in dem ersten Jahre des Bestehens der Socie¬
tät die Einnahme nicht vollständig zur Deckung der nothwendigen durch die Einrichtnngskostenum
26,000 Tblr. erhöhten Ausgabe hinreichenwürde, so war doch sicher nicht auf einen so bedeutenden
(im ersten Jahre nahe an 72,000 Thlr. betragenden) Ausfall gerechnet worden. Die Ergebnisse der
folgenden Jahre mußten noch mehr beunruhigen; denn statt Mittel zu gewinnen, nm die Mehraus¬
gabe des vorgegangenen Jahres zu übernehmen, war die Einnahme nicht einmal hinreichend, die
Ausgaben des laufenden Jahres zu decken. So war denn am Schlüsse des Jahres 1839 in
den drei ersten Jahren des Bestehens der Societät ein Deficit von 164,900 Thlr. nach und nach
entstanden.

Für das Jahr 1840 wurde zwar zu dem gesetzlichzuläßigcn Mittel geschritten, einen Bei¬
schlag zu den gewöhnlichen(d. h. auf die Hälfte des reglcmcntsmäßigen Tarifs herabgesetzten)Bei¬
trägen zu erheben, und dieser Beischlag auf '/g derselben bestimmt, so daß in diesem Jahre eigentlich
'/, de? im Reglement festgesetzten Tarifsatzes erhoben wurden. Allerdings erreichte man dadnrch den
Zweck, daß die laufenden Ausgaben des Jahres 1840 gedecktwurden, und außerdem noch 43,773
Thlr. zur thcilweisen Deckung des Deficits übrig blieben, indessen war diese Hülfe nicht nachhaltig,
denn in den folgenden beiden Jahren, wo nur der gewöhnliche Beitrag ausgcschlagcn wurde, und
noch dazu die Ausgaben jene der früheren Jahre bedeuteub überstiege«, vermehrte sich das Deficit
um 38,000 Thlr. Das Jahr 1843, in welchem wieder ^ Zusatz zu den gewöhnlichenBeiträgen
ausgeschriebenwurde, lieferte, da es hinsichtsder Ausgaben das günstigste seit dem Bestehen der
Societät war, einen Ueberschuß von 88,074 Thlr., so daß, wie aus der Anlage H,. ersichtlich ist,
am Schlüsse des<Iahres 1843 noch ein Dificit von 170,004 Thlr. 20 Egr. 10 Pf. bestand.

Die Resultate des Jahres 1844 lasseu sich noch nicht übersehen. Auch für dieses Jahr ist '/,
als außcrordeutlichcuBeitrag ausgeschrieben, uud wenn nicht noch außerordentliche und sehr kost¬
spielige Brandschaden sich ereignen, so wird auch in diesem Jahre etwas zur Verkleinerung des
Deficit erübrigt werden.

Eo steht aber unläugbar fest, daß die Beiträge zu gering sind, um daraus die nothwendigen
und unvermeidlichenAusgaben bestreiteu zu können. Um es in Zahlen anschaulich zu machen, wie
die Beiträge hätten normirt sein sollen, um die Ausgaben, ohne Zuflucht zu außerordentlichenBei¬
trägen zn bestreuen, sind die Uebersichtenll. «. U. N. und r. aufgestellt worden. Die Nachwcisung
!?., welchedie aus den übrigen Rachwcisungen entnommenenMaterialien in sich vereinigt, liefert
die Uebersicht, wie jede der jetzt bestehenden Klassen hätten tarifirt werden müssen, wenn jede —
gewissermaßenals eine für sich allein bestehende Gesellschaft betrachtet — eben so viel aufgebracht
hätte, als zur Bestreitung der in ihr vorkommendenAusgaben in den sieben Jahren von 1837 bis
1843 nöthig gewesen war. Nur die Klasse I ». und l,., II »., in !>., iv ». und I». und V. 1,.
hätten weniger als den jetzt üblichen gewöhnlichenSatz zu tragen gehabt, die übrigen dagegen mehr,
immer jedoch selbst in den mit den stärkstenAusgaben belasteten Klassen nicht ganz so viel, als der
im Reglement normirte Satz beträgt.

Eine nothwendige Vermehrung der Einnahme, die aber auch zugleich muthmaßlichalle Aus»
gaben deckt, läßt sich auf zwei Arten erzielen, nemlich:

1) durch die Beibehaltung der gegenwärtigen Klassifikation und Praris unter angemessener
Erhöhung der Beiträge,

2) dnrch eine Verschiebung der Klassen und gleichzeitigeErhöhung der Beiträge.
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Wenn man zunächst bei der ersten Alternative stehen bleibt, so ergiebt sich hinsichtlichder
ersten Klasse, daß ein Bedürfniß zur Erhöhung nicht vorliegt, indem der gegenwärtigeTarifsatz so¬
gar noch einen Ueberschuß der Einnahme gegen die Ausgabe barbietet. Obgleich die Privat-Versich«
erungs. Gesellschaftennicht unthätig sind, um Gebäude der bessern Bauart zu sich hinüber zu ziehen,
so liegt doch kein Grund vor, den bisherigen Tarifsatz zu ermäßigen, und auf den Durchschnittssaß
(Rubrik 3. der Nachweiser.) zu reduciren, weil hier immer noch der Beitrag geringer ist, wie bei
den Privatgesellschaftenund der aus dieser Klasse zu erwartende Ucberschuß manche unvorhergesehene
Ausgaben übertragen kann.

Es muß hier angeführt werden, daß nach der bisherigen Praris aus dieser Klasse massive
Wohngebsube im gewöhnlichen Sinne des Worts ausgeschlossen, und die mit Heizungs- und
Feucrungs-Apparateu versehenen Gebäude in die Klasse II ». übernommen worden sind. Es mag
nicht geläugnet werden, daß ein massives Wohnhaus, wenn es gleich vier massive Umfassungsmauern
hat, feuergefährlicherist, als ein Gebäude ohne Feuerungoeinrichtung, wie z. V. eine Kirche, aber
nach dem Wortlaut des Gesetzesgehört es nicht in die zweite Klasse, zu welcher Gebäude eingeschätzt
werden, welche von Fachwert aufgeführt und mit Steinen ausgemauert sind.

Diese Klasse II .-,. hat nun selbst bei dieser Vereinigung ungleicher Bauart nicht ganz den
bisherigen Tarifsatz nöthig gehabt, um die auf ihr lastendenKosten zu decken, weshalb denn auch eine
Erhöhung derselben nicht als nöthig anerkannt werden kann. Indessen wird aber auch eine Vermin¬
derung desselben nicht eintreten dürfen, theils weil sie fast den ganzen bisherigen Tarifsatz nöthig ge¬
habt hat, theils weil sie auch noch mit diesem Satze die Concurrenz der Privatgesellschaftenertra¬
gen taun.

Mit dieser Klasse und Unter-Abtheilung schließt aber auch die Beibehaltung des bisherigen
Tarifsatzes.

In der Klasse II l,., welchezwar Gebäude der nemlichen Bauart wie die Unterabtheilung ».,
jedoch wegen Lage oder Benutzungsweise mit vermehrter Feuergcfährlichkeitenthält, wurden bisher
nur 30 Pf. von 100 Thlr. Versicherungs.Kapital entrichtet, während darauf durchschnittlich 38,69
Pf. Ausgaben sielen, so daß die Erhöhung auf 40 Pf. durchaus gerechtfertigt erscheint. Dasselbe
Verhältniß findet bei der Klasse III «. statt, in welcher bisher nur 30 Pf. von 100 Thlr. Versi¬
cherungs-Kapital gezahlt wurden, während 40,02 Pf. Ausgaben darauf lasteten.

In den Klassen III I>-, IV». und I,. und V I». ist der bisherigeVeitrag nicht nöthig gewesen,
um die Ausgabeu dieser Klassen und Untcrabthcilungen zn decken. Dessen ungeachtet hat es ange¬
messen geschienen,die Beitragssätze zn erhöhen. Bei der IV. Klasse ließe sich diese geringere Aus«
gäbe vielleicht daraus erklären, daß Gebäude, welche das Reglement in diese Klasse setzt, in der
Provinz überhaupt selten vorkomme», und ein besondererZufall sie beschützt hat, bei der Klasse III b.
und V I». kann dieses für die Klassen günstige Verhältniß aber nur als ein reiner Zufall angesehen
werden, der es nicht rechtfertigen würde, den Tarifsatz zu ermäßigen, statt ihn zu erhöhen. Wird
nemlich der Tarifsatz nach der Bauart und ihrer niuthmaßlich größern oder geringern Feuergefähr-
lichkcit bemessen und ferner die Auwcndung der Uutcrabtheiluug N. nach den allgemeinenGrundsätzen
über erhöhte Feuergefährlichkeit durch Lage oder Benutzungswcise des Gebäudes angenommen, so
läßt sich Gebäude» dieser Art nach der bestehenden Klassirung eine andere Stelle wohl nicht anweisen
und da mit der größeren Gefahr des Verlustes auch die Beiträge steigenmüssen, und zwar in der
Art, daß sie sich an die der sie begrenzendenKlassen anschließen, so hat nicht füglich ein anderer
Tarifsatz als der angesetzte in Vorschlag kommenkönnen. Bei der Klasse V I,. möchte es sogar
angemessensein, den Beitragssatz von 80 Pf. auf 100 Pf. von 100 Thlr. Versicherungs-Kapital zu
erhöhen, um eine größere Abstufungzwischen den Unterabtheilungen ^ und It. und einen Passendern
Uebergang zu der nächstfolgendenKlasse Vl H. zu gewinnen. In den Klassen V «,., vi «». und I».

6



58

rechtfertigt sich der in Vorschlag gebrachte Tarifsatz von resp. 70 Pf.. 1Z0 Pf. und 180 Pf. durch
die Zahlen in der Nachwcisuug l''. Diese Vorschläge weichen zwar bedeutend von der bisher ange¬
wendeten ab, erreichenaber doch noch nicht die Höbe des im Reglement vom 5. Januar 1836 ur¬
sprünglich bestimmtenSatzes.

Die 7. Klasse Untcrabcheilnng 4. ist zu 180 Pf. von 100 Thlr. vorgeschlagen worden, ob¬
wohl auf sie nur 103,63 Pf. durchschnittlichau Ausgaben fällt. Es scheint aber nicht wohl ange¬
messen, diese gefährlichsteKlaffe von Häusern geringer zn tarifiren, als die Unterabtheilung L. der
vorhergehenden Klasse. Auch fiudet sich iu dieser Weise ciu passenderer Uebergaug zu der Unterab-
theiluug U. der nemlichen Klaffe, welche sonst in einem gar zn großen Mißverhältnisse stehen wurde.

Die Klasse V l,. bis VII. welche Häuser mit Strohdächern in sich fassen, sind die lästigsten
für die Societät. Die Privatgesellschaftensuchen diese Art von Gebäuden von sich zu weisen, und
Alles fällt der Provinzial-Soeietät zu. Nicht nur, daß ein solches Gebäude, wenn Feuer in dem¬
selben auobricht, in der Regel einen Totalschaden erleidet, tbeilt es auch den Brand nur zu leicht
den benachbarten häusig gleichgebautenHäusern mit, und außer dem hierdurch veranlaßten eigent-
lichen Brandschaden hat denn die Sorietäl in vielen Fällen auch noch die herabgeworfenen Stroh¬
dächer zu vergüten. Man wird vielleichtentgegnen, daß durch eine solche Tarifirung dieser Klassen
gerade der ärmste Mann am härtsten getroffen werde. Das ist zwar richtig; allein da die Societät
keine Unterstützungs., sondern eine Schutz-Anstalt ist, keine Mittel besitzt, als die zur Bestreitung
der Ausgaben durchaus nothwendige Einnahme, so kann sie auf Verhältnisse der Einwohner nicht
immer die gewünschteRücksicht nehmen, vielmehr müssen ihr der Gefahr augeineffeneBeiträge um
so mehr zu Theil werden, als die durch nichts beschränktenPrivatgesellschaftenein Nisico, wie diese
Art Häuser es mit sich führt, durchaus ablehnen, dagegen aber die minder gefährlichenHäuser an
sich zu ziehen wissen.

Die nach z 8 des Reglements zu versichernde»Gebände sind in die verschiedenenNachwei-
suugen mehr nur zur Notiz, und um die Totalsummen in Uebereinstimmungzu bringen, als zu ei¬
nem sonstigenZwecke aufgeführt worden. Nach wie vor wirb die Versicherungder hierher gehörenden
Gebäude einer besonder» Ucbereiukuuftüberlasse» bleiben müssen, da allgemeine Regeln und Tarif,
sätze sich nicht anwenden lassen, auch der jahrelang gesparte Vortheil durch ein oder zwei Feuers-
brünste absorbirt werden kann.

Wen», wie aus der Nachweisung l ersichtlichist, durch die vorgeschlageneErhöhung der
Tarifsätze nach der jetzt bestehenden Klassirung, nicht nur das Bestehen der Societät im Allgemeinen
gesichert erscheint, sondern sich auch mit Zuversicht erwarten läßt, baß das jetzt bestehende Deficit
allmählig werde getilgt, auch zur Sammlung des im Reglement vorgeschriebenenReservefonds werde
geschrittenwerben können, ohne daß es forthin nöthig sein wird, zu außergewöhnlichenBeiträgen
seine Zuflucht zu nehmen, so wird doch auch die zweite Alternative:

ob nemlich eine Verschiebungder Klassen und mit dieser eine Erhöhung der Beiträge -ur
Hebung des finanziellen Zustandes der Societät nothwendig und zweckmäßig sei

in Erwägung zu ziehen sein. Daß eine Revision der Klassifikationsmerkmalenothwendig'sei, und
mit dieser eine genauere weniger Zweifeln Ranm gebende Fassung, hat sich als wirkliches Bedürfniß
herausgestellt. Schon die erste Einschätzung zur Zeit der Errichtung der Proviuzial-Soeietät hat
den Wunsch hervortreten lassen, bestimmtereMerkmale zn haben. Ans dem Mangel derselben haben
viele Berichtigungen später im Verwaltungswege vorgenommen werben müssen, woraus den» auch
zu erklären ist, warum in der anliegenden Nachweisnng K. die Versicherungssummeneiniger Klassen
gleich in den ersten Jahren so sehr gesunkensind, während geringere Klassen in demselbenUmfange
zugenommenhaben. Es hat sich dabei aber auch eine bereits oben angedeutete Praris ausgebildet,
welche nicht als zweckmäßig zu bezeichnenist. So nennt das Reglement in der ersten Klasse massive
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Gebäude mit Dachbcdcckung von Ziegeln, Schiefern oder Metall. Nach dem gewöhnlichenTprack-
gebrauche ist aber z. B. ein vierstöckiges von sechs bis acht Familien bewohntesHaus, welches rmgs
berum blos aus Stein bestehende Umfassungsmauern hat, im Innern aber mit Fachwert ausgebaut
ist, eben so wohl ein massives Gebäude wie eine gewölbte Kirche. Bei beiden ist jedoch die-Fei, er-
gefährlichkeitsehr verschieden. Vielleichtwäre es zweckmäßiger gewesen, mit Rücksicht auf den Schluß
des § 30. des Reglements, Kirchen in die Unterabthcilung ^ und Wohnhäuser iu die Unterabtbci-
lung !t zu setzen, (wiewohl alsdann letztre mit Scheunen oder mit feuergefährlichenWerkstatt?,!
hätten zusammenfallen müssen,) statt dessen sind aber massiveGebäude mit Feuer-Einrichtungen iu
die Klasse II versetzt worden. In Beziehung auf den zn entrichtendenVeitrag blieb sich das zw,ir
ganz gleich, weil in l !,. und II ». ein gleicher Veitrag entrichtet wird, indessen fielen nunmehr
massiveWohnhäuser mit Gebäuden aus Fachwerkmit Steinen ausgemauert, und andern Arten von
Häusern, die das Reglement in der Klasse II aufführt, zusammen, nnd störten die Ordnung und
beabsichtigteSonderung. Aehnlichging es mit der dritten und 5. Klasse, in welche letztere viele
Gebäude, die ursprünglich zur 3. Klasse eingeschätzt waren, herübergezogenwurden.

So haben sich mehrereInconvenienzen mit der Zeit gebildet, deren Beseitigung nur wüuschens-
wcrth erscheinenkann. Am besten und gründlichstenlassen sich dieselben bei Gelegenheit einer neuen
Klassirnng beseitigen, indessen darf man es sich nicht verhehlen, daß die Ausführung manchennnd
zum Theil nicht unbedeutenden Schwierigkeiten unterliegen würde.

Erstlich ist der Zeit- und Kosten-Aufwand nicht außer Acht zu lassen, der entstehenwürde,
wenn die Einschätzungvon so vielen Gebäuden revidirt, die Kataster bei der Societät nnd den
Bürgermeistern, so wie die Quittungsbücher darnach berichtigt werden sollen. Für's Zweite feblt
alsdann ein bestimmter Anhalt für den zu wählenden Tarifsatz, indem die gegenwärtigen Ueber¬
sichten und Nachweisuugenso sichere Zahlen und Anhaltspunkte nicht gewähren, wie es der Fall ist,
bei der Beibehaltung der gegenwärtigen Klassifikation, wo sich das Bedürfniß mit Zuvcrläßigkeit
nachweisenläßt. Da aber:

1) die gegenwärtige Klassen - Eintheilung die Merkmale in manchen Fällen so unbestimmtsein
läßt, daß verschiedenartigeund sich selbst entgegenstehende Ansichtenin den Worten des
Reglements immer ihre Begründung zu finden glauben;

2) wenigstens in dem gewöhnlichenVerwaltungswege Inconvenienzen der Art, wie sie vorhin
in Beziehung auf die zur nemlichenKlasse gezogenen massiven und in Eteinfachwerkauf-
gebauten Gebäude zur Sprache gebracht sind, beseitigt werden müssen, und

3) es wünschenswerth und selbst nothwendig ist, daß auch das Publikum bestimmt und genau
wisse, woran es sich zu halten habe,

so schien der unterzeichnetenDirektion die Anfertigung eines Entwurfs zu einer neuen Klassen-Ein-
theilung nicht überflüßig.

Eine solche neue Klassifikationist in der Anlage II aufgestellt worden. Sie verläßt die bis¬
herige Klassirnng fast gan;, ist aber nach den bei den Anmeldungen bemerkbar gewordenen Banarten,
und deren wahrscheinlichgrößerer oder geringerer Fenergefährlichkeitaufgestellt, und dürfe sich daher
hierdurch so wie durch bestimmtereMerkmale von der praktischenSeite empfehlen.

Wie viele Gebäude in jede dieser Klassen fallen würden, nnd wie hoch darnach das Versiche¬
rungskapital, so wie die Beiträge jeder Klasse zu stehen kommenwürden, läßt sich nur muthmaßlich
annehmen, indem erst, wenn wirklich diese Klassifikationals angemessen angenommen werden sollte,
eine Revision sämmtlicherversichertenGebäude, an welche sich die Berechnung des Versicherungs°Ka-
pitals nnd der Beiträge der einzelnen neugebildeten Klassenanschließenwürde, vorgenommen werden
kann, wenn man nicht eine vielleichtvergeblicheArbeit mit großem Zeit- und Kosten-Aufwandunter¬
nehmen will.

«5
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Nach ungefährer Schätzung ist iudessen in der Anlage I. eine Zusammenstellung des Ver-
siche'rungs-Kapitalsvon 1843 auf diese projectirte Klassirung vertheilt, gegeben worden.

In der ferner beiliegenden NachweisuugII. ist neben der Uebersicht,was von dem 1843 vor¬
handen, gewesenen Vcrstchcruugskapitalan gewöhnlichen Beiträgen aufgebracht worden, der muth-
moßliche Ertrag angegeben, den die vorgeschlageneneue Klassifikationunter Anwendung des projectir-
te'n neuen Tarifsatzes liefern mag. Ohne gleichzeitigeErhöhung des Tarifsatzes würde die Umände¬
rung der Klassen allein nicht genügen.

Es ist schon vorhin erwähnt worden, daß bei einer solchen gänzlichenUmwerfung der bisheri¬
gen Klassifikation ei» bestimmter Anhalt für den zu wählenden Tarifsatz jeder Klasse mangele.
Die Direktion hat sich daher darauf beschränkenmüssen, einen solchen zu wählen, mit welchem sie
glaubt, eine zur Bestreitung der Ausgabe» hinreichendeEinnahme erzielen zu können. Diese vorgc«
schlageuenTarifsätze weichen nur von jenen in der Anlage r (welche die Beibehaltung der jetzigen
Klassen-Eintheilung unterstellt) ab; der Grund dieser Abweichungist darin zu finden, daß angenom-
men worden, aus den bisherigen Klassen trete gerade der gefährlichste Theil der Hänser in eine nied¬
rigere Klasse über, und der in derselben verbleibende Nest vermöge um so eher sich mit dem bemerk¬
ten Beitragssätze zu helfen, der bei mehrern Klassen niedriger ist, als jener in der Nachwcisungr.
Wenn diese vorgeschlageneneue KlasscneintheilungBeifall finden sollte, so würde auch noch ein an¬
derer Zweck erreicht werden. Nach der Nachweisnng r. nemlich kann es nicht wohl umgangen wer¬
den, die Gebäude der 6. und 7. Klasse mit auffallend höhern Sätzen zu belegen, woraus, was sich
nicht ändern läßt, der ärmsten Einwohncrklassedie größte Last erwachsenmuß. Wird nun aber die
vorgeschlageneneue Klassirung genehmigt, so treten schon von der bisherigen zweiten Klasse an viele
Gebäude in niedrige Klassen, und durch die auf die versetzten Gebäude fallenden höhern Beiträge ist
es möglich, auf die künftige 6. und 7. Klasse die thcilweise die nemlichenGebäude umfassen, welche
jetzt in der 6. und 7. Klasse stehen, einen geringern Beitragssatz zu legeu.

Mit dieser Veränderung der Klasscnmerkmalewürde aber zugleich uoch eine Abänderung des
z 8 uöthig werden. Unter den durchweg in den Klassen versicherten Gebäuden kommennemlichunter
andern auch Brennereien, Brauereien, Malzdarren, Destillerien, Laboratorien der Apotheker, Lohmühlen,
Tuchfabriken ohne Spinnereien vor, welche wegen ihrer größer» Feuergefährlichkeitnicht hinreichend
mit der Unterabthcilung «. der Klasse, welcher sie ihrer Bauart nach angehören, betroffen werden,
und dnrch vorzugsweise iu ihnen vorgekommene»Feucrsbrüüste der Provi»zial-Societät nachtheilig
geworden sind. In den zuletzt genannten Tuchfabriken ist die Gefahr durch die vielen darin aufge»
häuften Stoffe groß; dazu kommt, daß diese mit theure» Maschienenversehenen Gebäude meist sehr
hoch versichert sind, also auf einem Punkt eine bedeutende Gefahr coneentrirt ist, uud bei eiuem
Brande meistens die kostspieligenMaschienen welche zu den Immobilien gehöre,,, verloren gehen.
Alle diese Gebäude müssen künftig der Versicherung nach § 8 unterliegen. Dagegen möchten Pul-
vermühlen und Pulvermagazine von der Versicherunggänzlich auszuschließensein. Von den versi¬
chert gewesenenPnlvcrmühlen sind bereits die Mehrzahl zerstört, mithiu hat die Societät davon nur
einen bedeutenden Schaden erleiden können. In der Provinz Westphalen sind Pulvermühleu und
ähnliche höchstgefährliche Etablissements von der Versicherungausgeschlossen;das nemlichcfindet bei
den Privatgesellschaftenstatt, und dürfte daher der RheinischenProvinzial-Societät allein diese lästige
Pflicht, die Pulvermühlen versichernzu müssen, nicht ferner aufzubürdeu sein.

Ohne sonstigeRücksichtenmöchte die vorgeschlageneneue Klassen-Eintheilung nebst einer Er¬
höhung der Beiträge in der angedeuteten Art vor der Beibehaltung der gegenwärtigen Klassen-Ein¬
theilung und einer bloßen Erhöhung der Beitragssätze den Vorzug verdienen. Wenn aber diese neue
Klassen>Eintheilunggenehmigt werden sollte, so würde mindestens ein volles Jahr nöthig sein, um
durch die ganze Provinz die Gebäude neu llassiren zu können und die Zahl der Arbeiter in dieser
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Zeit bedeutend vermehrt werden müssen. Hieraus würde ein Kosten-Aufwandvon gewiß 5000 Thlr.
entstehen.

Auch würde es nothwendig sein, daß, wenn diese neue Klassen-Eintheilung und der mit ihr
projeetirte Tarif schon mit dem Jahre 1846 in's Leben treten sollte, so früh als möglich und selbst
noch in diesemWinter mit den Vorarbeiten begonnen werde. Bei einem zeitigen Beginne der Un»-
arbeitung wäre es möglich mit den nemlichen Arbeitern diese weitläuftige Arbeit zu Ende zu sich,
ren, und die Direktion würde nicht genöthigt sein, gegen Ende des Jahres 1845 neue Arbeiter an¬
zunehmen. Es muß bei diesem Geschäfte eine Hauptaufgabe sein, daß nach einer und derselben An¬
sicht dasselbe durchgeführt wird, um nicht neue Ungleichheitenzu schaffen, und dieser Zweck läßt sich
nur dann erreichen, wenn das mit der Revision und Umarbeitung beschäftigtePersonal von Anfang
bis zu Ende das nemliche bleibt.

Die Erhöhung der Tarifsäße unter Beibehaltung der gegenwärtigen Klassirung würde
natürlich bedeutend weniger tosten, und auch weniger Zeit erforder«; jedoch auch hier müßte so zei¬
tig als thunlich mit den Vorarbeiten vorangegangen werden.

Coblenz, den 27. September 1844.

Rheinische Provinzial?Feuer,Societütö, Direktion.
A. A.

K u H b a ch.
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^U.

Summarische Uebersicht
der Einnahmen und Ausgaben der Rheinischen Provinzial - Feuer - Societät in
den Jahren 1837—1843 und des am Schlüsse des letzten Jahres sich ergebenden Deficits.

Jahr¬
gang.

Einnahme.

Thlr. s«. pf.

Ausgabe.

Thlr. sg. pf.

Mehr Einnahme
als Ausgabe.

Thlr. sp. pf.

Mehr Ausgabe
als Einnahme.

Thlr. sg. pf.

Anmerkungen.

585?

»N2U

«N59

!U42

!845*)

201,006

215,714

239,363

326,701

251,655

257,267

345,794

18

4

22

24

9

23

9

5

1

5

10

10

10

272,864

274,570

273,549

282,928

300,848

346,226

257,119

!
16

l

20

"!
29

24

19

26

7

.-?

0

7

!

0

43,773

88,674

10

3

3

8

71,857

58,856

34,185

49,193

88,959

28

1?

l?

6

2

2

l

U

7

6

10

I» den mir * bezeich¬
neten Jahren ist '/^ des
gewöhnliche»Sahes als
Beischlag erhoben wor¬
den.

1,837,503 22 5 2,008,108

170,604

3

,0

132,447

Deficit.

303,052

170,604
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der Ausgaben an !

Zusammen«
Tarationskosten, Prämien, Verwaltungskosten, Tantieme, Remunerationen,

stellung
Zinsen, Ausfällen, Einrichtungskostenund »6 extr»or<IIu»rl» in den Jahren

65

1637—1343.

!3!ellinuna I ^/"'"^»««ck»
Prämien.

Verwal¬

tungen

Kosten.

Tantieme.

Tantieme

derNentei»

Kassen.

Ausfälle. Zinsen.

Remunera-
tion der

Regierungs«
Haupt-
Kassen.

4«!

«i«llu»n».

EinrichtungS-
Kosten.

ßumma.

Einnahme
Bleibt

Ausgabe.
Jahrgang.

pro Kosten. für Quit¬
tungsbücher.

»837 »637
»838
»639

»838
»239
»640
»84»
»342

»839
»840
»84»
»842
»843

»640
»»4»
»642

»84» z
»842
»243

»642
»242

43

983
51 20

7
6

—
4,101 7 11 —

683
374

1

9 "
20 U
2 8

550
130

—
179 5 — 25,900 in i — —

— 4,057 — ,_,. — — — — — —

1.035 , 4j — ->- - >- 4,101 7,11 — -!- ->- 1,059 2li ^680 I ->^ 179 I 5!— 25,900,16 i 32,955 6,- 4,057,- - !- 28,898! t —

»838 1,324
117

4

8

1,.'!
6

22

<!
3

6

314 25 K! 13,681 2 /» 4,318
1

8
16

7
5 —

194 ,11 3

! >

120 64
22

24
23

8
2 —

276 22 1 26 3

1,454 ,12> 8 314 125,10 13.681>12, 5 4,319 >25> __ >- 194 ,11, 3 120," — >__>». 87 l17,10 — !—>— 20,172115, 7 276 !22l 6 1 >26I 3 19,893126,10
»839 1,U90

5 <!!

7 558 ?! 4 12,258 !4 9 4,791 10, 9 100 24 1 120 69 ,20

!

6 212 1/7

1,095 10, 7 559 >11 4 12,258,1^ 4,791 j' - !~ 100 >24, 120>- ^^7 I-^I— Itl 17! 6 — !—,— 19,037! 2! 8 212 ,27!- —- !— — 18.824, 5, 8
»840 1,651

31
25
2,'!

5 509
3

27 «> 10,460 2? l» 6,537 20 4

ab

188

1

29

13

<

9

120 50Ü 44 8 9 182 8 6 15
>

1,683 1 512 >27 10,460 27, 6 6,537 >20> 4 - !- 187 ,15 4 120,. ^500 !-!- 44 ! 8> 9 — __>—. 20,046,28! 1 182 , 8 «'. 15 !- 19,849,19,
»84» 1,448

8
4

2<>

5

,'! 426 5 !, 9,933 13 ! 5,036 4^! 9 395 10 121 22 120

^

500

^500
500

64 7 3

3

—» 118 15 6 90 16 11
-

1,461 6, I 426 I 5> 6 9,933 13, ^ 5,036 ,13! 9 396 > ->10 121 >22,- 1201- — — 64 I 7 — I— — 18,032 8, 8 118 ,15 6 90 16,11 17,823! 6, 3
»842 1,706

97
18, 2
26, 5

6U0
ab 85 ... 8

8,708,28
ab 101>12 9

5,148
—

3 102 3, 8 249 > , 120
931 — i

— 175 23 9 — — — — — — 122 2 6 44 — — IN-
1,804 ,1 514 >29> > 8,602,16,- 5.148,- «02 3, 8 249 > 1.051!- — — 175 !2cz - !- 18,14712 4 122 ! 2, 6 44 !- — 17,981126110
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Uebersicht
des in den Jahren 1837 — 43 versicherten Gebäude,Werthes, der Einnahme,

Ausgabe, und der auf 200 Rthlr. des Versicherungs-Kapitals
fallenden Ausgaben.
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R837.

Klasse.

Werth
der

versicherten
Gebinde.

Jährlicher
Beitrag.

8lusg<

Ent«

schädigungen.

»be an

Tarations»,
Verwaltungs«
und sonstigen

Kosten.

Gesammt«
Ausgabe

für jede
Klasse.

Auf
I00 Thlr.
Versiche«
rungs«
Kapital

Thlr. Thlr. Sg.Pf. Thlr. Sg.Pf. Thlr. Sg.Pf. Thlr. Sg.Pf. Pfennige.

I H 15,440,600 4,289 1 6 3,366 9 616 18 6 3,984 27 « 9,»

». 374,150 20? 25 10 1,246 5 9 29 27 1 1,276 210 122,73

II H 64,804,160 36,002 9 4 16,633 4 9 5,175 28 — 24,059 -!° 13,5?

». 6,199,430 5,166 5 9 3,496 25 8 742 20 11 4,239 16, 7 24.62

Ill H 29,244,260 24,370 6 6 29,873 19 5 3,503 18 IN 33,377 6 3 41,09

». 1,960.360 2,173 5 4 1,059 27 2 313 3 9 1,373 -11 31.3H

IV H 83,700 93 — — 16 — ,— 13 11 2 29 11 2 12,63
ll. 276,110 460 5 6 — — — 66 4 — 66 4-> 8,62

V H 26,877,770 44,796 8 6 41,054 3 1 6,440 7 3 47,494 10 4 63,61
«. 802,610 1,783 17 4 701 7 ? 256 14 5 957 22^- 42.96

VI. ^. 15,261,610 33,914 2« 8 73,082 2 5 4,675 26 5 77,957 2810 183,89
». 267,380 691 8 — 2,074 15 — 128 2 11 2,202 1711 296,56

VII. H 13,425,260 37,292 11 8 39,262 4 1 5,361 16 1 44,623 20 2 119,66
V. 198,980 773 21 4 1,326 — 9 111 4 — 1.437

!
4 9 260,0»

8 6. 1,895,020 8,787 18 ^ 28,522 5 11 1,263 12 8 29,785 18 7
!

565,53

177.111,400 201,006 18 5 243,966 .0 7 28,893 6 272,864 1« 7 55,46



1838.
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Werth
der

versicherten
Gebäude.

A us ga be an Gesammt » Auf

Klasse.
Jährlicher
Veitrag. Enl«

schädigungen.

Tarations«,
Verwaltungs«
und sonstigen

Kosten.

Ausgabe
für jede
Klasse.

«00 Lhlr.
Versiche.
rungs«

Kapital

Thlr. Thlr. Sg,Pf. Thlr. Sg.Pf. Thlr. Sg.Pf. Thlr. Sg.Pf. Pfennige.

I H 15,300,880 4,250 7 4 1470 15 7 391 28 3 1,862 13 10 4,28
». 321,250 178 14 2 — — 16 15 3 16 15 3 1,85

II. ^ 72,452,270 40,251 ? 10 44.248 — 3 3,712 2 ', 47,960 3 — 23,82
». 7,098,480 5,915 12 — 21,987 5 2 545 14 10 22,532 20 — 114,28

Hl 4. 30,708,460 25,590 11 6 30,457 23 4 2,359 2«) !» 32,817 23 1 38,47

L. 2,102,040 2,335 ^18
— 2,139 20 10 215 12 10 2,355 '» 8 40,36

IV ^ 76,460 64 28 8 — — — 7 25 1 7, 25 1 3,69

» 297,240 495 12 — — — — 45 1!» 0 45 1U 6 5,53

V H 28,416,880 47,361 14 — 47,283 17 — 4,367 20 ° 51,651 13 9 65,43

ü. 901,810 2,004 — 8 957 8 9 184 2! 5 1,142 3 2 45,59

VI. H. 18,027,730 35,617 5 4 57,781 3 2 3,284 22 1 61,065 25 3 137,l6

u. 291,800 972 20 — 3,045 29 1 89 2! 11 3,135 21 140,ll

VII. H 14,048,350 39,023 5 10 44,309 1! 4 3,598 2', 4 47,908 !) 8 122,77

U. 214,510 834 0 2 482 1 9 76 27 5 558 29 2 33,8!

z ». 2,296,160 10,799 20 7 513 29 2 996 — 8 1,509 29 10, 23,67

190,554,320 215,714 4 1 254,676 24 5 19,893 20 10 274,570 21 3 51,87
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Klasse.

I H.

».

II H.

«.

».

».

V H

».

»

VlI ^

u

8 »

Werth
der

versicherten
Gebaut» e.

Thlr.

Jährlicher

Beitrag.

Thlr. Sss,Pf

13,120,810 3,644

112,140 62

81,479,450 45,266

7,914,580 6,595

19,156,020 15,963

1,550,110 1,722

89,450 99

308,830 514

42,132,820 70,221

1,579,760 3,510

15,913,820 35,364

291,920 973

15.001,270 41,670

240,050 933

2,635,280 12,822

201,526,360

2„
9

W

1-1

1«)

>!!

11

24

11

17

1

2

5

15

8

.<

1839

Ausgabe an

Ent¬

schädigungen.

Tblr. Sg.Pf

3,206

29,094

3,303

31,696

3,010

28

6

9

2!i

29

64,922

3,882

55,582

1,601

52,135

1,218 >14

5,069 22

61 3

27>10I

18

21l

239,363 22 254,725

7

11

1.)

Tarations«,
Verwaltungen«
und sonstigen

Kosten.

Thlr. Sg.Pf

286

4

3,559

518

1,255

135

7

40

5,522

276

2,781

76

3,277

73

1,008

1U

2»!

2?

21

11

12

21!

15

10

1l

15

1

<1i

1!»

Gesammt«
Ausgabe

für jede
Klasse.

Tblr. Sg.Pf.

! Auf
«00 Thlr.
Versichc»
rungs-
Kapital.

Pfennige.

18,824

3,493

4

32,654

3,822

32,952

3,146

7

40

70,444

4,159

58,363 '21

1,678

55,412

1,291

6,078

7

12

21»

15

16!l1

1

2

28

3

273,549

9,59

1,56

14,43

17,38

61,93

73,07

3,oi

4,?2

60,19

94,??

132,c>3

249,75

132,98

193,75

83,03

48,86



18 HO.

Klasse.

I. 4.

L.

II ^.

L.

«II. ^.

L.

IV. H.

».

V H

».

VI H.

v.
VII. 4.

».

8 L.

Werth
der

versicherten
Gebäude.

Thlr.

13,298,210

98,830

86,329,190

7,954,390

18,276,720

1,488,180

101,900

319,680

44,979,760

1,767,010

16,212,070

284,810

15,474,130

244,830

3,050,720

Jährlicher
Beitrag.

Thlr. Sg.Pf.

209,880,480

4,925

73

63,947

6,838

20,307

2,204

150

710

99,955

5,235

48,035

1,965

57,311

1,269

12,470

7

6

10

0

14

21

2»

12

1?

22

24

23

14

18

10

2

5

4

3

10

2

5

11

8

7

4

usgabe an

Tarations-,
Ent« >, Verwaltungs

schädigungen.

Thlr. Sg.Pf.

und sonstigen
Kosten.

Thlr. Sg.Pf.

326,701 2410

2,145 26

31,597 .29

2,313 20

15,795

1,894

11

760

96,365

2,364

70,378

354

35,656

925

2,525

20 2

12 2

15>

2!)

13

18

20

12

2

13

8

8

10

263,079

299

4

3,885

536

1,233

133

9

43

6,073

318

2,918

76

3,482

77

757

911

20

24

10

16" 8

2?

4 4

3 1

21, 3

19,849 10

Gesammt-
Ausgabe

für jede
Klasse.

Thlr. Sg.Pf

2,445

4

35,433

2,850

17,029

2,028 !11

3

13

8

20

14

9

603

102,439

2,682

73,297

431

39,138

1,002

3,283

5>

19

1?

5,

23

10

5

5

Auf
tvl) Thlr.
Versiche«
rungs-

Kapital.

Pfennige.

282,928 20

6,62

1,62

14,80

12,90

33,54

49,07

3,24

90,50

81,79

54,65

162,77

54,5»

91,05

147,26

38,74

48,53



72

I8Hl.

»lasse.

Werth
der

versicherten
Gebäude.

Jährlicher
Beitrag.

Ausg<

Ent<

schäbigungen.

,be an

Tarations«,
VerwaltungS»
und sonstigen

Kosten.

Gesammt»
Ausgabe

für jede
Klasse.

Auf
«00 Thlr.
Versiche«
rungs»

Kapital
Thll. Thlr. Eg.Pf. Thlr. Eg.Pf. Thlr. Eg.Pf. Thlr. Eg.Pf. Pfennige.

I. 4 13,728,300 3,813 12 6 159 10 7 270 1 7 429 12 2 1,13
» 93,160 51 22 8 — — — 3 20 6 3 20 0 1,52

II. H. 89,736,900 49,853 25 — 56,609 2U— 3,530 25 9 60,140 15 9 24,u,
» 8,170,730 6,808 28 3 2,109 21 7 482 7 3 2,591 28 10 11^2

III. H. 18,368,850 15,307 11 3 16,197 3 1 1,084 3 1 17,281 0 2 33^7
». 1,505,470 1,672 22 4 186 27 4 118 14 8 305 12 — 7,30

IV H 108,220 120 7 4 1 18 — 8 14 11 10 2 11 3,38
». 320,990 534 2« 6 - -. - — 37 20 9 37 20 9 4,N

V H 45,692,120 76,153 10 — 84,125 1« 4 5,393 15 10 89,519 2 2 70,52
». 1,781,500 3,958 20 8 2,948 12 10 280 11 9 3,228 24 7 65,2«

VI H. 16,399,900 36,444 0 8 74,304 — 10 2,581 :; 3 76,885 4 1 168,7?
». 290,080 966 28 _" 718 1 11 68 i-l 7 786 10 0 97,sl

VII. H. 15,508,190 43,078 9 2 42,535 17 7 3,050 28 6 45,586 10 3 105^2
». 239,210 930 7 10 422 17 2 65 20 488 1,'t 2 73,5^

8 2. 2,872,430 11,959 20 8 2,706 23 10 847 1 8 3,553 25 0 44,s«

214,816,050 251,655 !» 10 283,025 11 1 17,623 0 3 300,848 17 4 50,«
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Ht lasse.

I. .4,

L,

ll,

lt,

Vl,

lt.

Werth
der

versicherten
Gebäude.

Thlr.

14,042,210

86,830

94,218,370

8.392,650

18,840,060

1,531,789

109,880

330,740

46,739,550

1,782,160

16,586,590

297,540

15,609,510

229,410

2,856,320

221,654,100

Jährlicher

Beitrag.

Thlr. Sg.Pf.

3,900 18

48

52,343 16

6,993 26

15,700 1

1,701 29,

122

551

77,899, 7

3,960 10

36,859 l 2

991 24
!

43,359 22

892 4

11,943 22

HOH2.

Ausgabe an

Ent.

schädigungcn.

Thlr. Sc,,Pf,

1,318

44,603

2,636

24,510

507

257,267 23

115,433

6,229

28 11

">"
15 9

!
18 4

!
8 7

15 7

28^ 1

4

4

61,325 4

2,772 23

58,889 1

2,301 29

7,666 1

328,245

Tarations«,
Verwaltungs¬
und sonstigen

Kosten.
Thlr. Sq.Pf.

272

3

3,658

488

1,097

118

8

38

5,444

276

2,576

69

3,030

62

834

19 11

10 8

18 5

25 6

10 10

23

Ge sammt«
Ausgabe

für jede
Klasse.

Thlr. Sg.Pf,

10 1

2<»

2l>

17,981 26 10

1,591

3

48,262

3,125

25,607

626

8

38

120,928

6,506

63,901

2,842

61,919

2.364

8,500

!!!

4

13

M

14

15

15

1

21

!2

3

21

9

2l!

8

2

10

5

5

l<>

4

7

8

9

5

!,»

5

5

346,226 2!»

Auf
»0<> Thlr.
Versiche«
rungs»

Kapital

Pfennige.

4,U9

1,29

18,44

13,41

48,93

14,72

2,79

4,19

93, N

131,44

138,69

343,88

142,81

371,02

107,12

56,23
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Klasse.

Il ^.

«.

III. ^.

«.

».

V. ^

».

».

VII H

8 8.

Werth
der

versicherten
Gebäude.

Thlr.

14,743,659

82,510

97,903,759

8,507,269

19,370,899

1,520,159

198,249

340,990

47,909,779

1,801,990

16,788,220

297,909

15,672.649

225,499

2,736,200

Jährlicher

Beitrag.

Thlr. Sss,Pf

5,460 1«

61

72,518! 15

9,5l9

21,523

2,252

160 10

757

196,446

5,336

49,742

1,324

58,946 24

1,169

11,475 26

22

4' 8

16 11

18 Hg

Ausgabe an

2°^'

228,959,759 345,794 910

Ent¬

schädigungen.

Thlr. Sg.Pf

589

38,998

17,752

10,873

1L0

235

1810

17 1

28 6

8 2

2211

811

Tarations«,
Verwaltung««
und sonstigen

Kasten.
Thlr. Sq.Pf.

Gesammt-
Ausgabe

für jede
Klasse.

Thlr. Sq.Pf.

709 19

56,616

1,645

60,706

585 10

44,917

2,387

3,379

238,557 16'10

293

3

3,692 23

510 29

1,155

120

8

40

5,714

286

2,670

71

3,115

10

25

17

20 8

14 9

e! 3

873 23! 3

^ 8, 2
41.991 io

16,263 27 11

12,928 18 19

281 19! 7

243 26

759

«2,339

1,931

62 22

616 1'-

18,562 7 7

63,376

656

48,033

2,449

3,995

22 7

1310

1211

3-

27, 7

4 9

257,119 21

Auf
!00 Thlr.
Versiche»
rungs«

Kapital

Pfennige.

2,13

1,43

15.41

76.75

^^,35

6,67

81,N

79.22

46,84

38,6i

135,90

79,33

110,33

391,14

Z2,56

40,53
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Summarische Uebersicht
Ver bei der Rheinischen Provinzial-Feuer-Socictät in den Jahren

1H37—1843 vorgekommenenAusgaben nebst Durchschnittobcrechnungfür 1 Jahr.



76 77

l>

Jahrgang

I II. III. IV V VI. VII.

^ §8.

H. ». ^V. ». H «. H. «. H. «. ^ ll. ^. N.

«857 3,984 27 6 1,27« 2 0» 24,059 2 9 4,239 16 7 33,377 8 3 1,373 — 11 29 11 2 66 1 —
47,494 ^10

.'! 957 22- - 77,957 28 <0 2,202 17 11 44,623 20 2 1,437 4 9 29,785 18 7

«858 1,862 15 10 16 15 5! 47,960 3 —
22,532 20 — 32,817 23 1 2,355 9 8 7 25 1 45 15 6 51,651 15 !' 1,142 3 2 61,065 /5 5! 3,135 21 - - 47,908 9 8 558 29 2l 1,509 2910

«839 3,493 1? 7 4 26 3 32,654 3 4 3,822 — 9 32,952 7 6 3,146 !,2 7 7 2,1 7 40 15, 1 70,444 1611 4,159 1 3 58,363 21 7 1,673 9 1 55,412 2 3 1,291 28 2 6,078 3 7

»840 2,445 5 5 4 13 1 35,483 8 11 2,850 20 2 17,029 lä ' 2,028 ll 3 9 5 5 803 ,!> 8 102,439 - tt 2,682 17 6 73,297 5 0 431 23 ? 39,138 16 6 1,002 5 8 3,283 5 1

«84» 429 12 2 3 20 l! 60,140 15 9 2,591 28 10 17.281 6 2 305 l2 — 10 2 !< 37 2!^ 9 89,519 2 2 3,228 24 7 76,885 4 1 786 16 6 45,586 16 3 488 13 2 3,553 25 6

«842 1,591 l.^ 10 3 10 8 48,262 4 2 3,125 13 ,,! 25,607 1!» 5 626 14 5 8 15 10 38 15 4 120,928 1 7 6,506 21 8 63,901 12 9 2,842 3' 5 61,919 21 10 2,364 9 5 8,500 26 5

«845 873 25 3

7

1

3

6

2 41,901 .10 3

7

7

18,263 27 11

1

7

12,028 18

7

1

281

20

7

7 243 25

20

7

7

2
!

750

1,782

254

9

20

20

9

1

62.330 5 ' 1,931 22 7 63,376 15 10 656^1211 48,033 3
> !

- 2,449 27 7 3,995 ' 9

Summa
aller

7 Jahre 14,680 20 1,312 290,460 1« 57,426 8

22

171,094 7

1

10,116 5

2

316

45

544,806 20 10 20,608 22
!

3

9 474,847 21

11

11,733 14 5 342,621 29
!

8 9,592 27 1156,706 23 9
!

Durchschnitt2M7 8 187 13 10 4l,494 11 8,203 24,442 1,445 77,823 15 10 2,944 3 «7,835 1,676 4 48,945 2911 1,370 12 7 8,106 29 >i

^



73

der Sätze, welche in den Jahren 1837 —

neb eo
1843 von 100 Thlr. Vcrsicherungs«

hätte gedeckt

1l. II. III. IV.

Jahrgang.

^ L. 4. » H II. ä!» It.

Pf. Pf. Pf Pf. Pf. Pf. Pf. Pf.

IU37 «,29 122,78 13,3? 24,62 41,09 31,34 12,63 8,62

1826 4,38 1,85 23,83 114,28 38,47 40,36 3,69 5,53

1629 9,59 1,56 14,43 17,38 61,93 73,07 3,01 4,72

1646 6,62 1,62 14,80 12,90 33,54 49,0? 3,24 90,50

16H1 1,12 1,42 24,13 11,42 33,87 7,30 3,35 4,25

1«H2 4,09 1,59' 18,44. 13,41 48,93 14,72 2,79 4,19

16H2 2,13 1,43 15,41 ' 76,75 22,35 6,6? 81,11 79,22

Summa
in den

? Jahren. 37,23

5,23

132)05 124,41 270j76 280,18 222,53 109,83 197,03

Durchschnitt
auf b Jahr.

18,87 17,77 28,68> 4Ä,02 31,79 15,69 28,15

» !

75

N.

s i ch t
Kapital hätten entrichtet werden müssen, wenn die Ausgabe durch die Einnahme
werden sollen.

V. VI V II.

Versicherun¬
gen nach

8 9.».

Pf. Pf. Pf. Pf. Pf. ___Pf.____

260,0163/61 42,95 184,89 296,56 119,66 565,82

«5,42 45,59 137,15 140,n 122,7? 93,81 23,6?

60,, 9 94,77 132,02 249,75 132,98 193,75 63,02

81,79 54,56 162,76 54,58 91,05 147,36 38,74

70,53 65,25 168,77 97,61 105,82 73,51 44,54

Ä3,l4 131,44 138,69 343,88 142,81 371,02 107,12

46,84 38,16 135,90 79,33 110,33 391,14 Ü2,«6

481,53 473,27 1059,20 1261,82 825,4, 1530,60 915,49

68,79 67,61 151,31 180,26 103,63 218,61 130,78 '



80
81

R?.

35 s r-
eines neuen Tarifs für die Rheinische Provinzial-Feuer, Societät unter Beibehaltung der bis-

Ausga-

Ueber-
der von diesem Tarif muthmaß-

Bisheriger
Beitragssatz

Ermittelter
Durchschllitts-

satz
nach der

stattgcfundcuen
Ausgabe

von

Abgerundeter
Beitragssatz

und mit
Nersichcrungs- V^n dem

Versicheruugskapital
des

von 100 Thlr. Rücksicht darauf, Kapital Jahres 1843
Klass« Aersichcruugs-

Kapital
(die Halste des

reglements-

daß eine
gefährlicheAaucirt

nicht geringer
tarisirt werden diir-
fe, als die bessere.

in

l845.

wurde nach dem unter 4.
ermitteltenTariüane.

in
einem Jahre

mäsiigenSahes.) 1857 — 65. aufneluachc weiden.

l 2. 3. 4. 3. «.

Pfennige. Pfennige. Pfninige. Thlr. Thlr. Sa. Pt^

t Klasse. ^ 10 5,22 10 14,743,65« 4,095 13> 9
ll 20 18,8? 20 82,510 45 25 ^

2. ^ 20 17,7? 20 97,903,750 54,390 29 2
ll 30 38,68 40 8,567,260 9,519 5^ 4

2. ^ 30 40,02 40 19,370,890 21,523 6! 4
» 40 31,79 50 1,520,150 2,111 <> 7

-5. „ ^ 40 15,69 50 108,240 150 10 —
» 60 28,i5 60 340,W0 568 i, 6

6. H 60 68,79 70 47.900,770 93,140 11i ?ll 80 67,61 80 1,801,090 4,002 12 8
ll. H 80 151,31 150 16,788,220 69,950 27 6

« 120 180.26 180 297,900 1,489 15 —
?. „ ^ 100 103,62 180 - 15,672,640 78>363 6 —

» 140 218,61 220 225,490 1,377 29 10
nach § 8 des — 130,73: 130 , 2,736,200 9,880 21 8
Reglements.

228,059,750 350)609 23"l

l?r« 1843 is t
in°I. V, Beischla,'
aufgewmmen. 345>794 91<'

, ! i

schlag
hcrigen Klassen nach den in den Jahren 1837 — 43 bei den einzelnen Klassen vorgekommenen
ben, nebst

sich t
lich zu erwartenden Resultate.

Wihrend der Jahre
«857 — 62

Nach Maasigabedes ^ Mithin
oürdenach dem
» Vorschlage

Durchschnittssatzes
der Ausgabe
wiirdevon dem neue»

hat die
Musgabe

durchschnittlich
Versicherimgs-Kapital

des Jahres
»845

austoin >n e n
gegen die

Ausgabe Anmerkungen.
betrage». die Ausgabe

betragen. mehr. wenigei
7. 8. 9. l0.

Thlr. Sg. P! Thlr. Sa. M Thlr. Sg. Pf. Thlr. 3«. Pf,

2,097 8^ 4 2,171 911 1,924 3,10 ! !
187 13 10 92 19 6 46 24 4

41,494 13 8 48,450 23! 3 5,940 5 11
8,203 23!— 9,061 511 457 2!) 5

24,442 1! 8 21,525 28- 2 21 8
1,445 7, 4 1,318 28 2 792 ll 5

45 7^ 2 50 17 3 99 22 9
254 2l> 1 276 18! 6 291 21-

77,837 22, 8 92,309 9 1 831 2 6
2,944 3i 6 3,563 l'l 2 438 2« 6

67,835 13 4 70,429 ! IN 478 4! 4 >

1,676 6 5 1,728 '.».' 8 239 14' 8
48,946 1 11 51,268 2 4 27,095 3 8

1,370 12, 7 1,357 26,10 20 3-
8,106 8,464 9 6

"3 11

1,416 1^> 2

24 2286,886 312,069 39,307 767 !"5 —
I_1^ l Die gewöhnlichen

Beiträge p,-« 1843
betragen

262,217 Thaler.38,540 !>,» 2l . !

>

11
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Ueber-

des Werthes, zu welchem die der Rheinischen Provinzial-Feuer - Societät bcigetrc,

Jahrgang.

«L5N

«8HU

Summa
aller

7 Jahre

Durchschnitt

I

15,440,600

15,300,880

13,120,810

13.298,210

13,728,300

14,042,210

14,743,650

It.

374,150

321,250

112,140

96,830

93,160

86,830

82,510

II

v

64,804,160

72,452,270

81,479,450

86,329,190

89,736,900

94,218,370

97,903,750

6,199,430

2,093,480

7,914,580

7,954,390

8,170,730

8,392,650

8,567,260

III

29,244,260

30.708.460

19,156,020

18,276,720

».

1,960,360

2,102,040

1.550,110

1,488,180

18,368,850 1,505,470

18,840,060

19,370,890

99.674,660 1,168 870

14,239,240 166,980

586,924,090 54,297,520

83,846,300 7,756,790

153,965,260

21,995,040

.1,531,780

1,520,150

11.658,090

1.665,440

IV

83,700

76,460

89,450

101.900

108.220

109.880

108,240

II.

276,110

297,240

308,880

319,680

320,990

330,740

340,990

677,850

96,840

2,194,630

313,520

«.

si ch t
tenen Gebäude in den Jahren 1837 — 1843 und zwar in jeder Klasse versichert gewesen sind.

V VI VII.

i ""
---------- ^ s 6. Sum m a.

^. It. H It. 4 lt.

26,877,770 802,610 15,261,610 267,360 13,425,260 198,960 1,895,020 177,111,400

28,416,880 901,810 16,027,730 291,800 14,048,350 214,510 2,296,160 190,554,320

42,132,820 1,579,760 15,913,820 291,920 15,001,270 240,050 2,635,280 201,526,360

44,979,760 1,767,010 16,212,070 284,810 15,474,180 244,830 3,050,720 209,880,480

45,692,120 1,781,500 16,399,900 290,080 15,508,190 239,210 2,872,430 214,816,050

46,739,550 1,782,160 16,586,590 297,540 15,609,510 229,410 2,856,820 221,654,100

47,900,770 1,801,090 16,788,220 297,900 15,672,640 225,490 2.736,200 228,059,750

282,739,670 10,415,940 113,189,940 2,021,430 104,739,400 1,592,480 18,342,630 1,443,602,460

40,391,380 1,487,990 16,169,990 288,770 14,962,770 227,500 2,620,370 206,228,920

11'
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G H W U H* s

einer neuen Klassifikation

der bei

der Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät

zu versichernden Gebäude

und eines mit dieser Klassifikationzur Anwendung zu bringenden

Tarifs.
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Klasse.

li.

Ill

Klassifikationennach § 30 deS Reglements vom
5. Januar 1836.

Ermäßigter Tarif
»ach § 34

des Reglements vom
S. Januar 1836
von 100 Thaler.

Massive Gebäude mit Bedachung von Ziegeln, Schiefern oder
Metall.

H. 10 Pfennige.
». 20

Gebäude in Pisäcbau, dergleichenvon getrocknetenLchmsteinen,
ohne Fachwert; dergleichenin Fachwerk mit Steinen ausgemauert;
Bedachung wie bei der ersten Klasse.

H. 20
». 30

Gebäude in Fachwerkmit übergipsten oder überkalkten oder auch
Mit Schiefer bebeckten Wellerwänbcn, (mit burchflochtenemHolz
oder Lehm ausgerechet oder ausgestaakt.) und Gebäude in Fach¬
werk mit getrocknetenLehmsteinenausgemauert; mit Bedachung
der ersten Klasse.

4. 30
». 40
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Klasse. Vorschlag zu einer neuen Klassifikation.

Vorschlag
deS

Tarifsatzes.
Von 100 Thaler

des
versicherten Werthes.

Gebäudemit massiven Umfassungs-und Scheidewänden,Dach-
giebcln und gewölbten Decken, ohne Hcizungs« und Feucrungs-
Einrichtung. Feuerfeste Bedachung.

Gebäude mit massiven Umfassungs- und Scheidewänden, und
Dachgicbeln,mit Balkendecken, ohne Heizungs- und Fcuerungs-
Boriichtung.

Feuerfeste Bedachung.
Ausgeschlossen von dieser Klasse sind Scheunen der cmge»

führten Bauarten.

H. 10 Pfennige.

». 20 „

II. H 1) Gebäude wie in der Klasse I. ^. und It., zedoch mit Hei¬
zungs- und Feucrungs-Einrichtungen.

2) Gebäude mit massiven Umfassungswändenund Dachgicbeln;
die Scheidewändemassiv oder von ausgemauertem Fachwerk.

Dieseund sämmtlichefolgendenGebäude mit oder ohne Heizungs-
Einrichtung. Feuerfeste Bedachung.

Scheunen in der Bauart der I. und II. Klasse; desgleichen Ge.
bäudc mit einer durch Lage und Vcnutzungsart vermehrten Feuer-

gcfährlichkeit;desgleichenmit Ziegeldächernauf Strohdockcn.

H, 20 Pfennige.

«. 30

III. H

It.

GemischteBauart, Gebäude, deren Umfassungswändevorherr¬
schend, d. h. über die Hälfte massiv, der übrige Theil von Holz
und ausgemauerten, oder ausgestaaktcm und gelehmtcmFachwelt
bestehen. Letzteresjedoch auch vollständigüber das Holz mit Kalk¬
mörtel verputzt oder mit Schiefern bekleidet. Gebäude in Pisiebau
oder von getrocknetenLcbmsteincnohne Holzverbindung.

Feuerfeste Bedachung.

Scheunen; dcsgl. Gebäude dieser Klasse mit einer durch Lage
oder Benutzungsalt vermehrten Feuergefährlichkeit;dcsgl. mit Zie¬

geldächernauf Strohdockcn.

I H. 30 Pfennige.

«. 40 „
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Klasse.
Klassifikation nach 8 30 des Reglements

vom 5. Januar 1836.

Ermäßigter Tarif
nach § 34

des Reglements.

IV Masstue Gebäude mit Holz (Dachschindeln) oder Leinwand ge¬
deckt;Gebäude in der Bauart zweiter und dritter Klasse, thcilwcise
mit Holz oder Leinwand, und theilweiscmit Ziegeln, Schiefern
oder Metall gebeckt.

H,. 40 Pfennige,
«. 6«

V. Gebäude von Holz oder von Holz und Lehm mit Dächern wie
bei der ersten Klasse, Gebäude in der Bauart zweiter und dritter
Klassemit Holz oder Leinwand gedeckt, massive Gebäude mit Stroh
gedeckt.

^ 60 Pfennige.
«. 8N ..

89

Klasse. Vorschlagzu einer neuen Klassifikation.

Vorschlag
zu einem

neuen Tarif.
Von 100 Thlr.

des
versicherten Werthes.

GemischteBauart. Gebäude der ncmlichenBauart wie »c>. III,
bei denen jedoch der in der beschriebenenArt vorhandene Holzbau
vorbcrischend(b. h. über die Hälfte) erscheint.

2. Holzbau. Gebäude, deren Umsassungswandcaus Stcin-
fachwerk ober aus ausgelchmtcn, jedoch vollständig mit
Kaltmörtelbcwurf oder SchiefcrbckleiduugversehenenLehmfach-
Werk bestehen.

Feuerfeste Bedachung.

Scheunen oder sonstigedurch Lage oder Benutzungswciscgefähr¬
lichere Gebäude; Gebäude mit Ziegeldächernauf Strohdockcn.

H. 40 Pfennige.

L. LU

V. ä 1. Gebäude, deren Umfassungsmauerntheils aus Steinfachwerk,
theils aus Lchmfachwcrkbestehen, wo das Lehmfachwcrkjedoch

entweder gar nicht oder nur zwischen dem Holz mit Kalkmörtel
überzogen ist; desgl. Gebäude ganz von Lehmfachwerkohne voll¬
ständigen Bewurf und ohne Schiefcrbckleibung.

Feuerfeste Bedachung.
2. Gebäude mit massivenUmfassungsmauern und Dachgiebcln,

mit Stroh, Nohr, Strauch, Ginster, Holz- und Lchmschindclnge¬
deckt, bei isolirter Lage.

1. Scheune», oder sonstige durch Lage oder VcnutzungSart ge¬
fährlichere Gebäude in der in dieser Klasse unter H.. I. genannten
Bauart oder mit Ziegeldächernauf Strohdockcn.

2. Gebäude in der in dioser Klasse unter H II. genannten
Bauart in der Nähe anderer Gebäude.

^ 70 Pfennige.

ll. 90 „

.

!

12
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K lasse.
Klassifikationnach dem Z 30 des Reglements

vom 5. Januar 1836.
Ermäßigter Tarif
nach dem Reglement
vom 5, Januar 1836.

Gebäude von der Bauart der zweite» und dritten Klasse mit
Strohdächern.

^ 80 Pfennige
il. 120 ,.

VII. Gebäude von Holz oder von Holz und Lehm mit Strohdächern. H. 100 Pfennige
II. 140

Klasse.

VI H

II

VII. H.

Il
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Vorschlagzu einer neuen Klassifikation.

Vorschlag
zu einem

neuen Tarif.
Von 100 Thlr.

des

versicherten Werthes.

1. GemischteBauart. Gebäude, deren Umfassungswändetheils
massivsind, theils aus Steinfachwerk oder aus Lchmfachwcrkbe¬
stehen, welchesvollständig über das Holz mit Kalkmörtel verputzt
ober mit Schiefer bekleidetist,

2. Holzbau. Gebäude mit Umsassungswändcuvon Steinfach¬
werk und Lehmsachwerk,welchesganz über das Holz mit Kalkbe¬
wurf oder Schiefcrbcklcidungverfthcn ist.

3. Gebäude in PIsücbau oder von getrocknetenLchmstciuen.
»cl 1 — 3 Bedachungvon Stroh, und sonstigemdiesemgleich

zu achtendenMaterial.
Scheunen und sonstige durch Lage und Venutzungswcisegefähr¬

lichere Gebäude der in dieser Klasse vorkommendenBauarten.

1. GemischteBauart. Gebäude, deren Umfassungswändctheil-
weise aus Stein-Fachwerk uud theilwcise aus Lebmfachwerkohne
Schieferbeklcidungoder das Holz bedeckendenKalkbcwurf bestehen.

2. Gebäude, ganz von gelehmtemFachwcrk ohne Schicferbetlei-
dung oder das Holz bedeckenden Kalkbcwurf.

3. Gebäude von Holz, die Breiter mögen für sich die Wand
bilden oder das Lehmfachwerlüberdecken.

n«I 1 — 3 Bedachung von Stroh, oder sonstigemdiesemgleich-
zuachtcndenMaterial.

Scheunen, und sonstige durch Lage oder Venutzungswcisegefähr¬
lichere Gebäude der in dieser Klasse genannten Bauarten.

H. 120 Pfennige.

». 140

ä. 140 Pfennige.

». 1l>0

Anmerkungen.

l2«
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Anmerkungen.

1) Als feuerfeste Dächer sind anzusehen: Bedeckungenmit Steinplatten, Schieferdächer, Ziegeldächer, Me-
tallbacher, Dornsche und Asphaltdächer.

2) Als feuergefährliche Dächer sind anzusehen: Bedachungen mit Stroh, Nohr, Strauchwerk, Ginster,
Brettern, Holzschindelnund Lehmschinbcln.

,) Ziegeldächer mit Strohdocken sind ungleich feuergefährlicher als solche, deren Ziegel mit Kall einge¬
legt sind.

4) Dächer, die theilweist aus feuerfestem und theilwcise aus feuergefährlichem Material bestehen, sind als
feuergefährliche anzusehen.

5) Zur Abtheilung L. der betreffendenKlasse sind einzuschätzen, außer den im Tarifentwurf bereits speciell
genannten Scheunen auch

Bäckereien,
Conbitoreien,
Färbereien,

Mühlen aller Art, ausschließlichLoh- und Windmühlen.
Schreinereien,
Töpfereien.

6) Nach § 8 unterliegen außer den daselbst genannten Gebäuden einer besondern Ulbcreinruuft:
Brennereien,
Brauereien

Malzdarren,
Destillirgebäude,
Laboratorien der Apothcler,
Loh- und Windmühlen.

7) Pulvermühlcn und Pulvermagazine sind von bei Versicherung ganz auszuschließen.



I

Uebersicht
der in Vorschlag gebrachtenKlassen-Versetzungenund des daraus mutbmaßlich hervor,

gehenden künftigen Versicherungs-Kapitals bei der Rheinischen Provinzial, Feuer,
Societät.
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Klass c I. Klass c II Klasse III. Klass c IV.

^ «. . , n. ^. N. H !!.

14,743,650
1,400,000

82,510

30,000

97,903,750

36,000,000

8,567,260 19,370,890 1,520,150 108,210 3i0,990

2,000,000

—
—

— —

19,000,000

1,500,000
108,240

31U,9!!0

13,343,650 52,5, <<>
1,400,000

«1,903,750 6,567,260

6,030,000

370,890 20,150 >/ s>

16,000,000
5,000,000

22,000,000

9,50N,0<!1

13,343,650 1,452,510 61,903,750 12,597,260 16,370,890 5,020,150 22,000,000 9,500,009,

Klasse V. Klasse VI.

^. L.

Klasse VII.

ll.

^^,900,770 1,801,090

12,600,000

16,788,220, 297,900

32,900,770

100,000

1,801,090

15,672,610, 225,490

§ «.

2,736,200

5,000,000

12,349,230

26,000,770 14,150,320

11,788,220

11,788,220

!9?,900

3,000,000 " I
12,672,610 225.490! 2,736,200

5,000,000

5,297,900

3,000,000

12,672,640 3,225,490 2,736,200

Versichcrnügs-Kapital i"o I«^.-;.
zu I II. wcssl'n Baltcndcckcu.
„ ll. II. (Schnincn.)
„ II. II. (Scheunen.) 6,000,000.

III. .4,. 16,000,000.
l!I, ll. (Scheunen,) 4,000,000.
IV. ^. 10,000,000,

„ !!!.!?. 1,000,000,
IV. II. 1,000,000.

„ I V. ^. 12,000,000.
„ IV. II. 7,000,000.
„ IV. U.

100,000.
8,240.

., V. ^.

., V. II.
„ V. ll.
„ V. II.

VI. It.»
VII. II.

Bleiben.
Geht zu aus I. ^.

aus I. II.
aus ll ^.
aus ll ^V
aus 11.^,.
aus U.U.
aus ll ^.

30,000.
6,000,000.

16,000,000.
4,000,000.
1,000,000.

10,000,000.
aus III./»,. 12,000,000.
aus ll. It. 1,000,000.
aus lll. ^. 7,000,000.
aus lll ll. 1,500,000.
aus IV. ^. 100,000.
aus I V. H. 8,240.
aus IV. II. 340,990.
aus V. H.. 12,000,000.
aus VI. 4.
aus VII. H.

Muthmaßlichcs künftiges Versiche-
rungs-Kapital.
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Vergleichende Uebersicht
der Beiträge nach der Abänderung der Klassifikation und des Tarifs der Rheinischen

Provinzial, Feuer- Societät.

Versichcmngs- B eitrag Umgeändertes B ertrag

Klasse.
Kapital

pro pro
100

Nthlr.
im Ganzen.

Versichcrungs-

Kapital.
pro
«0l>

Nthlr.
im Ganzen.

Nthlr. Pfennige Nthlr, Nthlr. Pfennige Nthlr.

I. H. 14,743,630 10 4,095 13,343,650 10 3.706

«. 82,510 20 46 1,452,510 20 807

II. H. 97,903,730 20 54,391 61,903,750 20 31,390

». 8,567,260 30 7,139 12,597,260 30 10,49?

III. H 19,370,890 30 16,143 16,370,890 30 13.642

It. 1,520,150 40 1,689 5,020,150 40 5,577

V H. 108,240 40 120 22,000,000 40 24,444

«. 340,990 60 568 9,500,000 60 15,833

V. 4 47,900,770 60 79,835 36,000,770 70 70,001

«. 1,801,090 80 4,003 14,150,320 90 35,375

VI H 16,788,220 80 37,30? 11,788,220 120 39,294

«. 297,900 120 993 5,297,900 14» 20,602

VII H. 13,672,640 100 43,539 12,672,640 140 49,282

N. 225,490 140 87? 3.223,490 160 14,335

nach tz 8. 2,736,200
------------

11,475 2,736,200 11,475

Summa 228.050,750 262,216 228,059,750 349,260
«xel. Beischlag.



Motivirto Antrage
zur Denkschrift die Abänderung der §§30 und 54 des Reglements tur die Nhci.

nische Provinzial Feuer Societät vom 5. Januar 1836 etc. belressend.

Vom achten Rheinischen Provinzial-Landtage.

I Generelle Darlegung.

^)ie Allerhöchste Proposition: „daß auf dem Verwaltungswege die, nach der Erfahrung nöthig be¬
fundene Abänderung resp. Verschiebung der Klassenmerkmaleder Gebäude in der RheinischenPro-°
„vinzial-Fcuer-Socictät bewirkt werde, damit die Höhe der Tarifsätze mit der größern Fcuergcfähr-
„lichkeit der Gebäude in ein richtigeres Verhältniß gebracht werden könne," hat zur Folge gehabt,
daß der Herr Ober-Präsident der Rhein-Provinz der Versammlung des 8. RheinischenLandtags

eine gedruckte Denkschrift
die Abänderung der ZI 30 und 34 des Reglements für die Rheinische Provinzial-Feuer «Societät
vom 5. Januar 183ü betreffend, mit

einem angehängten !'«-«» uiumo«» der Provinzial-Feuer-Societäts-Dircktion und den dazu ge¬
hörigen Uebersichten

hat übergeben lassen.
Der Inhalt dieser Denkschrift ist von den treugchorsamstenStänden gründlich erörtert und be¬

rathen, demzufolgevon dem VIII. RheinischenProvinzial-Landtage folgende Fragen gestelltund be¬
antwortet worden.

1. „Ob eine Aenderung der Klassenordnung und der Tarifsätze überhaupt nothwendig sei?
Der Landtag beantwortet dieselbe mit Rücksichtauf das am Schlüsse des Jahres 1843 sich

heraus gestellt habende Deficit von 170,004 Nthlr. (man vergleiche Seite 2 des eben angezogenen
pi'o mnmuria) mit Ja!

2. ». „Ob die in der Denkschrift des Herrn Ober-Präsidenten entworfene neue Klassifikation,
„nach dem Grundsatze der mehr oder wcuigcrn Feuergefährlichkeit, durch alle Klassen
„richtig durchgeführt sei?

Im Allgemeinenwurde auch diese Frage bejahend beantwortet. Die wenigen Veränderungen,
welche der Landtag nothwendig erachtete, sind in dieser Denkschrift «uli II. speciell dargelegt und
motivirt.

b. „Ob die neue Tarifirung dem alljährigen Bedürfnisse und den übrigen zu schaffenden
„Fonds genüge?"

Diese Frage ist, nach den deshalb zusammengestellten,muthmaßlichenBerechnungen und Nach¬
weisungen ebenfalls mit Ja! beantwortet.

e. „Ob die neue Tarifirung und Klassifikation (der Gebäude) die Concurrenz mit den
„Privat'Societäten bestehen könne?

Diese Frage wurde näher erörtert und wie die vorigen unter gewissen Modifikationen mit Ja!
beantwortet.

«l. „Ob andere, dieser Concurrenz nachtheilig im Wege stehende Verhältnisse, und welche,
„vorhanden sind?"

Auch diese Frage ist ausführlicher zu erörtern, und es sind Vorschläge, diese Concurrenz von
den im Wege stehendenVerhältnissen und Hemmungen zu befreien, gemacht worden.

3. Der in der DenkschriftvorgeschlageneZusatz zum 8 8 ist durch die verschiedenartigeBau¬
art der daselbstgenannten gewerblichenGebäude, so wie durch die große Feuergefährlich«

13
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keil der Loh- und Windmühlen gerechtfertigtgefunden; und hiernachwurde dem Vorschlage
diesen z, 8 künftig auf: Brauereien, Malzdarren, Brennereien, Destittcrien, Laboratorien
der Apotheker, Lohmüblcn und Windmühlen auszudehnen, bcigctreten.

Ebenso dem selbst durch die Erfahrung gerechtfertigtenZusätze, daß Pulvermühlen und Pul¬
vermagazine gar nicht mehr versichertwerden sollen.

II Specielle Darlegung.

»ä 1. Ist in der generellen Darlegung bereits ganz erledigt.

ui! 2«. Sämmtliche Bauarten der Provinz werden nach Maßgabe ihrer Feuergcfährlichkeit in fol¬
gende Klassen zerfallen:

1. Ganz massive, mit feuerfesterBedachung und ohne Feucrungs-Einrichtung im Innern, z.
B. Kirchen, Reitbahnen, unbewohnte Schlösser :c.; ein Unterschiedliegt noch darin, daß
einige dieser Gebäude gewölbte Decken, andere dagegen Decken von Balkenlagen haben.
Ein fernerer Unterschiedbei dieser Art von Gebäuden liegt im Gebrauche derselben, Scheu¬
nen und Magazine brennbarer Materialien können Kirchen und anderen derartigen Gebäu¬
den in der Feuergcfährlichkeitnicht gleich geachtet werden.

2. Ganz massiveGebäude mit Feuernngs-Einrichtungen.
Die Denkschriftdes Herrn Ober-Präsidenten motivirt die Trennung von massiven Ge¬

bäuden ohne Feucruugs-Eiurichtnng, von jenen mit Fcueruugs-Eiurichtung vollkommen.
Es ist klar, daß einem Gebäude massiver Bauart ohne Feuerungsanlagen, von Innen

weniger Gefahr droht, und diese nur durch Blitz, oder durch Unvorsichtigkeitder Schiefer¬
decker beim Lothen und dergleichenherbeigeführt zu werden Pflegt, es daher vor allen, in
den nachfolgenden Klassen bezeichneten Gebäuden, eine Bevorzugung bei der Klassifikation
verdiene.

3. Gebäude, deren Umfassungswändetheils massiv sind, theils aus Fachwerk bestehen.
Eine Unterabtheilung entsteht dadurch, daß bei einigen die massive, bei anderen die

nicht massive Bauart vorherrschendsein kann.
Billig können Gebäude, deren Umfassungsmauernnur thcilweiscmassiv sind, nicht mit

ganz massivenin eine Klasse zusammengeworfen werden.
4. Gebäude in Pis«e-Vau und getrocknetenLehmsteinen.
5. Gebäude, deren Umfassungswändein Holzfachwcrksind; mit und ohne Kalküberzug oder

mit Schieferbekleidung.
Die in Vorschlag gebrachte Trennung derjenigen Gebäude, deren hölzerne Umfassungs«

wände mit Schiefern bekleidet sind, von denen, wo das Holzwerk mit Mörtel überzogen ist,
motivirt sich dadurch, daß eine derartig bekleideteFachwand nothwendigerweiseeine Unter¬
lage von Brettern haben muß, zur Aufnagclung der Schiefern, wodurch das brennbare
Material vermehrt wird; auch ist das Holz dem Feuer durch die Nitze, welche die Schie»
ferbekleidungbildet, zugänglicher, und werden bei nahem Brande sogar durch die Hitze die
Schiefer abspringen.

l>. Endlich kann bei allen diesen Bauarten das Dachwerk in feuerfestem Material, Ziegeldächern,
aus Strohdocken, Lcbmschindeln, Holz, Stroh, Nohr oder Leinwand bestehen.
Zur Beurtheilung der mehr oder mindern Fcuergefährlichkeit kommt es aber nicht allein auf

die Bauart eines Gebäudes, sondern zugleichmit auf dessen Gebrauch, Lage und auf die, die Ent¬
stehung und Verbreitung eines einmal ausgebrochenenFeuers begünstigendenUmständean. So kann
co ülcht geleugnet werden, daß ein Gebäude von massiver Bauart aber mit Strohbedachung, für die
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Entstehung eines Brandes im Innern, bei weitem nicht die Gefahr darbietet, welche ein Haus von
Fachwerkaufgeführt, mit feuerfester Bedachung, haben wird.

Dagegen wird bei einem einmal entstandenenBrande ersteres für die Verbreitung des Feuers
weit gefährlicher sein, als letzteres; demnachbei isolirter Lage, erste, es höher, bei nicht isolirtcr Lage
aber, wenigstens letzter»: gleich zu klassisiciren sein.

Durch die Art des Gebrauchs eiucs Gebäudes mehrt oder mindert sich die Fcucrgcfährlichkcit
derselben; sie mehrt sich bei Gewerbebetrieb, zu welchem Feuer erforderlich ist, bei Gewerbebetrieb
ohne Feuer, aber mit in Masse aufgehäuften feuergefährliche»Gegenständen, oder aber dadurch, daß
früh und spät mit Licht darin gearbeitet wird; sie mindert sich bei gewöhnlichenbürgerlichen Haus¬
haltungen. So wird z. V. eine dergleichenletztgenannte in der Stadt weniger Gefahr darbiete»,
als eine Land-Oekonomic, wo Heu und Stroh sich, namentlich im Winter, in Menge aufgehäuft fin¬
den, und früh und spät mit Licht in den Stallungcn zu wirthschafte»ist.

Nicht unberücksichtigt darf ferner bleiben: die Möglichkeit der Hülfe bei entstandenemBrande,
eben so wenig die Güte der Löschanstaltcn,oder deren gänzlicher Mangel.

Ei» Compler von Wohnungen, in welchenkeine feuergefährlichenGewerbe betrieben werde»,
und in welchennur hin und wieder feuergefährlicheGegenstände sich angehäuft finde», wird nie, oder
doch nur bei seltenen Unglücksfällcn, von einem so ausgebreiteten Vraudunglück betroffen werden,
als dieses im entgegengesetzten Falle möglich wird. Hierin liegt es zugleich, daß eine Scheune an
und für sich betrachtet, besonders aber, wenn dieselbe einen Theil eines isolirt liegende» Gehöfts bil¬
det, nicht feuergefährlichererscheinen kann, als jedes andere Wohnhaus, in welchen: Fencr und Licht
gebraucht wird, und in welchem doch auch mehr oder weniger feuergefährlicheGegc»stä»dc vorgefun¬
den werden; dagegen ist es nicht zu läuguc», daß die Z»saminc„häufung von Wohnungen, Stallun¬
gen und Scheunen, wie sich dieselbe im buntesten Chaos in Dörfern vorfindet, wo es oft schwer zu
sagen sein wird, ob dem Gebäude der Name: „Wohnhans, Stallung oder Scheune zu geben sei,"
die Fcuersgcfcihr unendlich vermehren werde.

Deshalb ist auch der in der Denkschriftdes Herrn Obcr.Präsidentcn gemachte Unterschied zwi¬
schen Scheuer und Wohnhaus an und für sich für nicht gerechtfertigt gehalten worden, wohl aber ein
Unterschiedder zwischen zusammengedrängtliegende» Oekonomic-Gebäude» uud Wohnhäuser» gegen
solche Orte zu machensei» wird, wo kein ackcrwirthschaftlichcr Betrieb, mithin keine A»hä»fuug von
Heu und Stroh ei» ausgebrochcuesFeuer begünstiget.

Auf den obcngenannte Umständen beruht vorzüglichder zwischenOrten zumachende Unterschied,
wie ihn auch die Pnvat-Socictätcn mache», welche ihre» Ageittc» Städte bcso»derSbezeichne», in
welchenzu billigere!! Prämien versichertwird und auch zwischen andere» Städte» ohne, und Orten
mit ackerwirthschaftlichem Betriebe einen fernern Unterschiedmachen. Dieser Unterschied zwischenOrt¬
schaften muß nm so mehr gemacht werden, als in einigen derselben gute Löschanstaltcn vorhanden
sind, durch welche dem Verbreiten des Feuers entgegengewirktwerden kann, während an andere»
Orten dieselben in nur sehr unvollständiger Beschaffenheit vorhanden sind, oder wohl ganz fehlen;
als ferner in manchen Orten sich feuergefährlicheGewcrbsbctriebe gehäuft finden, wodurch die Gefahr
außerordentlich vermehrt wird, in anderen Orten dieser feuergefährlicheGewerbebetrieb ganz fehlt,
mithin die Gefahr daselbst bedeutend geringer ist.

So unerläßlich aber dieser Unterschiederscheint, so ist er in der in Vorschlag gebrachte» Klas-
sificiriiüg nicht gemacht, weil der Landtag durch zu specielle und vermehrte KlassisicirungVerwirrung
in den Tarif zu bringen fürchtete; es ist vielmehr ein Zusatz zum 8 34 des Reglements in Vorschlag
gebracht, dahin gebend, daß i» Orten ohne ackerwirthschaftlichcn nnd feuergefährlichenGewerbebetrieb,
das Versichernngo-Lavital, um einen gewissenProccntsatz bei Berechnung der Beiträge, geringer als
in Orte» mit dergleichenBetriebe, gerechnet, oder ein gewisserNabatt bewilligt werde. Z. B. ei»

13*
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Gebäude, welches in letztern Orten, mit dergleichenBetrieb, mit 1000 Nthlr. versichert ist, wurde
den Tarifsatz der Klasse, zu der es gehört, von 1000 Rthlr. bezahlen; dagegen ein Gebäude in er¬
stem Orten, ohne dergleichen Betrieb, mit 1000 Nthlr. versichert— wenn 10°/« Rabatt angenom¬
men würden, — den Tarifsatz von 900 Nthlr. jährlich zu entrichten haben. Da es aber gefährlich
sein würde, diese Wilttühr in die Hände eines einzigen Mannes zu legen, so ist vorgeschlagenund
in der 14. Plenar-Sitzung des Landtags per ml^nr» angenommen worden:

eine Commission, aus drei, vom Landtage aus seiner Mitte zu wählenden Mitgliedern,
und dem Dircctor der Provinzial-Feuer-Societät, uutcr Vorsitz des Ober-Präsidenten der
Provinz, zu bilden, welche zu entscheiden haben würde, welchenOrten und wie viel bis
zu 15°/<> Rabatt, zu bewillige» sein würde.

Hierdurch würde gewiß auch der Zweck erreicht, daß etwa mangelhafte Löschanstaltcnverbes¬
sert würden.

Da sich die mehrere oder mindere Feucrgcfährlichkeitder Gebäude mit Gewerbebetrieb, wegen
der großen Mannichfaltigkeit der letztern, nicht unter allgemeine Regeln bringen läßt, die Feuergc-
fährlichkcit auch überdem noch von Lage und anderen abweichendenUmständen abhängt, so ist eine
richtige Tarisirung derselben nur durch die Anwendung der Abtheilung L. der ihnen gehörigenKlasse,
(ober durch eine Erhöhung des Tarifsatzes nach Prozent, also durch einen negativen Rabatt,) oder
daß dieselbe zu den Gebäudeu des z 8 gezogen werden, zu erreichen, und muß dem Director der
Societät der nöthige Spielraum bei Beurtheilung dieser Fcuergefährlichkeiteingeräumt werden, ohne
jedoch diese Bcfugniß in Willtuhr ausarteu zu lassen.

III.

Es möge nun die Klassificirung der Gebäude, mit Rücksicht auf die, in der Denkschrift des
Herrn Ober-Präsidenten in Vorschlag gebrachte Abänderung des § 30 des Reglements vom 5. Ja¬
nuar 1830, mit Rücksicht ans die vorstehendenErörterungen und mit Rücksicht auf die Verhandlun¬
gen in der 14. Plenar-Sitzung des Landtags und der per mnjor» desselbengefaßten'Beschlüssefolgen:

Zu Klasse l ^. mit 10 Pf. jährlichem Beitrag von 100 Nthlr.
Gebäude mit massiven Umfassungs-und Scheide-Wänden uud Dachgiebeln mit gewölbten
Decken, ohne Heitzungs- und Fcuerungs-Vorrichtung;

feuerfesteBedachung.
Zu Klasse I «. mit 20 Pf. jährlichem Veitrag von 100 Nthlr.

Gebäude mit massiven Umfassungs- und Scheide-Wänden und Dachgiebeln mit Balken¬
decken, ohne Heitzungs- und Feuerungs-Vorrichtung;

feuerfesteBedachung.
Ganz ausgeschlossenvon dieser Klasse siud Scheunen und Magazine feuergefährlicher Ge¬

genstände der angeführten Bauart. Der Zusatz „und Magazine feuergefährlicherGegenstände" recht¬
fertiget sich durch deren Inhalt.

Zu Klasse II ä. mit 20 Pf. Beitrag von 100 Nthlr.
1. Gebäude wie die Klasse I ^ und ».; jedoch mit Heitzungs- und Feuerungs-Einn'chtungcn.
2. Gebäude mit massiven Umfassungswändcnund Dachgicbclu, die Scheidewändemassiv, oder

von ausgemauertem, das Holzwerk mit Mörtel überzogenen Fachwerk.
Diese und sämmtlichefolgende Gebäude mit oder ohne Heitzungs-Einrichtung;

feuerfesteBedachung.
Zu Klasse II » mit 30 Pf. Beitrag von 100 Rthlr.

1. Gebäude in der Bauart der I. uud II. Klasse, das Holzwerk jedoch nicht überzogen.
2. Gebäude der I. und II. Klasse, mit Ziegeldächern auf nicht durch Lchmwassergetränkten
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Strohbocken, ober mit einer, durch Lage und Benutzung vermehrten Feuer-Gefährlichkeit.
Abweichend von dem Entwürfe sind Scheunen nicht in Klasse «. gebracht, da der Landtag
überhaupt bei einer einzelnen Schcnne keine erhöhte Feuersgefahr erkannte, durch Lage und
Venutzungsart werden sie aber, wenn mehrere in Complere zusammenliegen, mit Stattungen
und Wohnungen untermischt sich vorfinden, von selbst dahin verwiesen wie der Entwurf es
versieht. Hierdurch motivirt sich das Streichen der Scheunen bei allen folgenden Klassen;
der Landtag erkannte eben wenig eine erhöhte Feuersgefahr bei vorschriftsmäßigen Stroh¬
docken und hat diesen Unterschiedbei allen folgenden Klassen ebenfalls fallen lassen. Da¬
gegen hat derselbe einen Unterschiedgemachtzwischen massiven Gebäuden, wo das Holzwerl
des Inbaues mit Mörtel überzogen ist, und wo solches nicht der Fall; letztere Bauart aber
in Klasse lt. verweisen zu müsscu geglaubt.

Zu Klasse III H.. mit 30 Pf. Beitrag von 100 Thlr.
1. Gebäude gemischter Bauart:

Gebäude, deren Umfassuugswändevorherrschend, das heißt, über die Hälfte massiv,
der übrige Theil von Holz und ausgemauerten oder ausgestaakten und gelehmten Fach¬
werk bestehen; letzteres jedoch auch vollständig über das Holz mit Kalkmörtel verputzt.

2. Gebäude in Pisöebau, oder von getrocknetenLchmsteinen,ohne Holzverbindung;
feuerfesteBedachung.

Zu Klasse IN. » mit 40 Pf. Veitrag von 100 Thlr.
1. Gebäude gemischter Bauart, wie »<l. III. H,. i beschrieben die Holzwände mit Schiefern

bekleidet.
2. Gebäude wie n<1 III. ^ 1 und 2. beschrieben, mit einer, durch Lage und Benutzung

vermehrten Feuergefährlichkeit. Aus den in der speciellenDarlegung entwickeltenGründen
beantragt der Landtag die Verweisung von Gebäuden, wo das Holzwerk mit Schiefern
bekleidet ist, in die Stufe v, streicht den Unterschied von Scheunen und Bedachung von
Strohdocken.

Zu Klasse IV. H.. mit 40 Pf. Veitrag von 100 Thlr.
1. Gemischte Bauart:

Gebäude der nemlichen Bauart wie »ä Klasse III, bei denen jedoch der, in der beschriebenen
Art vorhandene Holzbau vorherrschend, das heißt, über die Hälfte, erscheint.

2. Holzbaugebäude, deren Umfassungswände aus Steinfachwerk oder aus ausgclehmtem, je¬
doch vollständig mit Kalkmörtel«Bewurf versehenemFachwcrt bestehen;

feuerfeste Bedachung.
3. Gebäude mit massiven Umfassungsmauern uud Dachgiebeln, mit Stroh oder Rohr, oder

dergleichenfeuergefährlicheBedachung; bei isolirter Lage.
Zu Klasse IV. «. mit 60 Pf. Beitrag von 100 Thlr.

1. Gebäude wie bei IV. H,. 1 und 2 beschrieben,die Holzwände mit Schiefer bekleidet;
feuerfeste Bedachung.

2. Dergleichen Gebäude mit einer, durch Lage und Benutzung vermehrten Feuergefährlichkeit.
3. Gebäude wie bei IV. H. 3. beschrieben,mit Stroh, oder dergleichenBedachung, bei nicht

isolirter Lage, oder mit einer durch Lage und Benutzung vermehrten Feuergefährlichkeit.
Auch hier motivireu sich die in der lV. Klasse gemachten Aenderungen durch das früher
gesagte. Unter ^ 3 bringt der Landtag die Gebäude in Vorschlag, welche der Entwurf
des Herrn Ober-Präsideuten in der V. Klasse «üb. 2. vorsieht; es erschien demselbennem,
lich auf die ganz massive Bauart nicht genug Rücksichtgenommen.
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Diese Bauart findet sich nur in dem nördlichen Theile der Provinz in den Niederungen des
Rheines, und bietet bei der isolirten Lage dieser Gebäude das Strohdach gar keine Gefahr
der Verbreitung eines einmal entstandenenFeuers, nur die Rücksicht, daß bei der isolirten
Lage also erschwertenHülfe bei einem Statt findenden Unglücke ein Total-Schaden fast un«
vermeidlich, veranlaßte die nicht höhere Klassificiruug dieser Art von Gebäuden, und ist
die vorgeschlageneAenderung des zu begutachtendenEntwurfs um so mehr gerechtfertigt,
als diese Gebäude nunmehr gerade so classisicirtsind, wie der 4. Provinzial-Landtag es
in Vorschlag brachte, welcher Vorschlag auch angenommen wurde, aber nie zur Ausführ¬
ung kam.

Der Zusatz zu It. «ul, 3. rechtfertiget sich durch die früher allgemein entwickelten
Grundsätze.

Zur Klasse V. H. mit 70 Pf. Beitrag von 100 Thlr.
1. Gebäude, deren Umfassungswäudetheils aus Steinfachwcrk, theils aus Lehmfachwerk be<

stehen, wo das Lehmfachwerk jedoch entweder gar nicht, oder nur zwischen dem Holze mit
Kalkmörtel überzogen ist.

2. Gebäude ganz von Lehmfachwcrk ohne vollständigen Bewurf und ohne Schicfcrbekleidung;
feuerfeste Bedachung.

Zu Klasse V. ». mit 90 Pf. Veitrag von 100 Thlr.
Gebäude der vorher V. H,. 1 und 2 beschriebenen Bauart, mit einer, durch Lage und

Benutzung vermehrten Feuergcfährlichkcit.
Die in dieser V. Klasse gemachten Aenderungen sind vorhergehend schon begründet, da

massiveGebäude mit Strohbcdachuug in isolirter Lage sicher classisicirt sind, und der Unter¬
schied von Schienen und Strohdockcn ganz fallen gelassen wurde. —

Zu Klasse VI. H. mit 120 Pf. Veitrag von 100 Thlr.
1. Gemischte Bauart:

Gebäude, deren Umfassungswäudetheils massiv sind, theils aus Stcinfachwerk oder aus
Lehmfachwerk bestehen, welches vollständig über Holz mit Kalkmörtel verputzt, oder mit
Schiefer bekleidetist.

2. Holzbaugebäude mit Umfassungswändenvon Stcinfachwerk und Lehmfachwcrk, welches ganz
über das Holz mit Kalkbewurf oder Schicfcrbckleiduugversehen ist.

3. Gebäude von Piftebau oder von getrocknetemLchmstein.
Stroh- oder dergleichenfeuergefährlicheBedachung.

Zu Klasse VI. ll. mit 140 Pf. Beitrag von 100 Thlr.
Gebäude der vorigen Bauart Klasse Vl. ä. 1, 2 und 3 mit einer, durch Lage und Be¬

nutzung vermehrten Feuergcfährlichkcit. In dieser Klasse, wo Strohbedachung Haupt«
cirite^inn, ist, ließ der Landtag den Unterschiedzwischen Mörtel, Bewurf und Schiefer-Be¬
kleidung fallen, indem das feuergefährlicheDach diesen Unterschiedparalisirt, und behielt
den Entwurf seiner ganzen Fassung nach bei.

Zu Klasse VII. ä. mit 140 Pf. Veitrag.
1. gemischte Bauart:

Gebäude, deren Umfassungswäudetheilwcise massiv aus Steinfachwerk, und thcilweise
aus Lehmfachwerk,ohne Schiefcrbcklcidungoder das Holz bedeckenden Kalkbewurf bestehen.

2. Gebäude ganz von gelehmtem Fachwerk ohne Schieferbekleidung oder das Holz bedecken¬
den Kalkbcwurf.

3. Gebäude von Holz oder Brettern, die Bretter mögen für sich die Wand bilden, oder das
Lehmfachwcrküberdecken.
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»ll, 1—3. Stroh oder dergleichen feuergefährlicheBedachung.
Zu Klasse VII. L. mit 100 Pf. Beitrag von 100 Thlr.

Gebäude der vorbrschriebeueuArt, Klasse VII. ^.1,2 und 3 mit einer durch Lage
und Benutzung vermehrten Fencrgcfährlichkcit. Auch diese Klasse behielt der Landtag in
seiner ganzen Fassung bei.

Derselbe glaubte dem § folgende Anmerkungzweckmäßig folgen lassen zu dürfen.
Anmerkung.

«, Zu der im Vorhergehenden benannten feuerfestenBedachung sind zu zählen:
Dächer mit Metall; mit Schiefer mit Steinplatten; mit Ziegeln in Kalk oder mit durch

Lelimwasser getränkten Strohdocken unterlegt; mit Asphalt; oder auf Dornschc Manier ge¬
deckt ganz regelmäßige und vorschriftsmäßige Lehmschindcldächcr.

l> Zu den feuergefährlichenBedachungen sind zu zählen:
Dächer mit Stroh; mit Nohr; mit Strauchwerk; mit Ginster; mit Brettern; mit Holz«

schindeln; mit sogenannten, nicht ganz vorschriftsmäßigen Lchmschindeln gedeckt.
« Zicgelbcdachung mit nicht durch Lchmwasscrgezogenen Strohdockcn sind solchenDächern

gleich zu achten, wo das Material theils fenerfest, theils feuergefährlichist.
<l. Dächer, welche thcilweisc in feuerfester, thcilweise in feuergefährlicher Art gedeckt sind,

werden zu dcu feuergefährlichen Bedachungen gezählt.
Abänderung des Z 31.

Der ordentliche Beitrag für jede Jahres-Rate soll vom 1. Iannar 1840 an erhoben
werden, von 100 Thlr. Versicherung.

1. In der I. Klasse.
Abtheilung H. ... 10 Silbcrpfennigc.

L. ... 20
2. In der II. Klasse.

Abtheilung H. ... 20 Silberpfennige.
L. ... 30

3. In der III. Klasse.
Abtheilung H,. . . . 30 Silberpfcnnige.

L. ... 40
4. In der IV. Klasse.

Abtheilung ^,. ... 40 Silberpfennige.
». . . . 60

5. In der V. Klasse.
Abtheilung .4. . . . 70 Silberpfennige.

U. ... 00
0. In der VI. Klasse.

Abtheilung ^. . . . 120 Silberpfennige.
N. . . . 140

7. In der VII. Klasse.
Abtheilung ^ . . . 140 Silberpfennige.

,< «. . . . 100 „

ist vom Landtage ohne Abänderung angenommen worden.
»ä. II. b. Zu Beurtheilung der zweiten Frage:

ob die neue Tarifirung dem alljährigen Bedürfnisse genüge, zur allmäbligcu Deckung
des Deficits und Bildung eines eisernen Bestandes hinreiche?"
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Finden sich die Motive der Denkschriftdes Herrn Ober-Präsidenten, und diese basirt auf den
angehängten tabellarischenUebersichten ^ bis 6. iue1ii»ive, welche das bisher stattgehabte Resultat
nachweisen, wogegen die Uebersichten ^ und !l. das von der neuen Klassificiruug zu erwartende
Resultat darthuu solle. Das Resultat der projcctirtcn Klassenverschiebungist jedoch hinsichtlich der
zu erzielendenMehr-Einnahme sehr problematisch. Das Ergebniß der Tabellen «l. und ll ist dem,
nach höchstens nur ein wahrscheinlicheszu nennen.

Nur nach vollendeter Umänderung des Vrand-Katasters, wird mit Bestimmtheit anzugeben
sein, wie viel an jährlicher Mehr-Einnahme erzielt werden wird.

Um jedoch das Resultat dieser Tabellen einigermaßen zu coutrollircn, prüfte der Landtag eine
von dem Referenten des Ausschusses aufgestellte Tabelle der Klasscnverschicbung,wobei deuselbennebst
eigenem Vermuthen, die Meinung des, seit langer Zeit als technischer Beamte der Societät fungi.
rendc Van-Inspector Ilse leitete, und welcher zu Folge, während die vergleichendeUebersicht 15.
349,260 Nthlr. aufbringt, ein Resultat von 368,073 Nthlr. erzielt würde. Das letztgenannte Ne.
snltat war demnachein günstigeres. Eine Mehr-Einnahme gegen die bisherige, von 87,000 Nthlr.
respeetive 106,800 Nthlr. ist jedenfalls mehr als nothwendig, da in der Denkschrift des Herrn
Ober-Präsidenten nur 84,000 Nthlr. Mehr-Einnahme, als erforderlich nachweist. Es dürfte daher,
wenn auch nicht mit Bestimmtheit, doch mit großer Wahrscheinlichkeit,die zweite Frage bejaht wer¬
den können.

»ll II. e. die 3. Frage:
„ob der umgeänderte Tarif die Concurrenz mit den anderen Privatgesellschaftenwerde
bestehenkönnen?"

bejaht die Denkschriftdes Herrn Ober-Präsidenten, so weit ihr das Material zur Beantwortung der
Frage zu Gebot gestanden hat.

Es ist zwar bekannt, daß die in der Provinz thätigen Versicherungsgesellschaftenihre Agcn«
ten ermächtigen, unter Umständenauch unter ihren aufgestellte»Tarifsätzen, Verträge abzuschließen,
wenn die Coucurreuz dieses verlangt.

Durch den in der 14. Plenar-Sitzung des Landtags berathenen und in Vorschlag gebrachten
Zusatz zu § 34 des Reglements:

„gewissenOrten und Gebäuden einen Rabatt von den Araudkasseubeiträgenzu bewilligen"
sichert sich die Provinzial-Feuer-Socictät eiu Mittel, der Coucurreuz der Privatgesellschaftenein noch
größeres Gleichgewichtzu schaffen und denselben entgegen zn wirken, indem die dem Institute gün-
stigcrcn Orte durch noch geringere Prämiensätzc heranzuziehensein werden. Uebrigcns versichertnach
einem Tarifsätze der ^nluiliu diese mit ^ bis 1'/- per null«', was die Proviuzial-Feucr-Societät
mit °/,z bis l'/u i>"' »'»U« übernimmt; erstere steigert diesen Satz sogar auf dem Lande und bei acker-
wirthschaftlichemBetriebe bis zu 2 und 2'/, per «Nie. Eine vergleichendeUebersicht der Beiträge

^ der gegen die der Provinzial-Feuer^Societät, liegt
hier bei, nach welcher erstere in mancherlei Abstufungen ^ bis 10 per mill« Beiträge erhebt, wäh¬
rend letztere ihre Beiträge nur zu °/„ bis 3'/« per will« berechnet. Handelt es sich nur um Ver-
gleichungder Tarife bei Beurtheilung einer möglichen Concurrenz, so würbe sich die obige Frage 3
schon aus dieser Verglcichung und noch aus dem Umstände:

„daß Privatgesellschafteneinen Ueberschuß als Gewinn bezwecken, was bei dem Provin-
„zial-Instituie wegfällt,"

zu Gunsten der RheinischenProviuzial-Fcuer-Societät beantworten.
»ä II. ll. Bei Beantwortung der 4. Frage:

„ob andere, dieser Concurrenz nachtheilig im Wege stehende Verhältnisse, und welche, vor-
„Handen sind?"

v
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ffnb in sein Referate des g. Ausschusses vorzugsweise zwei, im Wege stehende Hindernissehcrvorge^
hoben und bezeichnet:

1) die Verpflichtung des Wiedcr-Anfbaues bei der Provinzial-Fcuer-Socictät, wogegen diePri-
»atgescllschafteuohne alle Bedingung vorkommeitdcnFalls das Versichcrungo-Kapitalaus¬
zahle;

2) der Umstand, daß, während die Privat-Societätcn gut besoldete und thätige Agenten ha¬
ben, die Provinzial-Societät die Agentur den Bürgermeister» ohne alle Remuneration auf¬
bürdete;

und sind daran die Vorschläge:
1) die Abschaffung der Bedingung des Wiederaufbaues bei der Provinzial-Societät,
2^> die Bewilligung einer Remuneration der Bürgermeister für die ihnen übertragene Agentur,

geknüpft worden.

Der Antrag 1: „die Bedingung des Wiederaufbaues bei der Proviuzial-Soeictät auf¬
zubeben"

ist in der 14. Plenarsitzung des Landtags i»er m^,»'» zurückgewiesenworden, weil diese Bedingung
in cincr wechselseitigenGesellschaft,die alles aufnehmen muß, einen nolhwcndi'gcnSchutz gegen bös¬
willige Brandstiftung äus Spekulation sei; damit diese Bedingung aber kein Hinderuiß der Concur«
rcuz werde, mit solchen Privat-Gcscllschaftcu, die sich ihre Versicherungenaussuchen, und deshalb die¬
ser Bedingung nicht so bedürfen, so sei der Provinzial-Feuer-Societäto-Direklion aüzucinpfchlen, da¬
bin zu wirken, daß die Vcstünmuugcudes Z 66 des Reglements vom 5. Januar 183Ü

„nach welchen die Königlichen Regierungen unter Zustimmung der Krcisständc, von dem
„Wiederaufbau ciucs abgebrannten Gebäudes entbinden können,"

dem Publiko mehr bekannt gemachtwerde; die Königliche Regierung sei aber anzuweisen, daß dieser
«z überhaupt, zum Vortheile der Societät, in einer zu wünschenden Ausdehnung und in loyaler Weise
gchandhabt, und dadurch erreicht werde, daß ein rechtlicherMaun bei gehabtem Vrandunglück, nicht,
durch uunöthigcs Festhalten au der Wiederaufbau-Verpflichtungvcriri werde.

Der Antrag 2: „die von dem Herrn Ober-Präsidenten angeregte Bewilligung einer
„Remuneration der Bürgermeister, für die ihnen übertragene Agentur" betreffend,

ist dem 8. Ausschüsse zur Berichterstattung übergeben worden, und der in dem Referate desselben ge¬
machte Mit dem Vorschlage übereinstimmendeSchluß-Antrag:

„zwei Prozent der Iahreö-Einnahme für die Remuneration der Bürgermeister zu ver¬
tuende», davon dcnsclbc» 1'/."/° als ci»c feste Gebühr zu bewillige», das übrig bleibende
„halbe Prozent auf den Antrag und den Vorschlag der Direktion, durch den Obcr-Prä-
„siocntcn denjenigen Bürgermeistern, welchesich für das Wohl der Societät ganz be¬
sonders intcressirtcn, als Gratisicutionen zu bewillige,-, dann a>:ch den Bürgermeistern
„eine Einschreibegebührfür die Aufnahme des Antritts oder der Erhöhungen der Anmel¬
dungen zu bewilligen, diese den sich Anmeldenden zur Last ;n legen, und solche, wenn
„die Anmeldung drei oder weniger Häuser-Positionen enthält, auf 2'/, Sgr., und für
„mehr als 3 Positionen auf 5, Sgr. festzusetzen,"

sl i» der 12. Plenarsitzung des Landtags !><-'' mujul^ angenommen worden. Beschleunigt demnach
die Direktion' auch ihren Geschäftsgang bei Anszahlnitg der Vrande.üfchäoigungen, so steht zu er¬
warte», daß das provinzielle Iustimt die Concnrrcnz mit den vielen in der Provinz thätige» Pri¬
vat-Gcscllschaftcuvollkommenbestehen könne.

uü, III. Wegen Zusatz z» dem § 8 ist vorn bei der gcncicllen Darlegung das Erforderliche
cröneet worden.

14
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Das Fcuer-Societäts-Neglement vom 5. Januar 1836, würde hiernach folgende, vom 1. Ja¬
nuar 1846 iu Wirksamkeittretende Verändcrungeu erleiden und Zusätze erhalten:

1. Zusatz zu § 8.
„Zu den Gebäuden, über deren Vcrsichcruugs'Vcitrag die Direktion ein besonderes, auf
„eiu Jahr gültiges Abkommenzu treffen hat, sind außer deu daselbstbenannten Gcbäu-
„den, noch liiuzu zu rechnen: Brauereien, Malzdarre», Brennereien, Destillerien, ^'abora-
„torien der Apotheker, Lohmühlcn und Windmühlen." Pulvermühlen und Pulvermaga¬
zine sind von der Versicherungganz ausgeschlossen.

2. Der 8 30: die Klassifikationder Gebäude betreffend, ist dahin abzuändern, daß die in der
vorstehendenDenkschrift,dargcstellleneue Klassisicirungsubstituirt werde.

3. Der 8 34: die jährlichen Beitragssätze betreffend, ist dahin abzuändern, daß die Beitrags¬
sätze der neuen Klassisicirunghinzuzufügen sind und Geltung erhalten.

4. Zusatz zu § 34:
„jedoch kann in Orten, welchevon einer Commission,bestehendin drei, von dem !,'and-
„tagc aus seiner Mitte zu wäblcudeu Mitgliedern, und dem Director der Proviüzial,
„Feuer-Societät, unter Vorsitz des Ober»Präsibcntcn der Provinz, speciellgenannt wer»
„den, ein Rabatt von den Fener-Casscn-Beiträgen, bis zu 15°/^. bewilligt werben."

5. Zusatz zu den §3 59 u. 66:
ciuc Ausdehnung der im § 66 enthaltenen Befuguiß der KöniglichenRegierungen, unter
Zustimmung der Krcisstände, von dem im § 59 gebotenen Wieder «Aufbau eines abge¬
brannten Gebäudes dispeusiren zu können und Anempfehlungeiner loyalen Handbnbung
dieser Bestimmungenim Interesse der Societät.

6. Zusatz zu den §8 74 u. 77.
Bewilligung einer Remuneration der Bürgermeister als Agenten der Societät, vio zu 2
"/„, und einer Einschreibungs-Oebübr für Anmeldung der Versichcrungs-und Crhöhnngs-
Anträge von 2'/, re«,,, 5 Sgr.
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Das Wersicherungs-Kapital betrug 1843 ....
Aus I. ^- schiede,!aus iu I. II. die massiven Ge¬

bäude mit Valkeubcdcckungenu '/^ ....
Aus I. It. die Vrau- und Nreunereien in § 8. ä '/,„
Aus II. H,. die gemischt massiveilund Holzgcbäudc'^;

'/, in Hl. ^. und '/., in IV. ^.
Ans II. It. die Hälfte; '/,in III. !t,; ^inIV.«
Aus III. H,. die Hälfte in IV. H. . . .

Aus III. «. die Hälfte iu IV. It. ü § 8. .
Aus IV. H. das Ganze in V. ^.....
Aus IV. It das Ganze in V. It. u § 8. .
Aus V. ^. '/, in VI. ^.......
Aus V. «. '/, in VI. It. » § 8.....
Aus VI. ^. '/, iu VII. H.......
Aus VI. It. '/, in VII. ». « § 6. . . .

§8.

Bleiben nach approrimativer Schätzung.....
Es kamen au« der Klassevuersetzunghinzu!
Aus I. ^ in I. «. '/,„.........
Aus I. ». in § 8. '/,„.........
Aus II. H- V, iu III. nud '/^ in IV. ^. . . .

Aus II. «. '/, in III. «.; '/.. in IV. N. ü § 8.
Aus III. ^. '/^ in IV. H,.........
Aus III N. '/. in IV. ». -. Z 8......
Aus IV. H. das Ganze in V. H.......
Aus IV. L. das Ganze in V. It. » ß ll. . .
Aus V. H. '/, in VI. 4..........
Aus V. «. '/, in VI. It. -» § 8.......
Aus VI. H. '/, in VII. H.........
Aus VI. N. '/, in VII. L. » § «......

Approtimatives Versicherungs-Kapital Nach der Klas¬
senversetzung............

Kl I.

Ntblr.

14,?43>650

1,474,365

Kl. I.

it.

Nthlr.

82,810

8,251

13,269,283

13,269,285
u w Psg.

^,686 Nthlr

KI. II.

Nthlr.

Kl. II.

n.

Rthlr.

97,903,750

48,951,875

74,259 148,951,875

1,474,365

1,548,624
»20 Pfg.

860 Nthll.

8,567,260

2,141,813

Kl. III

Nthlr.

19,370,89«

9,685,4<!Z

6,425,445

48,931,873
" 20 Pfg.

27,I95Nthl.

6,425,445
« 30 Pfg.

5,354 Nthlr

9,685.443

24,473,938

34,161,383
» 30 Pfg,

28,467Nthl

Kl. Hl. Kl. IV. Kl. IV. Kl. V. Kl. V. Kl. VI. Kl. VI. Kl. VII. Kl. VII.
8 «.

« ^. «. ^. «. H. It. ^ «.

^ Nthlr.

1,520,130

Nthlr. Nthlr. Nthlr. Nthlr. Nthlr. Nthlr. Nthlr. Nthlr. Nthlr.

108,240 340,990 47,900,770 1,801,090 16,788,220 297,900 15,672,640 225,490 2,736,200

—. «^ -^. ^. — — —. — -> —

-^ ! ^. ^ — "- "» ^ ^. "- ^.

—^ — — ^. — — — ^. ^.

— — —^ — — — — — — —

— — »». — — — — — — —

7W,0?3 — -^ _^. — — -^ — <— —

— 108,240 — — — — — —- —

— — 340,990
— —» ^— — >— ^-^ ^^

__, —^ 15,966,923
— — — »- -— ."-

-». .__ __^ — 6«N,363 — -^ — — —

^__ —. ^^ — — 12,591,165 — — — ^—

760,075

— -^ —<- — — 74,473

— -^ 31,933,84? 1,200,72? 4,197,055 223,425 13,672,640 225,490 2,736,200

— — —, —
^— ^. 8,251

—». 24,475,937 — — — -" — ^_ --" "-

1.070,90? — 803,180 — — — —' --" -" 267,727

9,683,445 — — -^» '—

>-» 660,073 — — — — — "" lUU,N00

108,240 — — —- "> '^

^-. — 260,990 — — — -^ 80,000
__ i— 13,966,923 — — ^ ^»

_. — — 500,363 -^ ^» 100,000
—> — — — 12.391,165

»^- —

l 830,982

— — —

1,461,717

"» — — 54,473 20,000

34,161,392 1,463,233 32,042,08? 20,163,978 723,783 28,263,805 279,965 3,312,1?»

" ^ Pfg.
^'U34Nthl.

!

» 40 Pfg.
37,937 Nthl.

» 6V Pfg.
2,438Nthl.

ä 70 Pfg.
33,430 Nthl.

ü 90 Pfg.
3,526Nth<>

« 120 Pfg.
39,20? Nthl.

»140 Pfg.
1,813Nthl.

ü 140 Pfg.
94,212Nthl. 1,U88Nthl. 13,88Mtl>
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Vergleichung der Tarifsätze
bei der Rheinischen Provinzial- und der Aachen-Münchener Feuer-Societät.

Vei der RheinischenProvinzial-Societät.

Klasse 1 ........10 und 20 Pfennige 7.« und '/, °/„

Klasse II........20 und 30 Pfennige '/, und V« "/«

Mlihlen in diesen beiden Klassen 20 und 30 Pfennige °/, und 7, °/„

Klasse lll.......30 und 40 Pfennige 7« und 1'/, °/„

Klasse IV. ......40 und 60 Pfennige 1'/« und 1'/, 7,

Mühlen in diesen beiden Klassen 40 und 60 Pfennige 1'/» und 1'/, 7«

Klasse V ........60 und 60 Pfennige 17, und 2 V, 7»

Klasse Vl.......80 u. 120 Pfennige 2 7, und 3 7, 7„

Klasse VII ...... . 100 u. 140 Pfennige 2'/g und 3'/, 7<>

Scheunen und Ställe in diesen beiden letzten Klassen 3 7, und 3'/, 7°

Mühlen in diesen beiden Klassen ....... 3'/, und 37-, °/°

Vei der Aachener Societät.

7< bio i 7„

1 bis 1'/, 7«

2 bis 3 7„

l'/, bis 2 7,

2 "/________

^ /«, ^-"----

2 bis 5 7„

? bis 8 7,

7 bis 8 7„

w 7^ ---------

Gar nicht.
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Allerdurchlauchtigster König se. ,e.

Eurer Königlichen Majestät treu gehorsamstezum 8. Landtage versammelte Stände der Nheinpro- ». El^erpach.
vinz haben den durch Allerhöchstdicsclbenzur Begutachtung ihnen zugewiesenenGesetzentwurf in !>""^°" ^""'
Betreff der Erbverpachtnng von Grundstücke», welche unter Lehns« oder Fideikommiß«Verband«nur Ltt,n«.°».
stehen, einer sorgfältigen Prüfung pflichtgemäß unterworfen. Vc^'ne"!,"!,'«

Die treugehorsamstenStände halten sich überzeugt, daß zur Hebung der Bodenkultur, und
zur Erhöhung der Nationalwohlfahrt, die freie Bewegung des Grundbesitzes eines der wirksamsten
Mittel ist, und sind daher einstimmigder Ansicht, daß das Recht, welches den Lehns- und Fidei-
tommiß-Besitzern durch z 5 des Edikts vom 9. October 1807 in Beziehung auf die Erbverpachtnng
von einzelnen Gutsthcileu und Pertinenticn ohne alle Einschränkungverliehen ist, und welches die¬
selben nun schon seit 37 Jahren besessen haben, auch jetzt nicht geschmälert werden darf; daß
ferner zur Sicherung der Interessen der Lehns- und Fidci-Commißfolger gegen Werthsvctringerung
der Sudstanz, es hinreichen wird, wenn von den Landschaftlichen Credit-Diteenonen, oder den Lan-
dcspolizribehörden das in Rücksicht auf dir Nealrcchte der Hypothckengläublgcr auszustellendeAttest
auch in Beziehung auf die Lehns- und Fidei-Comnnßfolger ausgestellt und die Unschädlichkeit der
Erbverpachtnng bescheinigt wird.

Von dieser Ansicht geleitet überreichenEurer KöniglichenMajestät die treugeborsciMsten Stände
in aller Unterthänigkeit in dem beigehendcnabgeändertenGesetzentwürfedas Ergebniß ihrer Prüfung,
dessen nähere Motivirung in dem gleichfalls bcigebogencnBerichte des ersten Ausschusses enthalten
ist, mit der ehrfurchtsvollen Bitte:

Euer Königliche Majestät wolle huldreichst geruhen, bei Erlassong des betreffenden Ge¬
setzes den vorgeschlageneu Abänderungen die Allerhöchste Berücksichtigungaugcdciheu zu
lassen, und die unterm 23. Juli 1842 verordnete vorläufige Suspension des s 5 des
Ediktes vom 9. October 1807 sowie des z 2 des Cultur-Edicts vom 11. September
1811 allergnäbigst wieder aufzuheben.

Wir ersterben :e.

Eoblenz, den 17. Mär; 1845.

Gesct., - Cntwurt im Detret? der Erbverpachtung von Grundstücken,
welche unter Lehns - oder Fideinommisoverband stehen.

ir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen,
verordnen zur Beseitigung der Bedenken, welche gegen die Bestimmungen des durch Unsere Ordre
vom 28. Juli 1842 (Gesetzsammlung Seite 242) vorläufig suspendirten § 5 des Ediets vom 9.
October 1807 und des 8 2 des Cultur» Ediets vom 14. Septbr. 1811 erhoben worden sind, nach
welcher ohne Rücksicht auf die Rechte des Lehnherrn und der Agnattn ein Lehns- oder Fideikom-
mißqut iu seiner Snbstan; eine Werthsverringcrnng erleiden kann, auf den Antrag Unseres StaatS«
Ministeriums „ach Anhörung Unserer getreue« Stände und auf erfordertes Gutachten Unseres
Staatsrathcs für sämmtlicheProvinzen der Monarchie, in welchendas Allgemeine LandrechtGe¬
setzeskrafthat, was folgt:
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8 l.
Eine Erbvcrpachtuugeinzelner zu Lehn-oderFideikommißgüterngehörigenGutstheile oder Pertin-

enzien, wie solche nach z 5 des Edicts vom 9. October 1307 gestattet ist, soll künftig den Besitzern
nur zustehen,wenn in Rücksicht auf die Lehns- oder Fideikommißfolgcr, so wie in Rücksicht auf die
Nealrcchte der Hppothckcngläubiger von der LandschaftlichenCrcdit-Direetion der Provinz oder von
der Landespolizeibehördeattcstirt wird, daß die Erbverpachtung ihnen unschädlich sei.

8 2.
Das bedungene Erbstandsgeld wird zunächst zur Tilgung der auf das Gut eingetragenen auf

der Substanz desselben haftenden nicht in bestimmtenTerminen zurück zu zahlenden Schulden nach
der Reihenfolge der Priorität verwendet.

Wen» dergleichenSchulden nicht vorhanden sind, so ist das Erbstandsgeld anderweitig zu
Lehn- oder Fideitommiß anzulegeu.

Dem Erbpächter steht es jedoch in allen Fällen frei, das Erbstandsgeld zum Zweck weiterer
Verwendung gerichtlichnieder zu legen.

Z 3.
Die Bestimmungen des vorstehenden § finden ebenfalls Anwendung auf die eingezahlt wer¬

denden Ablösegclderder Erbpacht-Renten.
8 4.

Die Bestimmn mgen der P^ooin;i.tl- Gesetze finden nur in so weit Anwendung, als sie den
Besitzern von Lehn- oder Fideikommißgütern ausgedehntere Befugnisse zugestehen, oocr die Vcr.
erbpachtnng und die Ablösung des Kanons noch unter anderen als den hier vorgeschriebenenBedin¬
gungen gestatten.

Urkundlich:c.

Gegeben :c.

Bericht des ersten Ausschusses
nlicr den Gesetz-Entwurf in Detress der Erliverzmchtung von Grundstücken, welche

unter Frhno- oder <Fioei-Con»lnissvcrlio.nd stehen.

Aer Gesetzentwurfbezweckt, wie es im Eingange ausgesprochen ist: zu verhindern, daß ein Lehn»
ober Fidei-Commißgut, oh.ie Rücksicht a.lf die Rechte des Lehnsherrn und der Agnatcu durch die
nach 8 5 des Gesetzes von: 9. October 1807 gestattete Erbverpachtnng und nach § 2 des Cultur-
Edicts vom 14. September 1811 verordnete Ablösbarkeit der Erbpachlrcntc seinem wesentlichenIn¬
halte nach in ein Gcldlehn oder Geld-Fidei-Commiß verwandelt werden kann.

In der Nhcinprovinz bezieht sich derselbe nur auf die beiden Kreise Nees und Duisburg;
..ste dieser Kreise gehörte vor der Wiederbcsitznahmcdnrch die Krone Preußen zum Französische!!

Reiche, der letztere, außer dem Rapon der Festung Wesel zum Großherzogthum Berg.
In beiden Landestheilcn waren bei der gedachtenWiederbcsitznahmcdie Lehne aufgehoben und

sind aufgehoben geblieben. AusM der für beide Theile gültigem AllerhöchstenKabincts.Ordre vom
25. Februar 1826, nach welcher in der Nhcinprovinz die Errichtung von neuen Fidei-Eommisse»
unter Immediatbcstäugung, für zulässig erklärt worden ist, sind hinsichtlich der früheren Fidci'Com-
misse in. dem erster», Lanbestheilc durch die Verordnung vom Lt., März 1318 die Erbfolgercchte der
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Aguaten, welche zur Zeit der Wiedereinführung des AllgemeinenLandrcchtesnoch nicht völlig freies
Eigenthum geworden waren, beschränkterWeise wieder hergestelltworden, diese Verordnung ist noch
durch die Declaration vom 1. Juli 1820 und die Verordnung vom 7. Juni 1827 ergänzt worden.

In dem Letzter» zum Großherzogthum Berg gehörig gewesenen Landesthcilc haben ebenfalls
die vorberührten 3 Verordnungen vom 11. März 1818, 1. Juli 1820. und 9. Juni 1827 Gültigkeit;
und ist ferner durch das Gesetz vom 23. Mai 1828 festgesetzt, daß das im FranzösischenCivil-Ge-
setzbuchcenthaltene Verbot der Substitutionen als eine Aufhebung der iu den obgcdachtcnLandes,
theilen früher bestandenen Fidei-Commissenicht zu betrachten sei, es sotten vielmehr diese Fidei-
Commisse fortbestehen.

Der vierte RheinischeLandtag beschwerte sich unterm 0. Dezember 1833 darüber, daß dieses
Gesetz ohne Vcirath der Stände erlassen sei, und sprach sich unter andern, dahin aus:

„daß in staatswirthschaftlichemInteresse sowohl als in jenem des gesellschaftlichen Lebens
«der Rheinprovinz die Erhaltung der Fidei-Commisse als Regel weder vorthcilbaft noch
„dem gemeinen Wohl förderlich, folglich legislative Maaßregeln zur Ausdehnung und
„Consolidirung dieser Erhaltung kein Bedürfniß seien."

Das unterm 23. August 1834 erschieneneGesetz bestätigt jedoch die Rechte der Fidei-Com-
missenwärter und der Landtags-Abschiedvom 3. März 1835 erwähnt dieses Gesetzesund nennt die
Aeußerungen des Landtages unzutreffend, weil durch das Gesetz vom 23. März 1828
bestehende Rechtsverhältnisse nicht verändert, sondern vielmehr gegen unbe¬
gründete Auslegungen sicher gestellt worden.

Unterm15. Februar 1840 erschien ferner ein Gesetz über Familienbcschlüsse,bei Familien-Fidei-
Commissen, Familien »Stiftungen und Lehnen, ohne daß solches den Ständen zur Berathung vor¬
gelegen hatte.

Durch die Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 28.Juli 1842 sind endlich die Bestimmungendes
K 5 des Gesetzes vom 9. October 1807, so weit durch dieselbe»dc» Lehns- oder Fidci« Commiß-
Besitzern die Vcrerbpachtung des Vorwcrkslandes oder einzelner Pcrtincnticn von Lehn- oder Fidei-
Commiß-Gütern ohne Zustimmung des Lehns. Obereigenthümers, der Lchns- oder Fidei-Commiß-
folger gestattet ist, bis auf weitere Verordnung suspeudirt worden.

Aus dieser Darstellung ergicbt sich eines Theils die gegenwärtige Lage der Gesetzgebungüber
den vorliegende!, Gegenstand in demjenigenTheile der Provinz, welcher dadurch betroffen wird,
und andern Theils: in wie fern uud in welcher Weise dabei eine Theilnahme der Stände nicht
Statt gefunden hat.

In Bezug auf den Gegenstand des vorliegenden Gesetzentwurfs ist es wohl nicht zu bezwei¬
feln, daß die Nhciuprovinz, wie sie durch das Organ ihrer Stände so oft schon sich ausgesprochen
bat, auch jetzt noch vollkommeneinverstandenmit den Prinzipien, vollkommendurchdrungenist von
dem Geiste, aus welchemdie Gesetze vom 9. Oetbr. 1807, vom 14. September 1811 uud alle andern, die
Bande der Personen uud des Eigenthumes lösenden Gesetze jener ausgezcichuctenEpoche der Preuß¬
ischen Gesetzgebunghervorgegangen sind.

Der KöniglicheAussprnchin der Einleitung zum Gesetze vom 9. October 1807:
„daß es eben sowohl den unerläßlichen Forderungen der Gerechtigkeitals den Grund¬
sätzen einer wohlgeordneten Staatswirthschaft gemäß sei, alles zu entfernen, was den
„Einzelnen bisher hinderte den Wohlstand zu erlangen, den er nach dem Maaße seiner
„Kräfte zu erreichen fähig war;" — und daß die vorhandenen Beschränkungen theils
„im Besitz und Genuß des Grundeigenthums, theils in den persönlichenVerhältnissen
„des Landarbeiters Unserer wohlthätigen Absichtvorzüglich entgegen wirken, und der
„Wiederherstellungder Kultur eine große Kraft seiner Thätigkeit entziehen: jene, indem
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„sie auf den Werth des Grundeigentums und den Credit des Grundbesitzerseinen höchst
„schädlichen Einfluß haben, diese, indem sie den Werth der Arbeit verringern"

gilt noch in den Nheinlandcn als eine tiefbcgründete Wahrheit, und die auf demselbengebaute Ge¬
setzgebung als ein Ausfluß hoher Weisheit.

Die RheinischenProvinzialstäudc haben daher gegen alle Tendenzen, die freie Bewegung des
Grundeigenthums irgeud wie zu beschränken, stets aufs kräftigste sich ausgesprochen.

Sie können daher auch damit nicht einverstandensein, daß jene Gesetzgebung,wie es in den
Motiven zum vorliegendenGesetzentwurfegeschehen, der Rechtsverletzungbeschuldigt wirb, sie müssen
es vielmehr für eine gefährlicherevolutionäre die Basis jedes positiven und historischenRechts er»
schlitterndeLehre halten, welche gesetzliche Bestimmungen, die mehr als 37 Jahre lang die Rechte
des Grundbesitzesregelten, als ein Unrecht darstellt, weil durch dieselben bestandeneRechte abge¬
ändert worden sind.

Die Gesetzgebungwürde dadurch zur Unmöglichkeit werden, weil kein neues Gesetz erlassen
werden kann, ohne eine Aenderung bestehenderRechte herbeizuführen.

Der in den Motiven hervorgehobene Mangel an Uebereinstimmungspäterer Gesetze mit jenen
früheren ist zu bedauern, jedoch nur aus dem Grunde, weil sie nicht immer aus den nämlichen
weisen Prinzipien hervorgegangen sind, und es ist daher doppelt zu beklagen, wenn solche ohne
verfassungsmäßigenVeirath der Stände erlassen worden sind.

Erbverpachtungcn haben durchgchcnds den Grund ihrer Entstehung darin, daß der Eigen-
thümcr eines, bedeutenderVerbesserungenfähigen Grundcigenthums sich nicht im Stande sieht, oder
doch es nicht für rathsam hält (entweder der Lage, der Kosten oder sonstiger Umständewegen) jene
Verbesserungenselbst auszuführen, daher gerne solches Grundstückeinem Andern in Erbpacht über«
läßt, gegen einen Preis, welcher den Werth übersteigt, den solches für ihn selbst haben konnte; der
Erbpächter giebt diesen höhern Preis, weil er die Aussichthat, das Grundstückzu einer solchen Er»
tragsfähigkeit bringen zu köunen, daß er in derselben nicht nur die Vergütung jener höhern Pacht,
sondern auch seiner Mühe und Kosten finden wird; Erbverpachtnngen sind daher, wie auch die Er¬
fahrung lehrt, ein bedeutender Hebel der Cultur und eine ersprießlicheQuelle der erhöheten Natio¬
nalwohlfahrt; die Gesetzgebung soll daher dieselbennicht hindern, sondern vielmehr möglichst be«
fördern.

Der Fälle, wo die bestehende Gesetzgebungdie Verwandlung eines Lehns« oder Fidei'Com-
miß-Gutes seinem wesentlichen Inhalte nach in ein Geldlehn, oder Geld-Fidei-Commiß herbei¬
führt, werden immer nur einzelne sein, und dann in überwiegendenVortheilen für den Besitzer
sowohl, als seine Erbfolger nicht selten vollständigeBegründung finden. Der Besitzer wird jedes«
mal am besten befähigt sein, die Vor- und Nachtheile gegen einander abzuwägen; und wenn auch
in einzelnen Fällen dieser einen sich oder seinen Erbfolgern nachtheiligen Gebrauch von sei-
nein Rechte machen kann, so darf solches doch nie einen vollgültigen Grund abgeben, die Nechte
Aller allgemein zu beschränken, wenn noch irgend ein Recht, irgend eine Freiheit gesichert
sein soll.

Um jedoch im vorliegenden Falle jede Werthsverringerung eines Lehns- oder Fidei-Com«
mißes zu verhüten, dürfte es ausreichen, die im § 5 des Edictes vom 9. October 1807 von den
landschaftlichen Credit-Directionen oder den Landes-Polizeibehörden in Rücksicht auf die
Realr echte derHypothekenglciubiger auszustellenden Atteste über die Unschädlichkeitauch in
Rücksicht auf die Lehns- oder Fidei-Commißfolger zu verlangen.

Diesem nach der Vorschlag: den vorliegenden Gesetzentwurf folgendermaßen zu amenbiren.
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Im Ein gange.
Statt der Worte: „seinem wesentlichenBestandtheile nach in ein Geldlehn oder Geld-Fidei-

„Commiß verwandelt werden"
zu setzen:

„in seiner Substanz eine Werthsverringerung erleiden."
z 1. Statt desselben zu setzen:

„Eine Erbverpachtung einzelner zu Lehn- oder Fidei-Commißgütern gehörigen Guts-
„theile ober Pertinenzien, wie solche nach § 5 des Edicts vom 9. October 1807 gestattet
„ist, soll künftig den Besitzernnur zustehen, wenn in Rücksicht auf die Lehns-
„oder Fidei-Commißfolg er, so wie in Rücksicht auf die Real rechte der
„Hypotheken gläu biger von der landschaftlichenCredit-Dircetion der Provinz oder
„von der Landes-Polizei-Behörde attestirt wird, daß die Erbverpachtuug ihnen un-
„schädlich sei. "

Die Bezeichnungder Gutsthcile nach dem § 5 des Edictes vom 9. October 1807 mußte der
im gedachten3 normirten vorgezogen werden, weil letztere zu beschränkend und dabei so unbestimmt
gehalten ist, daß ihr die verschiedenartigsteDeutung unterlegt werden kann: namentlich bei Be¬
urtheilung des erforderlich sein sollenden Grades von Entfernung von Schwierigkeitund Geringfüg¬
igkeit , in Beziehung auf die Bewirthschaft«««,vom Hauptgutc, oder von den Vorwerken aus.

Die Ausschließung der Gerechtigkeiten, Jurisdiktion, Patronat, Bergbau und Jagd kann so
wenig bevorwortct werden, daß vielmehr die Beseitigung re»z,. Ablösung dieser (mit Ausschlußdes
Bergbaues) in legislativer Weise vor Allem gewünschtwerden muß.

§ 2 fällt weg, aus den allgemeinenGründen und nach der amendirten Fassung des z 1.
F 3 desgleichen.
8 4 wird, so weit nöthig, durch die amendirte Fassung des § 1 ersetzt. Die ministerielle

Instruction für die bezeichneten Behörden schrint für die Zukunft so wenig ein Bedürfniß als für
die Vergangenheit.

8 5. Im 2. Abschnittedie Worte:
„oder sämmtlicheGläubiger auf die Auszahlung verzichten;"

ferner die Worte:
„Die Einwilligung der beiden nach §8 2 und 3 zuzuziehendenAnwärter muß sich auch

„hierauf erstrecken "
zu streichen: — erstere, weil es nicht zweckmäßig erscheinen kann, die Gelder anderwärtlg anzulegen,
bevor die Schulden getilgt sind; letztere, weil die bezogenen§§ selbst wegfallen.

§ 6 fällt weg, und zwar, außer den allgemeinen Gründen auch noch vorzüglich deswegen,
weil seine Beibehaltung allein schon eine stete Ncchtsunsicherheitfür den Erbpächter und daher die
Unmöglichkeit jeder Erbverpachtung herbeiführen würde.

3 7. Durch folgende Fassung zu ersetzen:
„Die Bestimmungendes 8 5 (jetzt §2) finden ebenfallsAnwendung auf die eingezahlt wer¬

denden Ablösegeldcrder Erbpachtrenten."
Weil der § des Entwurfs der so wünschenswerthenBefreiung des Grundbesitzesvon Real¬

lasten entgegentritt, und weil der Ablöscpreis, so gut wie das Erbstandsgeld zum Vortheile der
Substanz, des Lehns» oder Fidei-Commisses angelegt werden kann.

8 8 der erste Abschnittzu streichen; weil möglicherweisedadurch wieder ein Recht geschmä¬
lert werden könnte, welches das Gesetz vom 9. October 1807 ohne alle Einschränkungverliehen,
und nun schon seit mehr als rechtsvcrjü'hrterZeit bestandenhat.

Der zweite Abschnitt mit Streichung des Wortes „dagegen" beizubehalten.
15«
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Ei» fernerer Vorschlag des Ausschusses geht dahin: bei Ucbcrrcichungder Begutachtung des
Gesetz-Entwurfes des Königs Majestät gleichzeitig um Zurücknahme der AllerhöchstenCabinets-
Ordre vom 28 Juli 1842 allcruuterthänigst zu bitten. —

Allerdurchlauchtigster König se. sc.

,0. Wp°r!u> Euer KöniglicheMajestät haben geruht, den treugchorsamstenStänden der Nheinvrovinz den Ent-
"ii>cht"nund a^ wurf einer Verordnung wegen Aufhebungdes Sportulircns der unteren Verwaltungs-Behörden vor-
m,n<ssr°«»cn ^^^„ >ll lassen, und die Stände verfehlen nicht, das Ergebniß ihrer sorgfältigen Prüfung in Näch¬
ster . «c»°r. ^^^,l! ehrfurchtsvoll vorzutragen.

Die Bestimmungenjenes Gesetz-Entwurfs haben für die Nheinvrovinz nur eine geringe Be.
deutung, da das durch dieselbenaufzuhebendeSportuliren der unteren Verwaltungsbehörden nur in
einigen ostrhcinischcn Theilen dieser Provinz und auch hier nur in wenigen Fällen Statt findet.

Es kann jedoch nur wünschenswcrtherscheinen, daß eine derartige Gebühren-Erhebung, wo
sie noch üblich ist, wegfalle, oder doch auf die Fälle beschränktwerde, welche in dem Gesetz-Entwürfe
bezeichnet sind, uud in welchen, einen einzigen ausgenommen, sie auch in dem übrigen Theile der
Provinz statt findet. Die Gebühren für die Aufnahme der Eivilstands-Akteder Juden, welche der
Gefetzentwurf beibchält, werben in dem Iurisdictions-Vczirke des Appellhofes zu Cö'ln nicht erho¬
ben, und sowohl allgemeinestaatsbürgerlicheGrundsätze als die Rücksichten auf Gleichförmigkeitdes
Verfahrens, machenes wünschenswcrth,daß diese Gebühren überhaupt wegfallen.

Indem die Stände daher die Bestimmungen des Gesetz-Entwurfs im Wesentlichenals zweck¬
mäßig betrachten, glauben sie jedoch allcrunterthänigst darauf antragen zu müssen, daß die Schluß¬
worte des vierten »lin«» des l 3

„und für die Aufnahme der Eivilstands-Akte der Juden" wegfallen mögen.
Wir ersterben:c. :e.

Coblenz, den 18. März 1845.

Allerdurchlauchtigster König se. se.

,.. Gcssnde.EucrMajestät haben geruht, den zum achten rheinischen Landtage treu gehorsamstversammelten
T-.cnNbuch.r, Ständen den Entwurf eines Gesetzes über die Einführung von Gesinde-Dienstbüchernzur Prüfung

allergnädigst vorlegen zu lassen.
Bei einer gewissenhaftenund genauen Erwägung dieser Allerhöchsten Proposition ist von der

Majorität der Ständeversammlung hervorgehoben worden, daß ein Bedürfniß zur Emanation des
Gesetzes in der Nheinvrovinz keineswegs erkannt werden könne, es sogar bedenklich erscheine, das
einfache Verhältniß zwischen Herrschaft und Gesinde durch Polizeimaaßregeln erhalten, das Wohl oder
Wehe einer ohnehin hart bedrängten Klasse ganz und gar in die Hände einer nicht immer leiden¬
schaftslosen Dienstherrschaftlegen zu wollen, wodurch die dem Rheinländer so überaus theure Rechts¬
gleichheitverletzt werbe. Die Minorität suchte dagegen geltend zu machen, baß der im Ausschusse
amcndirte Gesetzentwurf einem lang uud tiefgefühlten Bedürfnisse auf dem platten Lande in einem
großen Theile der Provinz entspreche, weil dort bisheran das Gesinde sich ohne irgend eine Legiti¬
mation der Polizei-Behörde und in der Regel auch ohne ein Führungs-Attest beim Vermiethen prä.
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sentire, darum Niemand wissen könne, wem er eine Stelle in seinem Hanse gönne, und ob das Ge¬
sinde nicht eben noch einem festen Dienstverhältnissemuthwillig entlaufen sei, den Dienstvcrtrag ohne
Nechtsgruud einseitig gebrochen habe. Wer sich mit dem Betriebe der Landwirthschaftbeschäftige,
dem sei das vage Unwesenin einigen Gegenden der Provinz wohl bekannt, welches zur Zeit der
Ernte durch unzähliges, sogar ganz gewöhnliches Dcscrtircn des Gesindes eintrete, um in dieser
Zeit höhern Lohn dnrch andcrwcitcs Vcrmiethcn zu erlangen. Hingegen könne nur die Maaßnahmc
am geeignetstenhelfen, daß das Gesinde verpflichtetwerde, beim Vcrmiethen ein Gesindebuch vorzu¬
legen, welches die erforderlicheAuskunft über die Identität der Person gebe, und den Nachweis lie-
fl-re, baß der Knecht ober die Magd ein zur Zeit noch bestehendesDieustverlMniß nicht rechtswidrig
aufgelöst habe.

Bei der Erörterung des Entwurfs in seinen einzelnen Paragraphen haben die treu gehorsam¬
st.'!, Stände nach reiflicher Erwägung einige Modifikationen für angemessen gehalten, die in dem bei¬
gelegten motivirten Entwurf ausgedrückt siud, woriu auch die Wünsche der Minorität ihre Erledi»
s,'!ng gefunden haben; jedoch waren bei der endlichen Abstimmung 42 Mitglieder gegen 23 der
Meinung:

Euer Majestät die ehrerbietigsteBitte unterthänigst vorzutragen, daß es Allerhöchst den¬
selben gefallen wolle, von dem Erlaß eines Gesetzesüber die Einführung von Gesinde-
DienstbüchernAllergnädigst Abstand zu nehmen.

Wir ersterben :c. :c.
Coblenz, den 14. März 1845.

Motive,
welche die trengehorsamslenStände bei Amendirung der AllerhöchstenPräposition

die Einführung von Vesinde Pienslbüchern betretend, geleitet haben.
^ä 8 1 fand sich nichts zu erinnern.
H,«l § 2 wurde in Erwägung gezogen, daß die Gcsiudcbüchermit Rücksicht auf die Motive

»6 z 4 nur dafür da seiu möchten,die polizeiliche Controlle über die Dienstboten zu erleichtern, baß
mithin der Stempel wegfallen werde, und es daher angemessen erscheine, nur Ersatz für die Druck-
kostcn zu verlangen, die sich nicht höher als auf 1 Sgr. belaufen würden.

^V<1 8 3 wurde mit Rücksicht auf die vorstehendeAeußerung der Zusatz in Vorschlaggebracht,
„welche zu dem Ende stcmpelfreiertheilt werden können."

H,l! §Z 4 und 5 ging die Majorität der trcugchorsamsten Stände von dem Gesichtspunkte
aus, daß in der Nhcinprovin; mitunter Söhne nnb Töchter mehr oder weniger bemittelter achtbarer
Familien temporaire Dienstverhältnisseeingehen, um sich die erforderlichenKenntnisse und Fertigkeiten
zur spätern Führung des eigenen Hauswesens zu verschaffe»,daß ferner in vielen Fälleu das Dienst-
verhältniß nur ein Uebcrgang ist, aus dem später mancher chrcnwertheBürger hervor gehe, und daß
endlich namentlich viele Handwerker ihre Frauen aus dem Stande der Dienstboten wählen. Unter
diesen Erwägungen trugen die treugehorsamstenStände in der Majorität Bedenken, das Ehrgefühl
der Dienstboten durch irgend eine Controlle der Dienstführung zu verletzen; auch schien es denselben
nicht angemessen,das Gesinde durch die Verpflichtung: Führungsnttestc vorlegen zu müssen, der Ge«
fahr aussetzen, in ihren, Fortkommen unerheblicherFehler wegen, behindert zu werden, oder gar ei.
ner aus UcbelwollenhervorgegangenenungerechtenCensur unterliegen zu müssen.
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Um indessen den auch in vielen Gegenden der Provinz laut geworbenenKlagen über das Un¬
wesen des mehrfachen Vermiethens für gleiche Zeiträume zur betrüblichenErlangung mehrer Mieth-
Pfennige zu begegnen, und um den DienstherrschaftenGelegenheit zu geben, sich noch über die Füh¬
rung der Dienstboten zu erkundigen,haben die treugehorsamstenStände es angemessen erachtet, daß
der Dienstbote verpflichtet werde, beim Vermiethen ein Gesinde-Dienstbuchzu präsentiren, und es
der Dienstherrschaft alsdann bei Vermeidung einer polizcigerichtlichenStrafe obliege, von dem ab¬
geschlossenen Dienstvertrage unter Angabe der Dienstzeit Vermerk in das Gesindebucheinzutragen.
Daß das Dienstbuchin den Händen der Dienstboten bleibe, dafür spricht das Eigcnthumsrechtund
noch besonders der Umstand, baß einer unbilligen Dienstherrschaftdie Gelegenheit benommenwerden
soll, aus unzurcchtfertigendenGründen dem Dienstboten die rechtzeitigeAushändigung des Gesinde¬
buches zu verweigern.

^H 8 6. Die Bemerkung über eine erlittene Strafe wird als eine unzuläßige Verschärfung
derselben, und als ein bedeutendesHinderniß des zukünftigenUnterkommens der entlassenenDienst¬
boten angeschen. Es erschien daher den treugehorsamstenStänden die Beibehaltung dieses 8 nicht
angemessen.

H«I z 7. Dieser Artikel ist mit den, durch die vorstehendenEntwickelungenbedingten Modi¬
fikationen seinem wesentlichen Inhalte nach in den amendirten Entwurf aufgenommenworden.

H<1 88 8 und 9. Es liegt schon in den Konsequenzen der dargelegten Motive, daß diese
beiden 88 nunmehr ausfallen müssen.

Die Majorität der Ständeversammlung ist der allerunterthänigstgeäußerten Meinung, daß die
Wörter: „ob er consirmirt ist," aus dem Grunde füglich wegbleiben könnten, da auch Juden Dienste
suchen.

Nachdemdie treugehorsamstenStände in gewissenhafter Pflichterfüllung durch die Kenntniß der
Lokalverhältnisseunterstützt, in vorstehenderWeise zu einem von der Majorität angenommenenRe¬
sultate gelangt sind, ist daraus der amendirtc Entwurf entstanden, wie die treugehorsamstenStände

. denselbenin einer weitern Beilage allerunterthänigst vorzulegen sich erlauben.

Amendirung,
welche die treugehorsamsten Stände sich in Detress der Allerhöchst proponirten Ver

ordnung wegen Einführung der Gesinde Dienstbücher erlaubten.

3tt)ir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen :c.
Da ic. ic.

8 1.
Jeder Dienstbote, welcher nach Publication'dieser Verordnung in herrschaftliche Dienste tritt,

oder die Dienstherrschaftwechselt, ist verpflichtet, sich mit einem Gesindebuch zu versehen.
z 2.

Die Gesindebücherwerden nach dem anliegenden Schema gedruckt und sind bei den Stempel
vertheilcrn für den Preis von 1 Silbergroschen stempelfreikäustich zu haben.

8 3.
Vor Antritt des Dienstes hat der Dienstbote das Gesindebuch der Polizeibehörde des Wohn¬

ortes oder des Aufenthaltortes zur Ausfertigung vorzulegen und die zur Ausfüllung der vorgeschrie¬
benen Rubriken erforderlichen Bescheinigungenund Nachweise beizubringen, welche letztere zu dem
Ende stcmpclfreiertheilt werden können.
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8 4.
Beim Abschluß des Dienstvertrages ist der Dienstbote gehalten, der Dienstherrschaftdas Ge.

siudebuch vorzulegen und letztere verpflichtet,die Dienstdauer darin zu vermerken. Im Unterlassungs¬
falle unterliegt die säumige Dienstherrschafteiner Polizeistrafe von 1 bis 5 Thaler. Die Aufhebung
des Dienstvertrages vor dem Ablaufe desselben hat die Dienstherrschaftohne Angabe des Entlassungs»
grundcs im Gesindebuche, welches im Besitz des Dienstboten bleibt, zu vermerken.

Schreibensunkuudige müssen diese Eintragung durch eine glaubhafte Person besorgenlassen,
welche diesen Auftrag mit ihrer Namens-Unterschriftzu bescheinigen hat.

§ 7.
Geht ein Gesindebuch verloren, so wird die Polizeibehörde des Orts, wo das Gesindedient,

oder wenn es zur Zeit dienstlos ist, wo es zuletzt gedient hat, auf geschehene Anzeigeund nähere
Ermittelung der obwaltenden Umständedie Ausfertigung eines neuen Gesindebuches veranlassen.

Urkundlich?c. :e.
Gegeben:c. :c.

Schema.

Gegen die in dem Allerhöchst 'Proponirten Schema enthaltene Rubrik „ob er consirmirt ist"
erhoben sich Bedenken, unter denen der Umstand geltend gemachtwurde, daß auch Juden Dienste su¬
chen könnten.

Allerdurchlauchtigfter König >e. se.

Euer Königliche Majestät haben geruht den zum VIII. rheinischenLandtage versammelten Ständen ««. Vc««.
vermittelst der 4. Allerhöchsten Proposition den Entwurf einer Verordnung, betreffend «" °V°r3i!'.

die in Städten geltenden feuer- und bau-polizeilichcn Vorschriften, um diese auch auf solche <«.
Gebäude anzuwenden, welche, wiewohl zum platten Lande gehörig, doch innerhalb der
Städte oder im Gemenge mit städtischen Grundstückenbelegen sind,

zur ständischen Begutachtung Allergnädigstvorzulegen.
Da aber in der Nhcinprovinz kein Fall vorkommt, wie er durch den Entwurf bezeichnet wor¬

den, so halten die getreuen Stände sich zu einer Begutachtung nicht befähigt,
und bitten, vielmehr in UntcrthänigkeitEure Majestät möge geruhen, diese Verordnung
in der Nhcinprovinz nicht publiziren zu lassen.

Wir ersterben?e. :c.

Coblenz, den 10, März 1845.

Allerdurchlauchtigfter König se. se.

Euer Majestät haben geruht, den zum achten rheinischen Landtage treugehorsamstverfaß
w, den Entwurf eines Gesetzes wegen Aufhebungdes Abdeckerei-Zwanges Allergnäd.gstvorlegen zu z»,«,...
lassen. ^. ,

w^ckdemdie Stände in Erwägung gezogen,
^ d.S wie es aus der, den Entwurf begleitendenDenkschrifterhellt, d.e Mehrzahl der zum

Berichte aufgeforderten Königlichen Negierungen ein legislatorisches Einschreitenkeines.
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wegs für ein dringendes Bedürfniß halten, es vielmehr der Zeit nnd der veränderte!,
Volksansicht auch ferner überlassenmöchten, das durch sie schon unterhöhlte und schwan¬
kend gewordene Institut weiter zn untergraben und so zwar langsamer, aber nicht minder
sicher seinem endlichen Untergange entgegen zu führen;

2) daß auch, hievon abgesehen, der Abdeckerei-Zwangals ein gemcinschädliches Institut nicht
betrachtet werben könne;

3) daß mithin für den eventuellenFall die Beschaffung der Ablösesumme, da wo sie rechts¬
gültig kann gefordert werden, nicht dem Staate als eine Last aufgebürdet werden dürfe,
während nur dem Nichtbesitzer in einigen Provinzen einen Vortheil aus der Aufhebung
des Zwanges erwachse;

4) daß daher die betreffendenViehbesitzer für die Beibringung der Ablöscsnmmeallein aufzu-
A. kommen haben, wie auch früher bei Aufhebung der ausschließlichen,vererblichenund ver-

äußerlicheuGewerbsberechtigungennach denselben Grundsätzen sei verfahren worden;
5) daß aber, nach den übereinstimmendenErklärungen aller Negierungen, die Bethciligten sich

der Leistungeiner Entschädigung Behufs Ablösung des Zwanges durchaus abgeneigt seien,
ja eine solche entschieden verweigerten;

6) daß endlich eben so wenig aus dem Gebiete der National-OckonomieGründe herzunehmen
seien, welche die zwangsweise Aufhebung des Bannrcchtes zureichendmotiviren;

sind dieselben aus diesen Gründen zu der einstimmigenUeberzeugunggelangt, daß in den angeführ¬
ten Thatsachenein Bedürfniß zu dem Erlaß eines Gesetzes über den in Ncde stehendenGegenstand
für den Umfang der ganzen Monarchie nicht erkannt werden könne, daß aber subsidiarisch die Staats,
lasse wohl keine Verpflichtunghaben möchte, einen Beitrag zu der Entschädigungssummezu leisten.

In strenger Erfüllung ihrer Pflichten bringen die treugehorsamsteuStände diesen Ausdruck
ihrer Ueberzeugungallcrunterthänigst zu Euer Majestät Kenntniß.

Wir ersterben:c. :c.

Coblenz, den 17. März 1845.

Allerdurchlauchtigster König sc. se.

Euer Majestät haben geruht, den zum achten Provinzial-Landtage versammelten getreuen Ständen
Fnm«^"""^' den Entwurf eines Gesetzesüber die Unterschriftenund Firmen im kaufmännischen und gewerblichen

Verkehr zur Begutachtung vorlegen zu lasse».
Die treugehorsamstenStände haben diesen Entwurf mit besonderer Berücksichtigung und dank«

barer Anerkennungder wohlwollendenAbsichten, aus welchen derselbe hervorgegangen, in seinen ein«
zelnen Paragraphen einer pstichtmäßigenPrüfung unterworfen.

Sie sind dabei zu dem Ergebniß gelangt, daß die materiellen Vorschriften des Entwurfs in
der bestehenden Gesetzgebungschon zur Genüge vorgesehensind, daß hingegen mehrere in den Moli-
ven angegebenen Lücken in der Wirklichkeitnicht bestehen, die betreffendenOesetzesstellen vielmehr
übersehenzu sei» scheinen. Die in materieller Beziehung sodann vorgeschlagenenneuen Bestimm«««
aen aber haben die getreuen Stände weder in einem durch die Praxis hervorgerufenenBedürfniß be<
gründet, noch im öffentlichen Interesse für zweckmäßig, noch überhauptals den Zwecken des Entwurfs ent.
sprechendanerkennen können. Insbesondere halten sie die mit dem Geiste der bestehenden Gesetzgebung
unvereinbare Bestimmung «cl § 3, wonach c^ sowohl den einzelnen Hta.iflenten als den HandelSge«
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sellfchaften gestattet sein würde, sich zur Führung ihrer Geschäfte fremder Namen zu bedienen, für
höchst bedenklich: sie würde zu großen Mißbrauchen und Täuschungen Anlaß geben.

Was demnächst die in dem Entwurf vorgeschlagenenschützenden Maaßregeln betrifft, so ergibt
sich, daß sich dieselbender Rheinischen Gesetzgebungnicht wohl anschließenlassen, indem sie auf einer
wesentlichverschiedenenGrundlage beruhen. Nach dem RheinischenRecht geschieht die Erfüllung der
vorgeschriebenenFörmlichkeitenlediglich auf Betreiben der Betheiligten, ohne daß daS Gericht selbst
eine vorsorgliche Prüfung vornimmt. Erst dann, wenn Dritte sich durch eine neue Firma beeinträch¬
tigt finden, und dieserhalb Klage erheben, schreitet das Gericht zur Prüfung und Entscheidung. Der
Entwurf geht von einem entgegengesetztenSysteme aus, indem das Gericht die Zulässigleit der Fir«
men prüfen und alle Förmlichkeitenveranlassen soll, so daß allenthalben eine bevormundendevorsorg¬
liche Prüfung eintreten würde, ohne bei etwaigen Mißgriffen die Betheiligten sicher zu stellen, oder
ein weiteres Rechtsverfahren vermeidlichzu machen. Die getreuen Stände können sich nicht überzeu¬
gen, daß von einer dem Gerichte zuzuweisendenvorsorglichen Cognition die gehofften Erfolge zu er¬
warten sind; sie müssendaher dem freiern bestehendenSysteme unbedingt den Vorzug zuerkennen.

Endlich schien zu den Strafbestimmungen des Entwurfs keine Veranlassung vorzuliegen, indem
dafür in den bestehendenGesetzengenügende Fürsorge getroffen ist.

Die getreuen Stände der Rhein-Provinz haben den Entwurf in seinen einzelnen Theilen ge¬
wissenhaftbegutachtet, und indem sie in der Anlage das Ergebniß in tiefster Ehrfurcht überreichen,
richten sie, darauf gestützt und auf Grund eines einstimmigenBeschlusses der Plenar-Versammlung
an Euer Majestät die allerunterthänigste Bitte:

Allerhöchstdieselben wollen geruhen, den Allerhöchstproponirten Gesetz-Entwurf über
Handelsfirmen in der Rhcinprovinz nicht zum Gesetz erheben zu wollen.

In tiefster Ehrfurcht ersterben,c. ,c.
Codlenz, 16. März 1845.

Begutachtung
der einzelnen Paragraphen des Allerhöchst proponirten Entwurfs eines Gesetzes

über Handels-Firmen.
H,ä § 1 des Entwurfs.
Daß der Kaufmann, der für seine alleinige Rechnung Handel treibt, sich nicht falscher

Namen oder falscher Eigenschaften bedienen darf, ist nicht nur nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen
und nach den Bestimmungen des Civil.Rechts, so wie nach Analogie des Art. 21 des Rheinischen
Hanbels-Gesetzbuchs als selbstredendanzusehen, sondern auch bei Androhung angemessenerStrafen
in dem Art. 405 des RheinischenStraf-Gesetzbuchs und Art. 1440, C. 2. Buchs, XX. Titels des
AllgemeinenLand-Rechts, so wie in der für die ganze Monarchie erlassenenAllerhöchsten Kabinets-
Orbre vom 30. Oktober 1616 ausdrücklichuntersagt, da zu Gunsten der Geschü'fts-Namen(Handels-
Firmen,) keine Ausnahme gemachtist,'so versteht es sich von selbst, und ist auch durch die Jurispru¬
denz festgestellt, daß das Verbot sich auch auf diese bezieht.

In Betreff stiller Gesellschaftenist in dem Art. 25 des RheinischenHandels-Gesetzbuchs,so
wie in den Art. 651 ""d 652, 2 Th., 8 Tit. des AllgemeinenLand-Rechts Bestimmung vorgesehen.

Es beruht also offenbar auf einem Irrthum, wenn Seite 3 der Motive gesagt wird, daß in
Betreff der Firmen (Geschäfts-Namen) Einzelner keine Bestimmungengetroffen, daß es nirgends
verboten sei eine Firma, die von dem Namen des Firmenben abweiche, anzunehmen, daß es viel-
mehr erlaubt sei, eine erloscheneFirma sich a»z.:eignen, statt des eigenen vielleichtübel berufenen
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Namens einen singirten zur Firma zu erklären, und durch die Verbindung des eigenen Namens mit
einem singirten einen vielleicht durch nichts begründeten Credit zu erschleichen :e.

Daß dem Namen ein die Beschaffenheitoder den Zweck des Geschäfts andeutender Zusatz bei¬
gefügt werbe, steht keiner gesetzlichen Bestimmung entgegen, und ist daher gestattet, ohne daß es die»
serhalb eines Gesetzesbedarf.

8 1 erscheintdemnach uunöthig.
^.^ z 2 des Entwurfs.
Es ist nicht abzusehen, weshalb der Handelsmann des iede n andern Staatsbürger zustehen»

den Rechts beraubt werden soll, sich seines Namens ohne Hinznfüguug anderer Merkmale zu be«
dienen.

Hat jemand ein Interesse, eine nähere Bezeichnung hinzuzufügen, um Verwechselungenzu ver¬
meiden, so bleibt ihm dies unbenommen, aber das Bedürfniß eines besondernSchutzes im Sinne des
Entwurfs hat sich nicht kund gegeben; und möchte irgendwo aus Privat-Intercsse ein solcher Schuß
gewünschtsein, der mit der bürgerlichen und gewerblichenFreiheit unvereinbar ist, so würde doch nur
das öffentliche Interesse maßgebendsein dürfen.

Es wird aber auch Seite 2 und 4 der Motive als ein Hauptgrundsatz anerkannt, daß jeder
Handelsmann für befugt zu erachten sei, seinen eigenen vollständigen Namen als Firma anzu¬
nehmen. Besinoen sich nun an einem Orte mehrere Kaufleute mit, gleichenNamen uub Vornamen,
die ihren eigenen vollständigenNamen als Firma annehmen, (wie z. B. Ioh. Maria Farina in Cöln),
so werden diejenigen, die an einer nähern Bezeichnung Interesse haben, auch ohne gesetzliche Bestim¬
mung dazu übergehen.

Der Schutz würde übrigens auch nichts anders sein, als Nn Privilegium, und die Einführung
neuer Privilegien muß an und für sich Bedenken erregen.

Eben so verhält sich's mit den Firmen der Handelsgesellschaften,denen, wo eine Interesse
vorliegt, Verwechselungzu vermeiden, durch die allgemeinenBestimmungen a>1 z 21 des Rheinischen
Handelsgesetzbuchsund § 6l7, 2 Th. 8 Tit., et-««^. des Allgemeinen Landrechts Raum genug
zu näherer Bezeichnung gelassen ist.

Dann würde eine gesetzlicheBestimmung auch unmöglich alle Fälle vorsehen können. So kann,
z. V. ein Nichtkanfnmnn, der dieselben Namen und Vornamen sühn als ein an demselbenOrte
wohnender Kaufmann, doch unmöglich gehindert werden, sich für einzelne Handels- oder Privat<Ge-
schäfte seines Namens ohne Zusatz zu bedienen. Ueberhaupt aber kommenbei der Vorsicht, die der
Kaufmann schon im eigenen Interesse z. B. wegen falscher Unterschriften anzuwenden für nöthig
findet, Verwechselungenso selten vor, daß es im Interesse der Unvorsichtigen eines legislatorischen
Einschreitens nicht bedarf.

Für Wechsel ist üb.igens, wie auch in den Motiven bemerkt ist, in den Theilen, wo das Allgemeine
Land»Recht gilt, im s 777, Th. ll, Tit. 8 eine dem § 2 entsprechende Bestimmungenthalten, eben
so für Handelsgesellschaftenin den «3 621 und Ü22, Th. ll, Tit. 8 des AllgemeinenLand.Rechts.

Sonach scheint g 2 unnöthig. .
»ä. § 3 des Entwurfs.
Die Vcfugniß ein bestehendesGeschäft als Erbe oder Nachfolger eines Andern unter dersel¬

ben Firma fortzuführen, erscheint höchst bedenklich.Sie würde die »ä § 1 angeführten bestehenden Gesetze
wegen Gebrauchs falscher Namen wieber aufheben (worin im § 21 des Entwurfs nicht gedacht zu
sein scheint,) und auch mit dem Zweck des Gesetz-Entwurfs, namentlich mit den Motiven zu § 1
(Seite 4,) in Widerspruch stehen. Sie würden zu vielen nicht vorzusehendenMißbräuchen und
Täuschungen Anlaß geben, und wenn der Entwurf diesem Ucbelstandedurch einen entsprechenden Zu¬
satz und durch die Bekanntmachung der betreffenden Veränderungen zu begegnen glaubt, (Seite 5
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der Moll»,,-), so würde dessenungeachtetbei solchen mit den bestehendenGesetzennicht in Einklang
zu bringenden Firmen doch eben derselbe Uebclstandeintreten, der Seite 3 der Motive bei einge¬
tretenem Perso!ial>^üechsclvon einer ohne Zusatz unverändert fortlaufenden Firma hervorgehoben
»vird, wovon anerkannt ist, daß, wo eine solche Firma fortdauert, während doch die Intelligenz, die
Zuverlässigkeit und das Kapnal, wodurch ihr guter Ruf begründet wurde, nicht mehr vorhanden
sind, für Dritte der größte Nachtheil erwachsenkann.

Die Fortführung bestehenderFirmen bei eingetretenem Personal-Wechsel würde auch mit ei«
nem Zusätze nach Andeutung des Entwurfs ganz der Täuschung und der Willkühr, welche der
Gcsci.'-C»!wurf beseüigcn wollte, anheimgegebenbleiben, indem eine Firma: „N. N. Nachfolger,"
oder: „N. N. Erbe»" „ach dem Vorschlage des Entwurfs Jahrhunderte hindurch unverändert fort¬
geführt werden könnte, während Intelligenz, Moralität und Mittel der späteren Inhaber de» wohl»
verdienten Ruf der Gründer nicht mehr zu rechtfertigen vermögen. Dieselben Gründe also, die in
dem Entwürfe (Seile 5 der Motive,) gegen die unveränderte Beibehaltung der Firma bei einge¬
tretenem Personal Wechselohne Zusatz geltend gemachtwerden, lassen sich nicht minder gegen die
Beibehaltung mit dem vorgeschlagenenZusatz anwenden. Reicht im erster« Falle die Bekanntma¬
chung nicht bin, auf die Dauer Mißbrauch und Täuschung zu vermeiden, so reicht sie eben so we¬
nig yin in letzter,« Falle.

Es ist aber für die Sicherheit und die Moralität des kaufmännischenVerkehrs von großer
Wichtigkeit, daß nach den jetzt geltenden Bestimmungen die Firma nur aus den Namen derjenigen
Gesellschaften, die mit ihrem ganzen Vermögen nnd ihrer persönlichen Freiheit für alle unter der
Firma eingegangenen Verbindlichkeitender Gesellschaftzu haften haben, — nicht aber aus anderen
Namen gebildet werde. Hiezu kommt, daß nach allgemeinen Rcchlsbegriffc» die Firma den juristi¬
schen Namen einer aus mehren physischen Personen zusammengesetzten moralischenNechts-Person re»
präscntirt, unter welchen sie aktiv und passiv auftritt, daß also naturgemäß der gemeinschaftliche
Name nur in den einzelnen Namen der physischen Personen seine Entstehung finden kann, dabei
bleibt aber nicht ausgeschlossen daß die Erben oder Nachfolger, welche Werth darauf legen, diese
ihre Eigenschaft anzudeuten, dieselbe entweder in einem Zusähe zu der Firma ausdrücken, als z. V.
A. Maria Bernhaub's Sohn, Enkel, Wittwe, oder daß sie zu diesem Zwecke so lange als eS ih¬
nen dienlich scheint, in ihren Briefen, Fakturen ober Bekanntmachungenals rel,8«^u«m«llt den Zu,
saß „ Nachfolger der Firma N. N." beifügen.

Der Entwurf hätte übrigens bei seinem Vorschlage nicht nur die Zustimmung des lebenden
Vorgängers, sondern nach seinem Tode auch die seiner Erben, bedingen sollen, da es die Erben ei¬
nes achtbaren Kaufmanns unangenehm berühren würde,, wenn nach dessen Tobe jedem Dritten die
gesetzliche Besugniß zustande, ohne ihre Einwilligung, den Namen des Verstorbenen mit dem Zusätze
„Nachfolger" willtuhrlich als Firma anzunehmen.

Hiernach dürfte der § 3, als ungeeignet abzulehnen sein.
^<! § 4 des Entwurfs.
Die in dem, ersten Satze ausgesprocheneBesugniß ist in den Art. 2t und 23 des Rheinischem

Handels. Gesetz »Buchs ausdrücklichvorgesehen; sie steht auch mit den Bestimmungen deS Allgemei¬
nen Vand-Rechts in Einklang. Fremde Namen in die Firma aufzunehmen, ist nach den »ä § 1 an¬
geführten gesetzlichen Bestimmungen verboten. In der Fassung des § 4 hätte übrigens statt des
Wortes „kann" in, der letzten Zeile die positive Bestimmung durch das Wo« „muß" bezeichnet wer¬
ben müssen.

Für die in dem zweiten Satze proponirte Bestimmung, wonach bei einer GesellschaftS-Firmw
die nur den Namen emeS Mitgliedes führt, ein das Gesellschafts-Verhältniß andeutender Zusah z.
V^ K ««m,?. beigefügt werden soll,, liegt keine Veranlassung vor. Wühl. tann. die Aufnahme frem-
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der Namen, oder bei einem einzelnen Kaufmann, der unbefugte Zusatz .K««mp.. zu Täuschun¬
gen und Nachtbeilen Anlaß geben, wohl können einzelne Mitglieder einer Gesellschaftein wesent¬
liches Inleresse haben, durch Zufügung ihrer Namen den Credit einer Firma zu erhöhen. Für den
Handelsstand aber und für den Staat kann dagegen lein allgemeines Interesse vorliegen, in dem
Falle, wo zu einer aus einer Phpsischen Person bestehendenFirma gleichen Namens andere Gesell,
schafter zutreten, eine Andeutung des Gesellschafts-VerhältnisseSzu begehren, denn einestheils ge¬
nügt in diesem Falle für diejenigen, welchedie in der Firma nicht benannten Gesellschafterin An¬
spruch nehmen wollen, die gesetzliche Bekanntmachung, sodann ist für diejenigen, denen von dieser
Bekanntmachung keine Kunde geworden, eine Täuschung nicht vorhanden, und endlich müssendiesel¬
ben Gründe dabei maaßgebend sein, welche nach § 4 des Entwurfs und nach den bestehendenGe¬
setzen einer aus drei ober mehreren Mitgliedern bestehendenGesellschaftgestatten, nur den Namen
zweier Mitglieder, ohne Andeutung des weiteren Gesellschafts-VerhältnisseSin die Firma aufzu¬
nehmen.

Wegen des letzten Satzes wird auf die Bemerkungen »ä § 3 des Entwurfs Bezug genommen.
Uebrigens ist die vorgeschlageneBestimmung für die Theile, wo das allgemeine Landrecht

gilt, in dem Art. 621-622, II. Tb., 6 Tit. schon enthalten.
Der 8 4 würde demnach wegfallen.
H,ä z 5 des Entwurfs.
Daß die Firmen neben den bestehendenGesetzeneines besondern Privilegii nicht bedürfen,

ist schon »ä § 2 ausgeführt worden.
8 5 wäre demnach zu streichen.
4»! z 6 bis 8 des Entwurfs.
Die in dem z 42 u 44 des RheinischenHandels-Gesetz-Buchs enthaltenen Bestimmungen

sind für die Zwecke der vorbemerkten Entwurf-Paragraphe nicht nur ausreichend, sondern zum
Theil noch weit umfassender. Die wesentlichsteAbweichungbesteht darin, daß die Eintragung in
das dazu bestimmteRegister nach dem RheinischenHandels-Gesetz «Buche dem Sekretariate, nach
dem Entwurf dagegen dem competcnten Gericht, also in dem rheinischenIurisdiktions-Bezirke den
Handelsgerichten zugewiesen ist. Diese letztere Bestimmung steht aber in Verbindung mit dem in
dem Entwurf proponirten schützenden Privilegium für bestehende Firmen. Fällt dieses Vorrecht fort,
im Sinne der »H 8 2 gemachtenBemerkungen, so ist für eine Aenderung des bestehendenVerfah¬
rens um so wenisser Anlaß, als bei der Zusammensetzung der Handelsgerichte die Deposition auf
der Greffe, und die Eintragung in das von dem Deponenten mit zu unterzeichnendeDepositions-
Register für die pünktliche Eintragung die größte Gewähr bietet.

Doppelt mißlich aber wäre es, wenn nach der Andeutung des Entwurfs neben den Bestim¬
mungen »686 und 8 die Vorschriften »<1 § 42 und 44 des rheinischenHandels-Gesetz-Buchs (de.
ren Aufhebung 8 21 nicht vorgesehen ist,) gleichzeitig fortbestehen sollten. Der Sekretär würde dann
zur Eintragung und Anheftung verpflichtet bleiben, selbst wenn das Gericht die Eintragung und
Bekanntmachung für unzulässiig erklärt.

Die in dem § 618 K »«<i- II- Tb., 8 Tit. des Allgemeinen Land'Ncchts vorgeschriebeneBe¬
kanntmachung gewährt zwar nicht dieselbe Sicherheit, indem die gerichtlicheHinterlegung daselbst
nicht positiv vorgeschrieben ist. Für die betreffenden Vandestbeile dürfte aber eine ergänzende Be¬
stimmung füglich bis zu der beabsichtigtenEinführung von Handelsgerichten ausgesetzt bleiben.

Die Fassung im Eingang deS 8 8 ist übrigens mangelhaft. Da daS Protokoll immer auf¬
zunehmen ist, auch dann, wenn die Firma nicht zugelassenwürbe, so hätte es heißen müssen: Ueber
die Anmeldung der Unterschrift ist ein Protokoll aufzunehmen. Steht deren Führung ,c. :c.

Der Entwurf gibt übrigen« auch nicht an, wie der Anmeldende, dessen Firma mit Unrecht
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abgewiesen ist, eine Abhilfe erlangen kann, und eben so wenig, wie die ältere Firma, die sich durch
Zulassung in ihren Rechten beeinträchtigt findet, ihre Rechte vindizire», und wie sie zum Schaben»
ersaye gelangen soll. Hierbei würde sich das Mißliche der vorläufigen Prüfung noch mehr heraus«
gestellt haben.

§ 6 und 8 sind also zu streichen.
4<l § 9 des Entwurfs.
Die Eintragung und Anheftung im Aubienzsaale des Handelsgerichts ist im 8 42 des Rhei¬

nischen Handelsgesehbuchsvorgeschrieben.
Eine weitere Veröffentlichung, wie sie der § 9 deS Entwurfs vorschlägt, ist aber bereits durch

den Allerhöchsten Landtags, Abschied auf den 7. RheinischenProvinzial» Landtag für unstatthaft er'
llärt worden, weil die in dem 8 42 des Rheinischen HandelsgesetzbuchsvorgeschriebeneBekanntma¬
chung Jedem, der ein Interesse daran habe, genügende Gelegenheit gebe, sich Kenntniß derselben zu
verschaffen.

Für die Theile, wo das Allgemeine Land-Recht gilt, wird die obige Bemerkung »ä 8 6 und
8 >n «ne Bezug genommen.

Die Fassung deS Entwurfs, worauf eine 2malige Inscrtion in „den" Zeitungen der Pro«
vinz erfolgen soll, ist zudem sehr unklar, da doch wohl schwerlich beabsichtigtist, die 2malige Inser'
tion in allen Zeitungen der Provinz vorzuschreiben, waS für den kleinen Kaufmann etwas gar
kostspieligwerben dürfte.

Die Fassung „in einer oder mehreren von dem Gerichte auszuwählenden Zeitungen der Pro»
vinz" würde im Sinne des Entwurfs angemessenersein.

Eine Mittheilung an den Vorstand der Börse ,c. ist nach § 618, ll. Th., 8 Tit. des Allge«
meinen Lanbrechts vorgeschrieben, dagegen unnöthig in dem RheinischenIurisditnonS.Bezirke, wo
die Handelsgerichte in gerichtlicherBeziehung als Organ des HandelsftanbeS anzusehen sind. ,

§ 9 ist demnachzu streichen.
HH 8 10 deS Entwurfs.
Die Anheftung im Geschäftslolale scheint höchst überflüssig, da bei weitem die meisten Ge«

schäftedurch Correspondenz oder andere Vermittelung abgemachtwerden. Krämer haben die Firma
auf dem Aushänge«Schild.

Also 8 10 unnöthig.
H«l 8 11 des Entwurfs.
Die Einsicht deS Depositions«Registers ist schon jetzt in den Kanzleien der RheinischenHan«

delsgerichte Jedem gestattet. Für die übrigen Landestheile wird auf die Bemerkung »<l 6 und 6 in
tiu« verwiesen.

§ 11 überflüssig.
ää 8 12 und 14 des Entwurfs.
Die Bestimmung des 8 46 des RheinischenHandelsgesetzbuchs,wonach jede Veränderung der

Dauer, der Gesellschaften,der Klauseln und der Firma den in den 8 42 und 44 vorgeschriebenen
Formalitäten unterworfen sind, ist genügend.

Es ist also unrichtig, wenn Seite 3 und 5 der Motive gesagt wird, daß das Rheinische
Handels «Gesetzbuchin dieser Beziehung keine Bestimmungen enthalte.

Wegen Ergänzung des 8 627, II. Th., 8 Tit., deS allgemeinen LandrechtSsiehe Bemerkung
»lt 8 6 » 8 »n üno.

Fällt die »ä 8 8 dem Gerichte vorbehaltene Prüfung und Entscheidung auS, dann braucht
dasselbein gedachter Beziehung von Amtswegen leine Notiz von den Veränderungen zu nehmen.
Jedenfalls erscheint die Löschung von Amtswegen »ä z 13 höchst bedenklich; sie würde bei voreili«
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gem ungenauem Verfahren große Uebclständehervorrufen. Sind die Behörden für ibre Loschungen
nicht regreßpflichtig, so ist das Privatinteresse gefährdet, sind sie regreßpflichtig, so wird die Vor.
schrift sich als wirkungslos darstellen, indem alsdann die Behörden große« Bedenken tragen werden,
anders als auf die Anzeige der Betheiligten einzuschreiten.

Ucbcrdies hätte in dem z 13 bemerktsein sollen, daß die Löschung von.'lmlswegcn erst nach
Ablauf der im 8 12 gestellten Fristen geschehendürfe, damit nicht die Inhaber des Geschäfts vor
Ablauf dieser Fristen durch eine im vorsorglichen übermäßigen Eifer erlassene Löschungs-Verfügung
überrascht werden.

§ 12 und 14 können sonach wegfallen.
^V<1 § 15 des Entwurfs.
Mit den ?§ 5 und 8 des Entwurfs würde zugleichauch dieser damit in Verbindung stehende

z 15 ausfallen.
^<l Z 16 bis 19 des Entwurfs.
Da die Sn-afbestümnungcn des 8 405 des Rheinischen Straf ° Gesetzbuchs,des § 1440, >>.

ll. VuchS, XX Tit. des allgemeinen Landrechts, so wie der Allerhöchsten Eabinets. Ordre vom 30.
Oktober 1810 zur Handhabung der gesetzlichen Bestimmungen genügen, so liegt zu neuen Strafb«.
stimmungcn tcme Veranlassung vor, und wenn hier und da noch gesetzwidrigeMißbrauche vorlom.
wen, so liegt die Ursache nur in einer fahrlässigen Handhabung der bestehendenGesetze. Wenn
gleich nach allgemeinen Rechts'Grundsätze» HZ 1 Rheinischen Criminal-Prozeß. Ordnung), die
Klage auf Schaden. Ersah neben der öffentlichenKlage besteht, so halte doch in der Fassung des
8 17 davon Erwähnung geschehenkönnen.. Auch wäre »<1 8 17 eine Bestimmung beizufügen ge.
wesen, für den Fall,, daß der Contravenient demnachbei der unzulässig erklärten Firma bcharrt, da
auf eine ungesetzlicheFirma häusig mehr Werth gelegt wird, als auf die Erlegung einer einmaligen
Strafe. Endlich halte das Gericht nach 8 1030 der RheinischenCivil. Prozeß. Ordnung ermächtigt
sein müssen, den Druck seines Erkenntnisses in einer oder einiger von. ihm zu wählenden Zeitungen
auf Kosten der Beschuldigten zu verordnen.

8 10 und 19 hiernach zu streichen.
Hll 8 20 des Entwurfs.
Mit den zz 3., 9 und 13 würbe auch dieser 8 20 ausfalkm
Bei den RheinischenGerichten bestehenkeine Svortelkassen, die gemeinschaftliche Aufbringung,,

der Kosten der Firmenbücher würde eine periodischzu. wiederbolenbe weMusige Repartilion, vcran?
lassen, die Erlegung, einer kleinen Gebühr würde inuner vorzuzieheu sein.

4<I § 2< des Entwurfs.
Auch dieser 8. erscheintüberflüssig,, da nach Obigem die Bcihehaltung. des, bestehenden! Rechts

nicht in Frage steht.

Aus den vorstehenden.Erörterungen der einzelnen Paragraphe des vorliegenden Gesetzent¬
wurfs crgiebt sich sonach,, daß die darin vorgeschlagenenBestimmungen zum großen Theile in den,
bestehendenGesetzenbereits enthalte» sind, und so weit dies nicht, zutrifft,, als zweckmäßig,nicht, aw-
«rlannt werden können..
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AUcrdurchlaUchtigfteV König )e. ie»

(3uere Königliche Majestät haben Allergnädjgst geruhe», den lreugehorsamstcnStänden d« Rhein» »z. Vt«m»l,
provin; den Entwurf eines Gesetzes über den Ansah von Stempeln und Gerichtskostenin Vormund»" ^"^""
schafte» und Lurattlen über Minderjährige und über geisteskrankePersonen zur Begutachtung vor» ^«««»chen».
<«.^ ... ,^.,?«» Lurolllen über
legen zu lassen. M.nterj«.i»c

Wir hal'cn uns demnach einer sorgfältigen Prüfung dieses Entwurfs pflichtgemäßunterzogen„„» üb« ««>»
und erlauben unS, das desfallsigc Ergebniß Enerer KöniglichenMajestät Mtcrthänigst vorzutragen^"^"' ""'

Dem Gesetz-Entwürfe liegt eine wohlthätige Tendenz zk Grunde; derselbe berücksichtigt den
Grundsatz» daß Minderjährige und geisteskrankePersonen überhaupt unter dem besonderen Schutze
des Gesetzesstehen, ja unter einem besonderen Ncchte, dessen Grundlage die Schwäche des jugend¬
lichen Alters und der Zustand bildet» in welchemsich geisteskrankePersonen befinden, welchedadurch
an der Erfüllung ihrer Pflichten oder an der Vertheidigung ihrer Rechte behindert sind.

Alle diejenigen» welchenicht daS geistige Vermögen haben, ihre Angelegenheitenselbst ober
allein zu verwalten» habe» zufolge der Vorschrift des Gesetzes entweder einen' Vormund oder einen
Curator» Letztere verwalten aber einen Staatsdienst, ein »uuu» puliüoum. Die Bestimmung
dieses Dienstes ist das Interesse des Mündels, des Geisteskranken, innerhalb der Grenzen der
Gesetze, welche auf die Beschützungdieser Personen gerichtet sind, wahrzunehmen.

Sowie die Verhandlungen der Staatsbehörden unter sich vom Stempel befreit sind, ebenso
billig ist es mithin, diejenigen Verhandlungen, welche der Vormund den Minderjährigen, der
Eurator des EeisteSknrnkcn im inneren Geschäfts »Verkehr nicht umgehen kann, stempel» und kosten»
frei zu erklären.

Während indessendie Bestimmung des § l im vorliegenden Gesetz»Entwürfe als eine billige
wohlthätige Maßregel anerkannt werden muß» enthält der § 2 des Gesetz» Entwurfes wiederum
Restrict-onen derjenigen Wohlthat, welche das Gesetz spenden soll. Diese Restriktionen machen
daher die Anwendung des Gesetzes schwankend.

Auch erscheinteo bei dem Abgange gerichtlicher Depositoricn erforderlichfür die Rhcinprovinz,
die Stempel» und Gebühren»Freiheit auf die Atteste der Königlichen Bank über Ann^.ne von
Geldern auszudehnen.

Von diesen Motiven geleitet und an der Aufstellung eines allgemeinen Grundsatzes unter
Veuneioung jeder Casuistil festhaltend, erlauben wir uns, in der ehrerbietigst beigefügten Anlage
eine andcrwciie FassungdeS fraglichen GesetzesEucrer KöniglichenMajestät unterthänigst vorzulegen.

Indem wir Euere Königliche Majestät allcrunterthänigst bitten, bei Erfassung dieses Gesetzes
die von den getreue» Ständen ehrerbietigst vorgeschlagenenModifikationen in huldvolle Erwägung
ziehen zu wollen

Ersterben wir :c. lc.
Coblenz» den 13. März 1845.

Gntwurf eines Gesetzes
über dr» Ansatz von Stempel» und GerichlsKoste» in Vormundschaften und Cura-

telen iil'er MinderMjri,e und über geisteskranke Personen.

— ir Friedrich Wilhelm, vcn Gottes Gnaden König von Preußen :c. :c., verordnen
aus den Antrag Unscreo ^laalsnüittstcriums und nach erfordertem Gutachten einer aus Mitgliedern
des Staatoralhs ernannten Commission in Betreff des Ansatzes von Stempeln und Gerichtskosten
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in Vormundschaften und Curatelen über Minderjährige und über geisteskrankePersonen für den
ganzen Umfang Unserer Monarchie, was folgt:

8 1.
In allen vormundschaftlichen Angelegenheiten der Minderjährigen und der geisteskranken

Personen sollen künftig für alle zum inneren Geschäfts «Verkehr zwischenden vormundschaftlichen
Gerichten und den Pflegbefohlemn, r«8p. deren Vormünder und Curatoren, so wie deren Stell»
Vertreter, gehörigen Verhandlungen und Verfügungen der vormundschaftlichenGerichte, dieselben
mögen die Person des Bevormundeten oder dessen Vermögen betreffen, weder Stempel noch
Gerichtsgebühren erhoben werden.

§ 2.
Dagegen sollen alle solche Verhandlungen, welche Namens der im z 1 bezeichneten Bevor¬

mundeten mit dritten Personen, mithin nach Außen hin vorzunehmen sind, vor wie nach stemvel«
pflichtig bleiben, insofern solche auch für selbstständigePrivaten stempelpfiichtigsind.

§ 3.
Die Stempel« und Gebühren«Freiheit (§ 1.) erstreckt sich auch auf die Deposital-Ertracte

der Gerichte oder die Atteste der KöniglichenBank über die Annahme von Geldern und ander»
Vermögensstückender im § 1. bezeichneten Pflegebefohlenen, so wie auf die Quittungen über die
Auslieferung solcher Gelder und Vermögensstücke, insofern die Einnahme oder Ausgabe nur einen
Act der Verwahrung oder Verwaltung des Vermögens ausmacht, und nicht als Tilgung von
Verbindlichkeitenin Beziehung auf dritte Personen zu betrachten ist.

§ 4.
Die Kostenfreiheit der im § 1 und 3 bezeichnetenVerhandlungen erstreckt sich nicht auf

Emolumente der darauf angewiesenen Beamten, baare Auslagen und Copialien.
Im Bezirk des RheinischenAppellationshofes zu Köln sind jedoch die Copialien (Gerichts,

schreib«»Gebühren) nur in soweit einzuziehen, als sie ein Emolument der Gerichtsschreibersind.
Der zu den Staats. Kassen fließende Antheil bleibt außer Ansatz.

§ 5.
Die vorstehenden Bestimmungen kommen in allen Fällen zur Anwendung, in denen (bei

Publication dieses Gesetzes) die Stempel noch nicht verwendet und die Gerichtsgebühren noch nicht
eingezogen worden sind.

§ 6.
Auf die Vormundschaften und Curatelen über Abwesende, Verschwender und die zu einer

längeren Freiheitsstrafe verurtheilten Verbrecher finden diese Bestimmungen leine Anwendung.
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigcdrucktem Königlichen Insiegel.
Gegeben »c. lc.

Allerdurchlauchtigstcr König :c. ,e.

,«. Namen ^ie getreuen Stände der Rheinprovinz haben in llllerunterthänigster Befolgung der durch die
»« M'!.,»'ederAllerhöchste Verordnung vom 21. Juni 1842 erlassenen Bestimmungen, die Wahl der Mitglieder
!'ues.„uss°z. "des ständischen Ausschusses, in jedem Stande besonders, vollzogen, und es sind dabei durch Stim»

menmehrheit gewählt worden:
Im Fürstenstande.

i. Der Landtags-Marschall Ludwig, Fürst zu Solms« Hohensolms«Lich.
2. Der Fürst zu Wied.
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